I. Deliberative Demokratie und
kommunikatives Handeln

1.1 Deliberation und Soziologie

Die Theorie der deliberativen Demokratie hat in den letzten drei Jahr-
zehnten einen etablierten, vielleicht sogar dominanten Status in der so-
zialwissenschaftlichen Demokratietheorie erlangt (Zdarsky 2014). Viele
Autoren sprechen von einem »deliberative turn« der Demokratietheo-
rie seit den 1990er Jahren (Dryzek 2000; Goodin 2008; Ganuza/Fran-
cés 20125 Chambers 2009). Der Begriff kommt in den 198oer Jahren in
Abgrenzung zu elitiren oder instrumentell-strategischen Konzepten der
Demokratie auf (Bessette 1980); insbesondere zu den unter anderem
auf Schumpeter und Downs zuriickgehenden »6konomischen« Demo-
kratietheorien (Habermas 1998a: 404). Sie versteht sich als kritischer
Gegenentwurf zu demokratietheoretischen Modellen der reinen Macht-
und Interessenpolitik und stellt diesen Beschreibungen ein legitimitats-
zentriertes und normatives Modell der Demokratie gegeniiber. In den
letzten Jahrzehnten fand mit zunehmender Etablierung im politikwissen-
schaftlichen Mainstream eine Hinwendung zu Fragen der Umsetzbarkeit
eines deliberativen Politikverstindnisses statt, so dass deliberative De-
mokratie zwar als normative, gleichzeitig aber auch als praktisch-anwen-
dungsbezogene Theorie zu verstehen ist (Bohman 1998; Besson/Marti
2006). Deliberative Demokratietheorie wird dabei von einigen Autoren
als Neuinterpretation, von anderen als Komplement oder sogar Alter-
native zu liberal-reprasentativen Demokratietheorien gesehen (Estlund
1992; Besson/Marti 2006; Bohman 1998). Man kann vermuten, dass die
Popularitit der Deliberativen Demokratie sich gerade aus dieser Ambi-
valenz zwischen theoretischer Neubeschreibung bestehender reprisenta-
tiv-demokratischer Institutionen und Reformvorhaben speist (Strecker
2009).

Wie bei fast allen lebendigen Forschungsgebieten in den Sozialwissen-
schaften sind zentrale Konzepte umstritten. Einige Positionen werden
in der Debatte um deliberative Demokratie jedoch relativ weitgehend
geteilt. Dazu gehort, dass es sich bei der deliberativen Demokratiethe-
orie um eine normative Theorie handelt, die die Demokratie nicht nur
beschreibt, sondern auch bestimmte demokratische Ideale affirmiert.
Dabei steht zumeist eine starke Idee politischer Legitimitdt im Mittel-
punkt. Legitimitit und Partizipation in der politischen Offentlichkeit
werden eng zusammengedacht (Benhabib 1994; Besson/Marti 2006;
Schmidt 2010). Dies geht haufig mit einer Priferenz fiir ein »republikani-
sches« Verstandnis von Demokratie in Abgrenzung von einem liberalen,
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grundrechtszentrierten Ansatz einher (Rawls 1997; Habermas 1996d).
Der Zusammenhang von Legitimitit und Partizipation wird dabei tiber
den Deliberationsbegriff qualifiziert — nicht alle politische Partizipation
und Kommunikation ist deliberativ. Unstrittig ist dabei, dass es bei De-
liberation um das Geben und Abwigen von politisch relevanten Griin-
den geht. So konstatiert Thompson:

»At the core of all theories of deliberative democracy is what might
be called a reason-giving requirement. Citizens and their representa-
tives are expected to justify the laws they would impose on one an-
other by giving reasons for their political claims and responding to
other’s reason in return.« (Thompson 2008: 496; dhnlich auch Cohen
1997b: 412)
Begrindungen bzw. Griinde werden meist als rationale Argumente ge-
dacht, aber auch die Rolle von Emotionen und personlichen Geschich-
ten in politischer Rede wird diskutiert (Young 1997, 1996; Black 2008;
Williams 2000). Zusammenfassend konnte man, in Anlehnung an eine
frithe, aber immer noch hilfreiche Definition von Jon Elster festhalten,
dass die meisten Autoren deliberative Demokratietheorie als eine nor-
mative Theorie verstehen, die postuliert, dass Legitimitdt und Rationa-
litat politischer Entscheidungen durch den éffentlichen Austausch von
Griinden gefordert werden (Elster 1998: 18).

Vielen Anhdngern der Theorie deliberativer Demokratie kommt es,
frei nach Marx’ elfter Feuerbachthese, allerdings nicht nur auf eine an-
dere Interpretation der Demokratie, sondern auch auf ihre reale Veran-
derung an. Deliberation ist nicht nur ein theoretisches Konzept, son-
dern, als »working theory« (Chambers 2003: 307), auch Teil einer
empirischen Praxis. Der praktisch-reformorientierte Aspekt, der an
die theoretische Grundorientierung der deliberativen Demokratie an-
schlieSt, betrifft die gezielte Schaffung von Gelegenheiten fur den of-
fentlichen Austausch von Griinden. In eigens mit Blick auf giinstige
Kommunikationsbedingungen entworfenen >deliberativen Verfahren«
wird angestrebt, einen deliberativen Modus politischer Kommunika-
tion gezielt zu institutionalisieren. Flankiert wird diese >aktivistische«
Seite der deliberativen Demokratie von einer kaum noch iiberschau-
baren empirischen Deliberationsforschung, die die >Deliberativitit« be-
stehender demokratischer Institutionen und deliberativen Verfahren
eruiert und die Faktoren gelingender Deliberation beforscht (siehe Car-
pini et al. 2004; Rosenberg 2005; Bachtiger et al. 2010; Bachtiger/
Wyss 2013).

Trotz dieser Entwicklungen ist >Deliberation« kein gangiger Gegen-
stand soziologischer Untersuchungen. Deliberative Demokratie und De-
liberationsforschung fallen tblicherweise in den Bereich der Politikwis-
senschaft und der politischen Philosophie, wahrend die Soziologie bisher
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zu diesem Thema wenig beitrigt (Ryfe, 2007). Dies kann offenkundig
nicht auf die mangelnde Relevanz des Themas oder Respeket fiir diszi-
plinire Zustiandigkeiten zurtickgefithrt werden. In anderen Fillen wie
etwa Rechtssoziologie, Religionssoziologie oder Wissenschaftssoziolo-
gie lasst sich die Soziologie nicht davon abhalten, bestehende wissen-
schaftliche Beschreibungen durch inkongruente » Fremdbeschreibungen «
(Luhmann) zu irritieren.

Allerdings ist demgegentiber auch nicht in dhnlicher Weise auszuma-
chen, wie eine soziologische Perspektive auf Deliberation iiberhaupt aus-
sahe und wie sie sich von den Ansatzen anderer Disziplinen unterschiede.
Mit dem Begriff der Deliberation scheinen Wertpramissen verbunden zu
sein, denen eine typischerweise auf das Postulat der Werturteilsfreiheit
verpflichtete Soziologie skeptisch gegentiberstehen muss. Deliberation
ist nicht einfach Kommunikation, sondern ein normativ ausgezeichneter
Modus des Sprechens. Sie scheint damit in eine Klasse von Phinomenen
zu fallen, die sich der Subsumtion unter gingige Kommunikationsmo-
delle und Sozialtheorien eigentiimlich entziehen. Es handelt sich um Pha-
nomene, die sich nur auf der Basis von normativ gehaltvollen Konzepten
erschliefen und die nur im Lichte dieser normativen Gegenstandsbe-
stimmungen erscheinen. Wer Rationalitit auf die situative Billigung von
Handlungen und Aussagen relativ zu einer Bezugsgruppe zuriickschnei-
det, Offentlichkeit auf wechselseitige Wahrnehmbarkeit beschrinkt oder
Legitimitat auf Legitimitatsglauben reduziert, verfehlt nicht nur die Sa-
che’, sondern auch das Selbstverstindnis deliberierender Akteure. »Ra-
tionalitit« oder >Wahrheit« sind nicht blof§ »metaphysische Komplimen-
te« (Rorty 1982: 5), die sich gesellschaftliche Gruppen selbst machen
und ebenso wenig lisst sich Moral zufriedenstellend als opaker Anlass
der Kommunikation von Missachtung beschreiben (Luhmann). In einer

1 Das soll nicht heiflen, die Soziologie habe bisher nichts zum Thema der
Normativitit gesagt. Die Interaktionssoziologie und Ethnomethodolo-
gie geben beispielsweise wichtige Einsichten in die Mikronormativitait
von Situationen und Interaktionsoffentlichkeiten (etwa Goffman 1971:
148ff.; Garfinkel 1967) und an die Zentralstellung von Normativitit in
der Parson’schen Gesellschaftstheorie muss nicht eigens erinnert werden.
Man denke auch an die Weber’sche Pointe, gerade die Spannung von Idea-
len (Werten) und Realitit fiir die Dynamik der okzidentalen Entwicklung
verantwortlich zu machen (vgl. die »Zwischenbetrachtung«in Weber 1920;
dazu Schluchter 1976; Schluchter 1998; Miinch 1995: 13ff.). Die Reali-
tatsferne des Werts, der nur um den Preis der Weltablehnung angenommen
werden kann, ist hier gerade die Bedingung seiner empirisch-transforma-
tiven Wirkung. Das Denken in Faktizitit und Kontrafaktizitat; Regel, Re-
gelfolge und Regelbruch erlaubt eine >bifokale« Sicht auf die soziale Reali-
tdt, gegeniiber der sich viele neuere theoretische Ansitze freilich irritierend
eindimensional ausnehmen.
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Gesellschaft, die »Offentlichkeit<, Rationalitit<, »Wahrheit« und >Moralc
kennt, werden soziale Phinomene wahrnehmbar, die es ohne diese Ins-
titutionen nicht gabe.?

Der Weg zu einer explanativ angelegten soziologischen Theorie der
Deliberation fithrt daher notwendig tiber eine Auseinandersetzung mit
dem Sinn dieser Institutionen und mit dem Selbstverstindnis der deli-
berierenden Akteure. Mit Bezug auf Kommunikation hat insbesondere
Juirgen Habermas gezeigt, was zu gewinnen ist, wenn man das pragmati-
sche Selbstverstindnis von Akteuren nicht negiert oder als nachtrigliche
Rationalisierung herunterspielt, sondern die theoretische Rekonstrukti-
on praktischen Sinns gerade an diesem pragmatischen Selbstverstandnis
ansetzt.’ In der Eroffnung und Ausleuchtung dieses Zwischenbereichs

2 Exemplarisch zeigt sich die Verlegenheit der Soziologie angesichts norma-
tiv geladener Konzepte an den Schwierigkeiten der Systemtheorie, den Be-
griff der Offentlichkeit addquat abzubilden. Hier scheint man zwischen
den Moglichkeiten, die Theorie durch eine iberprononcierte Zentrum-
Peripherie-Unterscheidung bis zur Kenntlichkeit an klassische Offentlich-
keitstheorien anzunihern (Beetz 2005) oder den Begriff der Offentlichkeit
so weit zu generalisieren und zu respezifizieren, dass jedes System seine je
eigene Offentlichkeit zugesprochen bekommt (Luhmann 1996; Baecker
1995), wahlen zu miussen. Ersteres fiihrt in unabsehbare Revisionen der
Systemtheorie, die das Postulat der selbstreferenziellen Operationswei-
se untergraben. Wird die zweite Option gewihlt, verliert Offentlichkeit
den Charakter einer intermedidren und thematisch ungebundenen Spha-
re, was nicht nur zu einer Verfehlung des tiblichen Gebrauchssinns von
Offentlichkeit, sondern auch zur konsequenten, aber skurrilen Theorie-
entscheidung fiihrt, die Massenmedien nicht als Teil der Offentlichkeit,
sondern die Offentlichkeit als Teil der Massenmedien zu begreifen (vgl.
Luhmann 2017: 127f.). In der Konsequenz solcher Begriffsmanover geht
der Sinn fiir die strukturbildende Kraft von Semantiken verloren (siehe
insbesondere Stiheli 1998). »Offentlichkeit« ist zunichst ein sprachpoli-
tischer Kampfbegriff, der im 18. und 19. Jahrhundert dazu dient, das zu
transformieren, was er beim Namen nennt (Hoélscher 1979; von Beyme
2002). Man kann diese normative Komponente nicht einfach aus dem Be-
griff herauskiirzen, ohne seinen Sinn und seine gesellschaftliche Funktion
zu verzerren.

3 Die Rekonstruktion triagt Regeln nicht >von auflen< an den Gegenstand her-
an, sondern findet sie in den ermoglichenden Bedingungen des Gegenstands
selbst auf und erschliefSst so die konstitutive Rolle, die Normen, pragmati-
sche Prasuppositionen und kognitive Annahmen der Akteure fiir die Repro-
duktion einer Praxis einnehmen. Die Rekonstruktion zeigt das Allgemei-
ne in den Bedingungen der Moglichkeit des Partikularen (siehe Habermas
1983¢, 1984d). Die Beriicksichtigung des pragmatischen Selbstverstindnis-
ses zwingt also gerade nicht dazu, in eine blofSe Nachvollzugshermeneutik
des >gemeinten Sinns< zu verfallen und den Anspruch auf eine theoretische
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— zwischen Teilnehmer- und Beobachterperspektive, empirischer Be-
schreibung und normativer Idealisierung — liegt ein wichtiger Teil des Ir-
ritationspotenzials der Habermas’schen Theorie fiir eine Soziologie, die
gewohnt ist, hier klare Grenzen zu ziehen.

Aus soziologischer Perspektive interessiert die Deliberationsfor-
schung also vor dem Hintergrund der Vermutung, dass es Phinome-
ne gibt, die >von sich aus< normativ sind und unter einer empiristischen
Beschreibung nur verkiirzt oder gar nicht dargestellt werden konnen.
Die vielleicht allzu prinzipielle Rationalititsskepsis der kontempora-
ren Soziologie konnte ihr gerade in solchen Fillen einen adiquaten Zu-
gang zu ihrem Gegenstand verstellen, in denen Vernunft, Rationalitat,
Legitimitdt und andere normative Gehalte ein wichtiger Faktor in der
Reproduktion und Veranderung sozialer Strukturen selbst sind. Poli-
tische Deliberation ist ein Beispiel fiir einen empirischen Forschungs-
gegenstand, der sich in Absehung von praxisimmanenten normativen
Gehalten nicht addquat verstehen lasst. Die Deliberationsforschung be-
schaftigt sich gerade mit solchen Phanomenen und zugehorigen Se-
mantiken (Demokratie, Offentlichkeit, deliberative Konversation), de-
nen gleichzeitig ein deskriptiver und ein normativ semphatischer< Sinn
zukommt. Dadurch eignet sich der Gegenstand, um das (notorisch un-
klare) Verhiltnis soziologischer Theorie, normativer Rekonstruktion
und empirischer Forschung in den Mittelpunkt zu riicken und dabei in
eine Auseinandersetzung mit dem meines Erachtens immer noch viel-
versprechendsten Versuch einzutreten, das Verstrickungsverhiltnis von
Normativitdt und Faktizitdt in griindegeleiteter Kommunikation auf-
zuschlisseln: der Theorie des kommunikativen Handelns. Vor diesem
Hintergrund ist der folgende Uberblick iiber Deliberationstheorie und
-forschung zu lesen. Dabei steht nicht so sehr die reine Literaturiiber-
sicht, sondern vor allem das Verhiltnis deskriptiver, explanativer und
normativer Elemente im Vordergrund.* Es soll gezeigt werden, dass
normative Theorie tiber zusitzliche theoretische Annahmen mit em-
pirischer Forschung vermittelt werden muss, um das Verhaltnis unter-
schiedlicher Theorietypen produktiv zu gestalten.

Reflexion individueller Standpunkte in ihrer Beziehung zu objektiven sozi-
alen Strukturen aufzugeben.

4 Sowohl mit Bezug auf die Deliberationsforschung als auch die Habermas’sche
Theorie liegen mittlerweile nahezu uniiberschaubare Mengen an Literatur
vor (in einer vorldufigen bibliographischen Ubersicht finden sich allein zu
Habermas etwa 8ooo Monographien und Aufsitze gelistet (Corchia 2010)).
Eine umfassende Darstellung ist daher kaum moglich, wobei es dieser Un-
tersuchung auch eher um typische Grundprobleme, als um einen umfassen-
den Literaturiiberblick geht.
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1.2 Deliberationstheorie und -forschung

Die Theorie deliberativer Demokratie wirft Fragen im Bereich der Le-
gitimitits- und Demokratietheorie, der Offentlichkeitstheorie, der Ver-
fahrenstheorie, der Rationalititstheorie, und der Deliberations- bzw.
Kommunikationstheorie auf. Sie bietet in all diesen miteinander ver-
wobenen Bereichen Ansatzpunkte fir empirische Forschung, die jeweils
in einem nichttrivialen Verhiltnis zur normativen Theorie stehen (vgl.
Dryzek 2010: 4). Das Ergebnis ist eine uberbordende Vielfalt von The-
men und empirischen Gegenstanden, die mit Bezug auf ihre Deliberati-
vitit rekonstruiert und empirisch beforscht werden konnen. Allerdings
lassen sich gewisse Kristallisationspunkte ausmachen, um die sich eine
Vielzahl theoretischer Uberlegungen und empirischer Studien gruppiert.
Die normative Theorie deliberativer Demokratie hat die Massenoffent-
lichkeiten politischer Systeme’ und die Verfahrensoffentlichkeiten spe-
ziell eingerichteter deliberativer Verfahren als besonders relevant ausge-
zeichnet, die deshalb die wichtigsten Schnittpunkte normativer Theorie
empirischer Forschung ausmachen. Ohne also den Anspruch auf Voll-
standigkeit in der Darstellung der weitverzweigten Deliberationsfor-
schung zu erheben, behelfen wir uns im Folgenden mit einer relativ
einfachen Heuristik, die zwischen deliberativen Systemen (oder Ma-
kro-Offentlichkeiten) und deliberativen Verfahren einerseits und em-
pirischer Forschung und normativer Theorie andererseits unterschei-
det (Figur 1).

Figur 1: Varianten deliberativer Demokratieforschung

Deliberative Systeme Deliberative Verfahren

Ideale Design- und
Prozessnormen; Begriffe
von Deliberationsqualitat

Deliberative

Normative Theorie : .
Demokratietheorie

Messung von
Deliberationsqualitit;
Erklirung von
Deliberationseffekten

Empirische Forschung  Offentlichkeitsforschung

Mit Bezug auf Massenoffentlichkeiten wird insbesondere das Zusam-
menspiel von Offentlichkeit und demokratischen Institutionen ins Zen-
trum gestellt. Mit Bezug auf Verfahren fragt die Deliberationstheorie
nach der Rationalitdt und Legitimitdt von Verfahren und sucht beztiglich

5 Ich verwende den Systembegriff hier soziologisch >unschuldig¢< in jenem
Sinn, in dem er auch in der Deliberationsdebatte verwendet wird (etwa bei
Owen 2015).
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ihres >Designs< nach jenen Normen, deren Institutionalisierung eine op-
timale Deliberationsqualitit ermoglicht. Dabei ist zwischen Verfahren
zu unterscheiden, die bereits Bestandteile politischer Systeme sind (etwa
Parlamentsdebatten; vgl. Bachtiger/Steenbergen 2004) und Verfahren,
die nach den Vorgaben der Deliberationstheorie selbst entworfen wur-
den. In Letzteren sieht sich die normative Theorie der Deliberation den
Resultaten ihrer eigenen empirischen Verwirklichung gegeniiber und
nimmt aus der Praxis neue Impulse auf.

Die Deliberationsforschung ist nicht nur mit unterschiedlichen Ge-
genstinden befasst, sondern in Bezug auf die theoretische Konstitu-
tion dieser Gegenstinde heterogen. Sowohl mit Bezug auf demokrati-
sche Systeme als auch auf Verfahren sind die normativen Grundlagen
legitimitdtstheoretischer, demokratietheoretischer, kommunikations-
theoretischer und rationalititstheoretischer Art in der Debatte um de-
liberative Demokratie umstritten. Auch um die Darstellung dennoch
fokussiert zu halten, orientiert sie sich stark an der Habermas’schen
Version deliberativer Demokratie. Habermas ist der wahrscheinlich
skompletteste< Deliberationstheoretiker, da er aufeinander aufbauen-
de Konzepte auf allen der genannten Ebenen liefert. Gleichzeitig ge-
horen Handlungstheorie und Diskursethik zu den anspruchsvollsten
und am weitesten ausgearbeiteten Begriindungen eines empirisch und
normativ gehaltvollen Deliberationsbegriffs, weshalb sich das Feld der
Deliberationsforschung gut iiber Ahnlichkeiten und Differenzen zur
Habermas’schen Theorie aufschliisseln ldsst (so auch Bachtiger et al.
2010).

Den zentralen Fokuspunkt der Untersuchung bildet nicht die Delibe-
rationsforschung per se, sondern das auch in der Forschung selbst in-
tensiv diskutierte Verhiltnis von normativer Theorie und Empirie. Der
folgende Uberblick iiber die Deliberationsforschung wird zeigen, dass
durch die ErschlieSung des Gegenstands auf Basis seiner normativen Re-
konstruktion eine charakteristische Spannung auf mehreren Ebenen ent-
steht: demokratietheoretisch eine Spannung zwischen den normativ zu-
geschriebenen Funktionen politischer Kommunikation und empirischen
Dynamiken demokratischer Meinungsbildung in Massenoffentlichkei-
ten; verfahrenstheoretisch eine Spannung zwischen idealen und faktisch
durchgefithrten Verfahren und kommunikationstheoretisch zwischen
ideal-deliberativer und faktischer Kommunikation.

Im Folgenden wird zunachst der Zusammenhang von normativer
Theorie und empirischer Forschung mit Bezug auf deliberative Systeme
anhand der Diskurstheorie der Demokratie in Faktizitit und Geltung
erlautert (Kapitel 1.3). Daraus werden Schlussfolgerungen tiber den Zu-
sammenhang von normativer Theorie und empirischer Forschung abge-
leitet (Kapitel 1.4), die fiir die spezifische Problematik dieses Zusammen-
hangs im Fall deliberativer Verfahren sensibilisieren sollen (Kapitel 1.5).
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Zwar besteht sowohl demokratietheoretisch als auch verfahrenstheore-
tisch eine Spannung zwischen Normativitat und Faktizitat, aber nur im
Fall der Kommunikationstheorie wichst sich diese, wie zu zeigen sein
wird, zu einer Blockade aus (Kapitel 1.6).

1.3 Die Legitimitats- und Demokratietheorie in
Faktizitdt und Geltung

Die demokratietheoretische Seite des Habermas’schen Werks — und in ge-
wisser Weise ist das Werk Demokratietheorie — lasst sich auf eine chias-
tische Formel bringen: Es geht um den Aufweis der Vernunft in der De-
mokratie und der Demokratie in der Vernunft. Ersteres lauft auf eine
Rechtfertigung des rationalen Sinns demokratischer Basisinstitutionen
hinaus, Letzteres wird in einer Diskurstheorie begriindet, die die Quali-
tat epistemischer und moralischer Urteile unter anderem an die Bedin-
gung gleichberechtigter und allgemeiner Partizipation aller Betroffenen
bindet. Wir interessieren uns vorldufig nur fur die Demokratietheorie
im engeren Sinne, die Habermas insbesondere in Faktizitdt und Geltung
ausgearbeitet hat (1998a), und dabei vor allem fiir die Beziehung von
normativ-ideellen und empirisch-deskriptiven Elementen.

Die Habermas’sche Demokratietheorie schliefSt an den starken An-
spruch der Aufklirung an, insofern sie in der demokratischen Pra-
xis politischer Kommunikation die Rahmenbedingungen einer ver-
nunftbasierten kollektiven Lebensform ausmachen will (vgl. schon
Habermas 1976). Demokratische Politik soll nicht nur als politische
Herrschaftsstruktur oder Agentur kollektiv bindenden Entscheidens
beschrieben werden, sondern sich als einzig vernunftige und normativ
legitime Form politischer Herrschaft erweisen. Dafiir werden Legiti-
mitits-, Rationalitats- und Demokratietheorie aufs Engste miteinan-
der verknuipft. Legitimitatstheoretisch geht es in Faktizitit und Gel-
tung vor allem darum, ein wichtiges Rechtfertigungsproblem liberaler
Demokratietheorie zu 16sen: die Spannung zwischen den demokrati-
schen Grundprinzipien der Rechtsstaatlichkeit und der Volkssouve-
ranitit (Habermas 1998a). Als Dilemma erscheint ihr Verhaltnis in
der legitimitatstheoretischen Primatfrage danach, ob die Grundsat-
ze des Rechtsstaats zur demokratischen Disposition stehen oder ob
sie einen Vorrang vor den Entscheidungen des Demos haben und da-
her auSerdemokratische Geltung beanspruchen konnen. Es handelt
sich um einen augenscheinlichen Gegensatz zwischen moralphiloso-
phischer Vernunft (und ihrem Ergebnis, den sMenschenrechten<) und
Demokratie (Stichwort: >Tyrannei der Mehrheit<), der im Rahmen des
Liberalismus typischerweise als Diskurs tiber die Selbstbegrenzung der
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Demokratie durch Verfassungsprinzipien gefiihrt wird. Die klassische
liberale Losung des Konflikts zwischen Selbstbestimmung und Ver-
nunft besteht in der Begrenzung demokratischer Souveranitat durch
naturrechtlich-metaphysische oder kontrafaktisch-kontraktualistische
Argumente. Diese Argumente begriinden die Prioritit rechtlicher Frei-
heit vor der Demokratie, miissen jedoch auf Legitimitidtsquellen jen-
seits der demokratischen Selbstbestimmung zurtickgreifen. Habermas
versucht demgegentiber, Vernunft und Demokratie nicht als Gegensat-
ze, sondern als sich wechselseitig erlauternde Begriffe zu denken, ohne
dabei den Status von Menschenrechten zur plebiszitiren Verfiigungs-
masse zu erkldren.

Er ist davon iiberzeugt, dass eine Begriindung der Menschenrechte nur
ausgehend von radikaler Demokratie und damit dem Prinzip der Volks-
souverdnitit geleistet werden kann (vgl. Grodnick 2005; Habermas
1997a: 44). Nach der Auffassung republikanischer Legitimitdtstheorien
wird den Menschenrechten erst durch die demokratische Einigung auf
ihre Geltung Legitimitit verliehen. Dies wird von Kritikern haufig als zu
schwache, weil lediglich kontingente Begriindung der Grundrechte ge-
sehen. Daher sucht Habermas eine Moglichkeit, den Prinzipien des de-
mokratischen Verfassungsstaates einen normativen Sinn zuzuweisen, der
iiber ihre positive, legalistische Bedeutung hinausweist (vgl. Habermas
1997a: 43f.). Sein im Folgenden nachzuzeichnender legitimitatstheo-
retischer Vorschlag besteht darin, die Konfrontation von Demokratie
und Menschenrechten in ein Verhiltnis wechselseitiger Implikation zu
verwandeln. Menschenrechte sind nach dieser Auffassung der Volkssou-
verdnitit nicht mehr entgegengesetzt, sondern in der als Prozess verstan-
denen Praxis der demokratischen Souverinitatsausitbung immer schon
enthalten.

1.3.1 Von substanzieller Volonté générale zur prozeduralen
Konstitution des allgemeinen Willens

Habermas’ legitimitatstheoretischer Ausgangspunkt macht zunichst
kaum Konzessionen an eine srealistische« Sicht auf Demokratie. Legi-
timitat wird nicht soziologisch (als »Legitimititsglaube«), sondern mo-
ralphilosophisch gedacht. Habermas verfolgt die Idee der Verflechtung
von Demokratie und Legitimitit zu Rousseau und seinem Einfluss auf
Kant, der in der Selbstgesetzgebung mittels eines vereinten Volkswillens
die Grundlage gerechter Herrschaft sieht (Habermas 1997a: 44f.). Die-
ser »allgemeine« Wille ist normativ aufgeladen. Es gibt kein Recht darauf,
dem Gemeinwillen zu widersprechen oder zuwider zu handeln, da etwas,
das ein Kollektiv in voller Gegenseitigkeit beschlief3t, kein Unrecht sein
konne (»volenti non fit iniuiria«). Dann gibt es auch keine individuellen
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Anspriche gegen den allgemeinen Willen, der sich als Ursprung der Legi-
timitat keiner anderen Instanz verantworten muss. Individuelle Freiheit
ist fiir Rousseau demnach nicht die Moglichkeit, gesellschaftlichen Nor-
men zuwider zu handeln, sondern ergibt sich im Gegenteil aus der voll-
kommenen Identifikation des Individuums mit dem allgemeinen Willen
der Gesellschaft und der daraus resultierenden Unabhingigkeit von der
Anerkennung partikularer Anderer (Taylor 2009: 37). Die Verschmel-
zung mit dem Gemeinwillen tilgt die individuellen politischen Identita-
ten der Biirger beziehungsweise >hebt sie auf-.

Rousseaus Theorie ist fiir Habermas eine wichtige Anregung dafir, wie
Demokratie, Rationalitit und Gerechtigkeit in der Figur des verninfti-
gen Konsensus zusammengedacht werden konnen; sie zeigt aber auch in
aller Scharfe das Spannungsverhaltnis von konsensbasierter Legitimitats-
theorie und der empirischen Pluralitat politischer Gemeinwesen. Rous-
seaus Legitimitatstheorie lasst keinerlei legitime Spannung zwischen In-
dividuum beziehungsweise kulturdifferenten Milieus und Gesellschaft
zu. Das ist aus heutiger, gewissermafSen >postjakobinischer« Sicht sicher-
lich problematisch. Auch Habermas will zwar an der Verkniipfung von
Volkssouveranitiat und Legitimitat festhalten, dabei aber nicht die de-
mokratische Souverinitit gegen Rechte zum Schutz des Einzelnen und
gesellschaftlicher Gruppen ausspielen. Der Schlissel liegt in der Neube-
stimmung der Volkssouveranitidt von Rousseau’scher Unmittelbarkeit zu
einem Prozess (vgl. Habermas 1990a: 80; 1998a: 364—366). Die Kon-
stitution eines »Volkswillens< ist demnach kein spontaner Einklang der
Seelen, sondern Ergebnis sozialer Kommunikationsprozesse und Verfah-
ren der Entscheidungsfindung (vgl. Habermas 1997a: 41). Das Volk als
Ganzes ist kein politisch unmittelbar handlungsfahiger Akteur, sondern
bt seine Souverinitdt mittels verschiedener formeller und informeller
Partizipationsformen aus, die fur ihren Eingang in kollektives Handeln
auf Aggregations- und Reprisentationsmechanismen angewiesen sind.
Damit bewegt sich die deliberative Demokratietheorie auf klassische de-
mokratische Reprasentationstheorien zu, betont jedoch besonders die
Wichtigkeit einer kognitiv-rationalen Rickbindung der politischen Ent-
scheidung an die demokratische Zivilgesellschaft (Habermas 2005a).

Ausgehend von einer derart prozessualisierten Volkssouverinitit ent-
wickelt Habermas, auf dem Wege einer diskurstheoretischen Untersu-
chung des Rechts, die Denkfigur der »Gleichurspringlichkeit von pri-
vater und offentlicher Autonomie« (Habermas 1998a: 135, 1671ff.).
Offentliche Autonomie, in der Tradition des deutschen Idealismus ver-
standen als »selbstbewusste Verwirklichung des sittlichen Wesens einer
konkreten Gemeinschaft« (Habermas 1998a: 134), ist nur unter den
Bedingungen einer freien Selbstgesetzgebung der Mitglieder moglich.
Dafiir ist die allgemeine und gleiche Mitwirkung aller an der kollekti-
ven Meinungsbildung konstitutiv. Eine hypothetische Nullsituation der
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Verfassungsgebung ist dann nicht als prasozialer Urzustand ohne gel-
tende Normen vorstellbar. Nur ein bereits konstituiertes Forum der kol-
lektiven Meinungsbildung ist in der Lage, legitime kollektiv bindende
Entscheidungen zu treffen. Durch diese Transformation der klassischen
vertragstheoretischen Ausgangslage erscheinen demokratische Souveri-
nitdt und unverfiigbare Grundrechte nicht mehr als unvereinbare Ge-
gensdtze. Die normative Geltung der Grundrechte wird gerade in den
diskurstheoretisch explizierten Konstitutionsbedingungen demokrati-
scher Souveranitat verankert. Wenn die kommunikative Validierung des
Rechts immer schon autonome Diskursteilnehmer voraussetzt, die Ar-
gumente fur und wider bestimmte Rechtsauffassungen frei priifen kon-
nen, muss diese Autonomie sozial garantiert sein. Hier entsteht ein Zirkel
der wechselseitigen Implikation: Legitime Rechtsgeltung verweist auf die
Zustimmungsfihigkeit von Rechtsnormen in Diskursen, aber Diskurse
setzen die Autonomie ihrer Teilnehmer voraus, die nur durch die effek-
tive Geltung von Rechtsnormen ermoglicht wird. Habermas formuliert,
dass »das System der Rechte genau die Bedingungen angibt, unter de-
nen die fiir eine politisch autonome Rechtsetzung notwendigen Kommu-
nikationsformen ihrerseits rechtlich institutionalisiert werden konnen«
(Habermas 1998a: 134). Menschenrechte sind demnach in den Rah-
menbedingungen ihrer moglichen Validierung bereits enthalten. Die ele-
mentaren Grundfreiheiten sind ein Teil der Antwort auf die Frage, wie
demokratische Willensbildung institutionalisiert werden kann (vgl. Ha-
bermas 1992: 361).6 Durch diese Weichenstellung der Legitimitatstheo-
rie kann Habermas an der kontraktualistischen Grundfigur festhalten,
legitime Herrschaft am allgemeinen Konsens festzumachen, ohne dabei
die rechtliche Autonomie des Einzelnen gegeniiber der Gemeinschaft als
sekundir behandeln zu mussen. Wie bei Rousseau wird Legitimitit also
tber Konsens gedacht, aber in die Produktionsvoraussetzungen des Kon-
sensus werden Grundfreiheiten so eingelassen, dass sachliche und sozia-
le Differenz nicht per se illegitim sind. Konsens und Volkssouveranitit
lassen sich dann auch nicht mit speziellen Teilen oder Phasen des demo-
kratischen Prozesses identifizieren. Demokratischer Konsens wird nie de
facto erzielt, sondern hochstens durch Verfahrensentscheidungen simu-
liert. Volkssouveranitat tritt nie unmittelbar zutage, sondern ist eine le-
gitimitatstheoretische Idee, die in demokratische Institutionen und Ver-
fahren eingebaut ist. Sie existiert nur im Modus der kontrafaktischen
Antizipation und stiftet die gedankliche Einheit der demokratischen Pra-
xis, indem sie die heterogenen Bestandteile der Demokratie auf einen ge-
meinsamen normativen Sinn zu beziehen erlaubt.

6  Dies bedeutet allerdings auch, dass die derart begriindeten Freiheiten auf
diskursrelevante Rechte beschrinkt bleiben. Fiir diesen Hinweis danke ich
Michael Baurmann.
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Wir belassen es bei dieser groben Skizze der demokratietheoretischen
Legitimitdtstheorie und fragen im Folgenden nach ihrer Vermittlung mit
der empirischen Realitit der Demokratie und sozialwissenschaftlichen
Forschungsinteressen. Aus der Gleichurspriinglichkeitsthese lernt man
zunichst nichts tiber empirische Demokratien; sie ist eine Auslegung
des Begriffs der Demokratie. Von dort ist es ein weiter Weg, bis zur Ver-
fassungswirklichkeit empirischer Demokratien. Es ist die Herausforde-
rung fur Habermas zu zeigen, wie diese hochabstrakte legitimitdtstheo-
retische Grundfigur in eine realistische Beschreibung des Funktionierens
von Demokratie munden soll. Im Folgenden interessiert die schrittwei-
se Vermittlung, die Habermas zwischen abstrakt normativer und empi-
rischer Ebene vornimmt.

1.3.2 >Vermittlung<: Deliberative Demokratietheorie als Theorie der
verteilten Volkssouverinitdit

Um die Legitimitdts- zur Demokratietheorie auszubauen, muss genau-
er bestimmt werden, welche konkreten Verfahren, formellen Instituti-
onen und informellen politischen Offentlichkeiten sich als reale Triger
der normativ ausgezeichneten kollektiven Meinungsbildung interpretie-
ren lassen und inwiefern sie als Bestandteil ein und desselben Prozesses
gedacht werden koénnen. Um das Verhiltnis von Offentlichkeit, Zivilge-
sellschaft und staatlicher Politik konzeptionell zu fassen, greift Habermas
auf die Arbeit von Bernhard Peters zuriick (insbesondere Peters 1993).
Das politische System wird dabei als nach Zentrum und Peripherie un-
tergliedertes »System von Schleusen« vorgestellt, wobei die Schleusen
die Zurtickweisung oder Weiterleitung von politischen Anliegen in Are-
nen kollektiv bindenden Entscheidens regeln (Habermas 1998a: 429ff.).
Das Zentrum ist, obschon dort kollektiv bindende Entscheidungen ge-
troffen werden, nicht als kompakte Herrschaftsinstanz mit klarer Spit-
ze zu denken. Es umfasst die formalen politischen Institutionen mit exe-
kutiver, legislativer und judikativer Funktion und weist insofern schon
intern eine polyarchische Struktur auf. Aber auch gegeniiber Einfliissen
von auflen ist es prinzipiell offen, da simtliche Knotenpunkte im Zent-
rum in kommunikativem Austausch mit der zentrumsnahen Peripherie
stehen und diese wiederum mit weiteren >zivilgesellschaftlichen< Kom-
munikationsflissen in Verbindung steht. In Richtung der Peripherie wird
das politische System immer durchlassiger fiir verschiedene Einflusse von
Zulieferern politischer Anliegen: Verbanden, zivilgesellschaftlichen Ver-
einigungen, kulturelle Einrichtungen und den Chor der »public interest
groups«, die Zugang zu den Arenen politischen Entscheidens suchen (Ha-
bermas 1998a: 430f.). Das intermedidre Netzwerk der politischen Of-
fentlichkeit vermittelt zwischen den formalen politischen Institutionen
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(»Zentrum<) und dem lebensweltlichen Hintergrund eines Publikums
von Laien sowie funktional spezifizierten Handlungssystemen (Haber-
mas 1998a: 451; 2008: 164f.). Vor allem an demokratische Institutionen
richtet sich in diesem Modell die normative Zumutung von Deliberati-
vitiat und Rationalitdt, denn sie sollen die Impulse und Einflussversuche
aus der Zivilgesellschaft in Argumente transformieren und im Entschei-
dungsprozess berticksichtigen. Insbesondere das Parlament wird hierbei
als Einfallstor fiir offentliche Anliegen aus der Peripherie gedacht und
als Schnittstelle zwischen institutionell ungebundener Offentlichkeit und
Entscheidungszentrum ausgezeichnet. Gegeniiber systemtheoretischen
Entwiirfen, die die Verselbststandigung des politischen Prozesses gegen-
uber seiner Umwelt behaupten, betont Habermas damit die prinzipielle
Offenheit der politischen Prozesse fiir den Einfluss 6ffentlicher Meinun-
gen und Interessengruppen. Dieses Gesamtsystem der vernetzten Offent-
lichkeiten wird von Habermas als institutioneller Ausdruck des Prinzips
demokratischer Selbstbestimmung interpretiert. Die Arbeitsteilung zwi-
schen einer frei deliberierenden Offentlichkeit, in der Griinde getauscht,
Betroffenheit artikuliert und politische Ziele verfolgt werden, und formel-
len Institutionen, die konsensunabhdingige Entscheidungsmacht besitzen,
tritt hier an die Stelle undifferenzierter Volkssouverinitit. Gleichwohl
werden das Prinzip der Volkssouveridnitit und seine legitimititstheo-
retischen Konnotationen (Vernuinftigkeit, Gerechtigkeit, Allgemeinheit
und Freiheit von Partikularinteressen) auf die realdemokratische Kon-
stellation iibertragen. Wenn politische Entscheidungen tatsdchlich hin-
reichend stark von dem unabschliefSbaren zivilgesellschaftlichen Prozess
der offentlichen Meinungsbildung beeinflusst werden, kann der allgemei-
ne Wille prinzipiell im Zusammenspiel von Offentlichkeit und Zentren
kollektiven Entscheidens wiedererkannt werden. Die idealisierte Unter-
stellung der Verniinftigkeit gilt nicht fiir die einzelnen Elemente, sondern
fur den Zusammenhang des demokratischen Systems »im GrofSen und
Ganzen« (Habermas, 2008: 148, Hervorheb. entfernt). Die Diskursqua-
litat muss nicht an jedem Punkt des Systems hoch sein, solange sich der
Prozess der Gesetzgebung noch als Resultat einer hinreichend inklusiven
Deliberation darstellen lasst — also z.B. Parlamente oder advokatorische
Journalisten responsiv auf gesellschaftliche Anliegen, Proteste und Risi-
ken in nicht-diskursiven Offentlichkeiten reagieren und nach diskursi-
ver Bewahrung an zentralere Bereiche des Kommunikationsnetzwerks
weiterleiten. Nur wenn das Zentrum fiir Impulse aus der Peripherie of-
fenbleibt, wenn also 6ffentliche Anliegen in das Zentrum des politischen
Systems >eingeschleust« werden kénnen und dort rational verarbeitet wer-
den, ist es moglich, empirische Politik unter dem Gesichtspunkt der de-
mokratischen Selbstbestimmung zu interpretieren. Der demokratietheo-
retische Entwurf in Faktizitit und Geltung ist damit ein Beispiel fur eine
systemische Sicht auf Deliberation (und nimmt den spéter ausgerufenen
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ssystemic turn«< der Deliberationsforschung um etwa zwei Jahrzehnte vor-
weg, vgl. Mansbridge et al. 2012; Owen/Smith 2015).

Allerdings steht selbst diese verhaltnismafSig vorsichtige Idealisierung
des politischen Systems noch im Kontrast zu empirischen Befunden be-
ziiglich der Deliberativitit empirischer Offentlichkeiten. Ubereinstim-
mend mit breiten Stromungen der soziologischen Sozial- und Gesell-
schaftstheorie (siche etwa Imhof 2011: 51-84) vertritt auch Habermas
eine skeptische Einschdtzung mit Bezug auf die >Verntnftigkeit< em-
pirischer Demokratien und ihrer politischen Offentlichkeiten (1990c;
2008}. Weil Habermas die eher erntichternden Befunde von Soziologie
und Kommunikationswissenschaft mit Bezug auf die Thematisierungs-
und Informationsverarbeitungsfihigkeit empirischer Offentlichkeiten
beriicksichtigt (klassisch: Lippmann 1993, 2010), ist er genotigt, die
empirische Annahme der Moglichkeit politischer Themensetzung durch
die >Peripherie« auf recht enge Rahmenbedingungen zu beschranken. Im
Normalfall liege die Initiative der Thematisierung und Problematisie-
rung politischer Anliegen eher beim Zentrum (Habermas 1998a: 459;
vgl. empirisch dazu von Beyme 1994). Nur im Sonderfall verbreiteten
Krisenbewusstseins konne es zivilgesellschaftlichen Interessengruppen
gelingen, wirksamen Protest zu artikulieren, der das politische System
unter Zugzwang setze (vgl. Habermas 1998a: 461ff.). Es ist auffallig, wie
weit Habermas in der empirischen Beschreibung dieser Kommunikation
vom Modell diskursiver Verstandigung abriickt — das Zentrum lasst sich
nicht von Griinden uberzeugen, sondern gibt der »Belagerung« durch
die Offentlichkeit nach:

»Kommunikative Macht wird ausgetibt im Modus der Belagerung. Sie
wirkt auf die Pramissen der Urteils- und Entscheidungsprozesse des po-
litischen Systems ohne Eroberungsabsicht ein, um in der einzigen Spra-
che, die die belagerte Festung versteht, ihre Imperative zur Geltung zu
bringen: sie bewirtschaftet den Pool von Griinden, mit denen die ad-
ministrative Macht zwar instrumentell umgehen kann, ohne sie aber,
rechtsformig verfafst wie sie ist, ignorieren zu konnen.« (Habermas
1998b: 626)

Das normative Ideal demokratischer Selbstbestimmung wird also nicht
nur sozial differenziert (Zentrum-Peripherie), sondern auch zeitlich ein-
geschrankt. Um an der Rede von Volkssouveranitit festzuhalten, reicht
Habermas die blofle Moglichkeit, dass das politische Alltagsgeschaft ge-
legentlich von Phasen der zivilgesellschaftlichen Politisierung durchbro-
chen wird. Und um am Anspruch der Verntinftigkeit dieser Herrschafts-
form festzuhalten, reicht es, dass in den Zentren politischen Entscheidens
zivilgesellschaftlich mobilisierte Griinde strategisch in Rechnung gestellt
werden mussen. Auf der Ebene der kontrafaktischen Rekonstruktion
des normativen Sinns von Demokratie und Offentlichkeit stehen also
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zwar starke Anspriche an Vernunft und politische Legitimitat, die je-
doch nicht einfach als deskriptive Aussagen auf empirische politische
Systeme projiziert, sondern im Zuge ihrer Spezifikation gewissermafSen
>heruntergerechnet< werden. Pluralitit, Komplexitit und Vermachtung
der politischen Offentlichkeit werden zwar anerkannt, aber in ihrem
normativen Sinn vor dem Hintergrund der Einbeit 6ffentlicher Willens-
bildung interpretiert; faktischer Dissens wird vor dem Hintergrund eines
latent antizipierten, aber nie erreichten rationalen Konsenses gedeutet.

»Even if Habermas® model makes considerable concessions to the com-
plexity and plurality of actual, situated deliberation, at the ideal level
it concedes nothing. ... [R]eal plurality is >transubstantiated« into ide-
alized unanimity, and thereby rationalised.« (Rehg/Bohman 1996: 91,
Hervorh. i. O.)

Diese skizzenhafte Darstellung der deliberativen Demokratie- und Of-
fentlichkeitstheorie bei Habermas verdeutlicht bereits, wie stark der
normative Anspruch der deliberativen Demokratietheorie — » Volks-
souveranitit durch Verfahren« (Habermas 1997a) — differenziert und
skleingearbeitet« werden muss, um keine vollig unrealistischen Ansprii-
che an Interesse und Politikzuwendung des Publikums und die Kapa-
zititen massenmedialer Offentlichkeiten und politischer Institutionen
zu formulieren. Und erst auf dieser Basis wird die Theorie auch als de-
skriptive Vorlage anschlussfihig gegentiber der empirischen Forschung.

1.3.3 Briicken zur empirischen Demokratie- und
Offentlichkeitsforschung

Die stufenweise Annaherung der normativen Legitimitatstheorie an die
demokratische Verfassungswirklichkeit schliagt Briicken zum Feld der
empirischen Offentlichkeitsforschung. Die normative Theorie delibe-
rativer Demokratie ist dabei nicht blof§ ein Maf$stab normativer Be-
wertung, sondern geht als orientierender Hintergrund in den Zuschnitt
und die Ergebnisinterpretation der empirischen Studien ein. Bei Haber-
mas leistet insbesondere das von Bernhard Peters entlichene Konzept des
Schleusensystems als Nexus zwischen demokratischen Institutionen und
Offentlichkeit die Vermittlung der Ebenen von Ideal und Wirklichkeit
der Demokratie. Die Annahmen zu Funktion und Aufbau der Offent-
lichkeit sind verschiedentlich weiterentwickelt worden und insbesonde-
re um weiterfithrende Uberlegungen zur gesellschaftlichen Differenzie-
rung ergianzt worden (vgl. Imhof 2003; Imhof 2008; Imhof et al. 2013;
Peters 2007; Welller/Wingert 2007; Weif$/Jandura 2017). Das Prinzip
bleibt aber dasselbe: Normative Annahmen werden mit Annahmen zum
gesellschaftsstrukturellen Potenzial von Offentlichkeiten vermittelt und
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orientieren dadurch die Fragestellungen empirischer Studien. Empiri-
sche Offentlichkeitsforschung kann so an theoretisch ausgewiesene nor-
mative Funktionsbestimmungen der Offentlichkeit ankniipfen,” um die
faktische Kapazitit von Offentlichkeit, komplexe Informationsverarbei-
tungs- und Argumentationsprozesse zu tragen, empirisch zu priifen (ex-
emplarisch Neidhardt 2006; Gerhards/Schifer 2007; Gerhards 1997;
Ferree et al. 2002 und das periodisch erscheinende >Jahrbuch Qualitit
der Medienc fiir die Schweiz). So wird es moglich, die Forschungsper-
spektive durch starke >kontrafaktischec Annahmen anzuleiten und diese
bis auf die Ebene der empirischen Forschung mitzufiihren.

Das Verhaltnis von Theorie und Empirie ist im Fall der deliberations-
theoretisch angeleiteten Offentlichkeitsforschung dhnlich problematisch
bzw. unproblematisch, wie in anderen Forschungszweigen der Sozialwis-
senschaften auch. Die Spannung zwischen Faktizitat und Geltung wachst
sich hier offenkundig nicht zu einer Blockade bzw. Beziehungslosigkeit
zwischen normativer Theorie und empirischer Forschung aus; vielmehr
zeigt sich eine sinnvolle Ergdnzung. Die Rekonstruktion des normativen
Sinns von Demokratie rechtfertigt die Relevanz der empirischen Offent-
lichkeitsforschung. Im Prinzip handelt es sich bei diesem Theorie-Em-
pirie-Verhiltnis um eine Variante funktionalistischer Theorie, die ihren
funktionalen Bezugspunkt nicht an der (ohnehin problematischen) >Sys-
temerhaltung« festmacht, sondern verschiedene Teiloffentlichkeiten mit
Bezug auf ihren funktionalen Beitrag zur gesamtdemokratischen Wil-
lensbildung betrachtet.® Der Theorie-Empirie-Bezug lasst sich als gestuf-
te Anndherung von normativem Ideal und empirischer Wirklichkeit dar-
stellen: Die normative These der Gleichurspriinglichkeit von privater

7 Selbstverstiandlich gibt es eine Vielzahl von Varianten und Alternativen zur
Habermas’schen Demokratietheorie, mit teils eigenen legitimitatstheore-
tischen Begriindungen (etwa Estlund 1997, 1993; Gaus 20115 Gutmann/
Thompson 1996, 2004; Honneth 2000b). Der geteilte Rahmen umfasst ty-
pischerweise eine prozeduralistische Sicht auf Demokratie und ein Interes-
se an dem epistemischen Potenzial der Offentlichkeit und institutioneller
Verfahren. Eine wichtige Variante deliberativer Demokratietheorie erganzt
nationalstaatlich zentrierte Offentlichkeitstheorien um Uberlegungen zu in-
ternationalen und transnationalen deliberativen Systemen (Benhabib 1994;
Schmalz-Bruns 1999, 1995; Dryzek 2001; Goodin 2008; Mansbridge et al.
20125 Owen/Smith 2015). Da sich die allgemeine Beziehung von normati-
ver und empirischer Ebene jedoch relativ analog gestaltet, wird hier auf die-
se Unterschiede nicht im Detail eingegangen.

8  Der von Gerhards und Neidhardt aufgemachte Gegensatz zwischen nor-
mativer Theorie und Funktionalismus (Gerhards/Neidhardt 1991; Ger-
hards 1994: 33; 1997) ist irrefiihrend. Der Funktionalismus ist eine tiber-
greifende Analysemethode, die gegeniiber normativen und nicht-normativen
Vorgaben gleichermaflen offen ist (vgl. Luhmann 2005b; Peters 1993).
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und offentlicher Autonomie wird schrittweise mit Bezug auf den empi-
rischen Gegenstand hin ausgelegt. Forschung auf Basis normativ rekon-
struierter Gehalte ist auch, anders als es der gingige Idealismusvorwurf
will, nicht zu Optimismus oder Idealismus verpflichtet. Realistischen
oder pessimistischen Beschreibungen empirischer Demokratien sind kei-
ne Grenzen gesetzt, vielmehr wird erst vor einem Hintergrund norma-
tiver Annahmen klar, warum man tiberhaupt meint, von >Pessimismus«
sprechen zu konnen.

1.4 Die Empirie der normativen Theorie:
Sollen impliziert Kénnen

Unsere skizzenhafte Untersuchung des Zusammenhangs von normativer
Demokratietheorie und Offentlichkeitsforschung mag als erstes Indiz fiir
folgende Behauptung gelten: Die Deliberationstheorie findet nur dann
einen addquaten Anschluss an empirische Forschung, wenn die Ergeb-
nisse der normativen Rekonstruktion nicht direkt mit der empirischen
Faktizitat konfrontiert werden. Rekonstruktionen enthalten von sich aus
keine Hypothesen iiber zukiinftige Zustinde der Gegenstinde in der
Welt, sondern explizieren die Bedingungen der Moglichkeit der Konsti-
tution bestimmter Gegenstande (»Deliberation¢ -Demokratie« etc.). Ob
und wie haufig diese Gegenstande empirisch zu beobachten sind, ist zu-
néchst unerheblich. Die Idee der Deliberation wird daher nicht durch das
Vorliegen strategischer oder gedankenlos-konventioneller Kommunika-
tion falsifiziert (selbst wenn dies der empirische Normalfall sein sollte).
Auch wenn es gelegentlich den Versuch gibt, Ideen wie >kommunikati-
ve Rationalitdt« oder -Demokratie« einer empirischen Realititspriifung
zu unterwerfen, scheitern Falsifikationsversuche regelmifSig am Nicht-
vorliegen ihrer Anwendungsbedingungen (vgl. Thompson 2008). Ohne
eine konzeptuelle Vermittlung der rekonstruktiv gewonnenen normati-
ven Gehalte einer Praxis mit ihrer Faktizitat gibt es in der Verbindung
von normativer Theorie und empirischer Forschung nichts zu gewinnen
als Trivialitaiten und Kategorienfehler. Habermas selbst scheint diesen
Punkt anzudeuten, ohne sich genauer festzulegen, wenn er eine indirek-
te Beziehung von Rekonstruktion und empirischer Forschung andeutet.
Rekonstruktive Theorien miissten sich nicht direkt, sondern in ihrer Rol-
le als »Inputs in empirisch[e] Theorien« bewahren (Habermas 1983c:
41). Diese theoretische Verkomplizierung durch den Gegensatz rekon-
struktiver und >empirischer< Theorie diirfte hauptverantwortlich fir die

Legitimitdtstheorie ist also kein Gegensatz zum Funktionalismus, sondern

eine von mehreren Moglichkeiten, funktionalen Analysen eine theoretische
Richtung zu weisen.
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insbesondere theoretischen Anschlussschwierigkeiten der Soziologie an
Demokratie- und Deliberationsforschung sein. Nur wenn normativ-re-
konstruktive und empirisch-explanative Theorien in ein klares Verhalt-
nis gesetzt werden konnen, ist die Spannung zwischen Faktizitit und
Geltung soziologisch produktiv zu machen.

Mit Bezug auf die Frage, wie das Verhiltnis der unterschiedlichen
Theorietypen auszugestalten ist, lassen sich unterschiedliche Optionen
erkennen. Eine mogliche Forschungsstrategie besteht darin, den norma-
tiven Grundsitzen der Deliberationstheorie Mafstibe zu entnehmen, die
Wertpramissen fiir die Beobachtung politischer Kommunikation vorge-
ben. Beispielsweise wurden aus der Habermas’schen Diskursethik Indi-
katoren fur die Qualitdat von Deliberation entwickelt, die die Qualitat
empirischer Kommunikation nach dem Grad der Erfullung diskurs-
ethisch begriindeter Normen misst (Steenbergen et al. 2003). So werden
empirische Kommunikationssituationen unter dem Aspekt vergleichbar,
wie stark sie den normativen Vorstellungen entsprechen. Diese Verwen-
dung der Deliberationsforschung liegt wohl noch am ehesten auf der Li-
nie des Habermas’schen Selbstverstindnisses (siche Habermas 2005a).
Sie hat allerdings den gravierenden Nachteil, dass die normative Theo-
rie empirisch nicht lernfahig ist. Empirische Forschung bezieht zwar von
normativer Theorie Begriindungen dafiir, warum man (Verfahrens-)Of-
fentlichkeiten unter dem Aspekt der Deliberativitit bzw. Diskursqualitit
beforschen sollte, die normative Theorie kann aber von empirischer For-
schung nicht in ihren Annahmen korrigiert oder zu deren Erweiterung
gezwungen werden. Demokratie-, Verfahrens- und Kommunikationside-
ale sind dann der angeblich praxisimmanente, in der Forschung de facto
aber praxisexterne Maf3stab, mit dem spezifische Aspekte der Kommu-
nikation bewertet (»Deliberativitit<), nicht aber erklart werden konnen.

Eine normative Theorie, die lediglich als unflexibler MafSstab fungiert,
ist aus soziologischer Perspektive jedoch weitgehend uninteressant. Auch
wenn man den Status von Normen nicht an empirische Hypothesen
angleichen darf, wire es gerade fiir rekonstruktive Theorien irritierend,
wenn ihre Ergebnisse durch die gesellschaftliche Praxis, auf deren theo-
retische Explikation die Rekonstruktion ja Anspruch erhebt (Habermas
1983¢), nicht mehr irritiert werden konnten. Auch wenn man die obige
These akzeptiert, dass es bestimmte soziale Phanomene gibt, die unab-
hingig von einer fiir normative Phinomene sensiblen Perspektive nicht
angemessen erschlossen werden konnen, ist eine unmittelbar normati-
ve Forschung also problematisch — zumindest, wenn man Soziologie als
eine Wirklichkeitswissenschaft begreifen mochte, deren Theorien gegen-
tiber empirischer Forschung lernfihig sein sollten.

Eine Moglichkeit, diese Lernfahigkeit zu gewahrleisten, ohne den Son-
derstatus normativer Theorien aufzuheben, besteht darin, einen alten
Grundsatz des romischen Rechts zu akzeptieren und in eine Maxime der
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Theoriekonstruktion umzuwandeln: Sollen impliziert Konnen (vgl. Mol-
lers 2015: 139ff.). In der Negation heif$t dies: Unmogliches darf nicht
normativ gefordert werden. Um ein Beispiel zu geben: Die moralische
Forderung an Eltern, nie mit ihren Kindern zu streiten, ist auf Basis em-
pirischer Erfahrung so unrealistisch, dass es unzumutbar ist, sie zu ver-
treten. Hingegen wird die Norm, Kinder nicht zu schlagen, nicht von der
Tatsache entkriftet, dass es in vielen Familien titliche Gewalt gibt. Man
weif§ — empirisch —, dass es auch ohne geht. Empirische Daten liefern
Hinweise uber die Angemessenbeit der Unterstellung von Mdoglichkei-
ten. Und wenn Normen, die Unmogliches fordern, fallen gelassen werden
missen, konnen auch normative Theorien aus empirischer Forschung
lernen. Akzeptiert man diesen Grundsatz, wird die harte Dichotomie
zwischen normativer Theorie und empirischer Faktizitit aufgeweicht.
Empirische Forschung dient in diesem Schema weder der Uberpriifung
theoretischer Vorhersagen noch einer Uberwachung der »Compliance« ei-
ner zur Devianz neigenden Praxis, sondern fordert Informationen tber
die Variationsmoglichkeiten des Gegenstandes zutage und ermoglicht so-
mit Rickschlisse tiber sein Potenzial.

Wenn diese Annahme richtig ist, ist ein soziologisch ergiebiges Theo-
rie-Empirie-Verhiltnis im Falle normativer Theorien eine dreistellige
Relation, in der normative Annahmen und empirische Beobachtungen
tber sozialtheoretische Annahmen zu den Moglichkeiten eines Gegen-
stands vermittelt werden. Sollen impliziert Kénnen. Kénnen impliziert,
dass sich in der Praxis zumindest einige Performanzen finden lassen, die
die Unterstellung eines entsprechenden Potenzials bzw. einer Kompetenz
rechtfertigen. Lassen sich solche Performanzen nicht auffinden, stellt dies
die Sollens-Forderungen unter Idealismusverdacht. Deshalb unternimmt
Habermas so intensive Anstrengungen bei der Suche nach empirischen
Indizien fiir die legitimitatstheoretisch unterstellte »epistemische Dimen-
sion« der Demokratie (Habermas, 2008) und bindet die Anwendbarkeit
des normativen Modells prozessualisierter Volkssouveranitat an die Be-
dingung, dass tatsdchlich basisdemokratische Meinungsbildungsprozes-
se empirisch moglich sind, in denen Themen nicht durch das Zentrum
gesetzt werden, sondern von der Peripherie in das politische System ein-
stromen.

Diese Voruberlegungen sensibilisieren fiir die nun vorzustellende Pro-
blematik empirischer Forschung zu deliberativen Verfahren. Im Falle
deliberativer Verfahren gelingt die Interpretation empirischer Daten vor
dem Hintergrund der normativen Theorie nicht ohne Weiteres — was zu
der These fithren wird, dass ein vermittelndes >Tertium« in Form einer
addquaten sozialtheoretischen Theorie deliberativer Kommunikation
fehlt. Der folgende Abschnitt dient daher gleichzeitig der Darstellung
der Forschung zu deliberativen Verfahren und der Problemgewinnung
fiir eine Soziologie der Deliberation.
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1.5 Deliberative Verfahren, ideale Sprechsituation und
empirische Deliberationsforschung

Die »deliberative Demokratie« ist mittlerweile vermutlich weniger als all-
gemeine Theorie der Demokratie, sondern eher als anwendungsbezogene
Impulsgeberin neuartiger politischer Beteiligungsformate bekannt (Bes-
son/Marti 2006; Chambers 2009). In dieser Eigenschaft hat die theo-
retische und empirische Deliberationsforschung eine Reihe an Beteili-
gungsformaten inspiriert, die man unter dem Label der » Mini-Publics«
zusammenfassen kann (Fung 2003; Ryan/Smith 2014; Smith 2012). Al-
len Mini-Offentlichkeiten ist gemein, dass in ihnen Biirger zusammen-
gebracht werden, um ihre unterschiedlichen Praferenzen nicht nur zu
auflern, sondern auch zu diskutieren. Ein wesentliches Ziel deliberati-
ver Mini-Offentlichkeiten ist, eine gegeniiber massenmedial hergestell-
ten Offentlichkeiten hohere Qualitit der politischen Meinungsbildung
zu gewidhrleisten und dadurch Partizipation sowohl demokratischer als
auch rationaler zu machen (Goodin & Dryzek, 2006; Niemeyer, 2011).
»Mini-Publics« legitimieren sich tiber die Auffassung, dass sprachlicher
Austausch in Debatten und Argumentationen ein Rationalititspotenzial
bei den Burgern zutage fordern konne, das in demokratischen Massenof-
fentlichkeiten nicht addquat ausgeschopft wird. Ziel dieser »demokrati-
schen Innovationen« (GeifSel 2008) ist, die Demokratie sowohl partizi-
pativer als auch legitimer zu machen, indem sie Strukturen diskursiver
Offentlichkeit im kleinen Maf3stab verwirklichen (vgl. Fishkin 1987; Ha-
bermas 2008: 158). Laut Landwehr macht die empirische Untersuchung
deliberativer Verfahren mittlerweile den grofSten Anteil an der Forschung
zur deliberativen Demokratie aus (Landwehr 2012). Das mag nicht zu-
letzt an der forschungspraktischen Abgrenzbarkeit der Verfahren und ih-
rer Eignung fur die Untersuchung mit empirischen Methoden liegen. Der
Begriff umfasst in einer weiten Definition so unterschiedliche Formate
wie Planungszellen, Consensus-Konferenzen oder Town-Hall-Meetings
(Ryan/Smith 2014: 12). Die meisten deliberativen Verfahren dienen der
politischen Partizipation und Meinungsbildung und haben in der Re-
gel empfehlende, nicht aber bindende Wirkung. Eine bemerkenswerte
Ausnahme ist das >participatory budgeting« in der brasilianischen Stadt
Porto Alegre, die wichtige Elemente ihrer Haushaltsplanung in einer Se-
rie von deliberativen Biirgerversammlungen leistet (Baiocchi 2001; Hel-
ler 2001). Demgegeniiber tiben Biirgerhaushalte in Europa zumeist nur
eine beratende Funktion aus (Sintomer et al. 2010). Zunehmend wer-
den auch Online-Deliberationsverfahren durchgefiihrt, die das Internet
als Forum des argumentativen Austauschs nutzen wollen (vgl. Black et
al. 2or1; Dahlberg 2007; Janssen/Raphaél 2005; Witschge 2004; Esau
et al. 2017; Frief/Eilders 2015).
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Deliberative Verfahren eignen sich in besonderer Weise als empiri-
scher Gegenstand fir eine Untersuchung, die an der Rationalitit der
Kommunikation interessiert ist. Deliberative Verfahren sind empirische
Phinomene, in deren Erzeugung Vorannahmen zur Normativitit der Of-
fentlichkeit, zur rationalen Binnenstruktur von Verstindigung und zu
demokratischer Legitimitdt massiv eingehen und die auch vor dem Hin-
tergrund dieser Annahmen beforscht werden. Im Gegensatz zu demokra-
tietheoretischen Offentlichkeitstheorien, die deliberative Qualit:it an der
Art der Vernetzung von Teiloffentlichkeiten festmachen, zielen delibe-
rative Verfahren darauf ab, eine hohe Qualitit deliberativer Meinungs-
bildung im zeitlich befristeten und ortsgebundenen Hier-und-Jetzt einer
Verfahrensoffentlichkeit zu realisieren.

Auch im Falle deliberativer Verfahren lassen sich legitimitatstheore-
tische, verfahrenstheoretische und empirische Aspekte unterscheiden
und auf ihre Beziehungen hin untersuchen. Das deliberative Verfahren
konstituiert eine situative Offentlichkeit, die gerade keinen kontinuier-
lichen Diskussionszusammenhang mit Revisionschancen darstellt, wes-
halb Revisionsoffenheit, anders als im Fall regularer Verfahren im Rah-
men formaldemokratischer Institutionen, auch kein mogliches Motiv
des gerechtfertigten Legitimititsglaubens ist. Es werden daher anders-
artige legitimitatstheoretische Grundlagen benotigt, die aus den Beding-
ungen der verfahrenstypischen Kommunikationssituation selbst zu ge-
winnen sind.

Fur die legitimitdtstheoretischen Grundlagen deliberativer Verfahren
lasst sich ebenfalls eine wichtige Habermas’sche Wurzel freilegen, nim-
lich die Theorie der idealen Sprechsituation sowie die verwandte Kon-
zeption »idealer Prozesse« (Cohen 1997a, 1997b). Gingige Lesarten
innerhalb der Deliberationsforschung gehen davon aus, dass in der Ha-
bermas’schen »idealen Sprechsituation« Grundlagen einer normativen
Verfahrenstheorie und damit auch eine normative Ausgangsbasis fir De-
sign und Evaluation deliberativer Verfahren auf Mikro-Ebene zu erken-
nen sei. Diese Aneignung ist allerdings nicht ganz unproblematisch. Es
lohnt sich, den Begriff der idealen Sprechsituation kurz zu erliutern, um
den Wandel von einem rekonstruktiven zu einem priskriptiven Begriff
demokratischer Prozeduren in der Aneignung des Konzepts durch die
Deliberationsforschung zu verdeutlichen.

Bei der idealen Sprechsituation handelt es sich um eine hypotheti-
sche Situation, in der volle kommunikative Gleichberechtigung und re-
ziproke Einverstindnisorientierung herrschen. In dieser Situation haben
alle Diskursteilnehmer die gleiche Chance auf Teilhabe am Diskurs; die
gleichen Chancen ihre Ansichten zu duflern sowie die Sprechakte ande-
rer Teilnehmer zu problematisieren. Ferner duflern die Teilnehmer aus-
schliefflich wahrhaftig das, was sie tatsdchlich meinen, und sind fiir Re-
visionen ihrer Geltungsanspriiche von Wahrheit und Richtigkeit offen;
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ferner bestehen keine Machthierarchien zwischen den Teilnehmern (vgl.
Habermas 1984¢: 177-180). Die ideale Sprechsituation ist fiir Haber-
mas aber keine potenziell reale oder auch nur approximierbare Situati-
on, sondern die Antwort auf die Frage, welche formalen Eigenschaften
Diskurse aufweisen miissten, damit Geltungsanspriiche mit optimaler
Rationalitat akzeptiert oder abgelehnt werden konnten (vgl. Habermas
1984¢: 177). Es handelt sich bei den Eigenschaften der idealen Sprech-
situation also um kontrafaktische Bedingungen der optimal-rationalen
Validierung von Geltungsanspriichen — und es ist gleichzeitig klar, dass
sich die »ideale Sprechsituation« nie empirisch verwirklichen lasst (vgl.
Greve 2011). Im Rahmen wahrheitstheoretischer Uberlegungen versucht
Habermas mit diesem Begriff unter anderem zu klaren, warum argu-
mentativ erzielter Konsens ziberbaupt mit der fallibelen Vermutung der
Verntuinftigkeit aufgeladen werden darf (vgl. Habermas 1984b: 118ff.).

Diese ausdriicklich kontrafaktische Rekonstruktion der sozialen Be-
dingungen der kommunikativen Validierung von Geltungsanspriichen
andert in der empirischen Deliberationsforschung ihren Sinn. Die Rand-
bedingungen der idealen Sprechsituation werden vielfach entweder als
normative Standards, denen empirische Kommunikation entsprechen
miisste, oder als Vorlagen fir das Design von politischen Institutionen
oder deliberativen Verfahren verstanden, die diese Standards tiber for-
male Strukturen umsetzen sollen — was Habermas leicht erstaunt an-
merkt, aber nicht scharf korrigiert (vgl. Habermas 2005a: 384f.). Damit
werden die Prasuppositionen der idealen Sprechsituation in instituti-
onelle >Inputs« tibersetzt, die erwiinschte >Outputs« (Meinungsbildung,
Konsens, Legitimitit, Rationalitit u. s. w.) empirisch produzieren sollen
(siche etwa Mutz 2008). Akzeptiert man die Moglichkeitsunterstellung
normativer Anspriiche (»Sollen impliziert Konnen«), sieht man aller-
dings direkt, dass die »ideale Sprechsituation« keine sinnvolle praskrip-
tive Theorie fiir empirische Gesprache ist. Es ist unter empirischen Bedin-
gungen keine sinnvolle Forderung, dass sich Gesprachspartner unendlich
viel Zeit fiir die Diskussion nehmen sollten, und Wahrhaftigkeit lasst sich
nicht durch formale Arrangements institutionalisieren, sondern lediglich
ex ante unterstellen und ex post zuschreiben. Die ideale Sprechsituati-
on ist also weder eine empirische Theorie tiber das Funktionieren von
Kommunikation noch ein Normenkatalog fir das Design von Verfah-
ren, auch wenn sie oft genauso behandelt wurde.

Die etwas >schiefe« Interpretation der idealen Sprechsituation war fiir
die Entwicklung der Deliberationsforschung aber durchaus produktiv.
Erstens schien die ideale Sprechsituation ein Set an normativen Kriteri-
en zu spezifizieren, anhand derer man die » Diskursqualitit« empirischer
Kommunikation messen konnte (vgl. Steenbergen et al. 2003). Zweitens
diente sie als Vorlage fir das institutionelle Design deliberativer Verfah-
ren (vgl. Niemeyer 201 1). Und drittens ermoglichte sie — als >Strohmannc«
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— einer Vielzahl von Autorinnen und Autoren, sich von den vermeintlich
unrealistischen >Forderungen« der idealen Sprechsituation abzugrenzen
und die scheinbare Verengung der politischen Kommunikation auf eine
sachlich-unemotionale Debatte zu kritisieren.” Gerade die Kritik an der
vermeintlichen Engfiihrung oder Realitatsferne des Habermas’schen Dis-
kursideals hat zu der Formulierung zahlreicher alternativer Deliberati-
onskonzepte gefiihrt, die in Richtung einer Ausweitung der formal zu-
lassigen Sprach- und Handlungsmodi in Deliberation tendieren (Young
2000; Estlund 2006; Goodin 2005). Verschiedene »Idealtypen« von De-
liberation lassen sich daher nach dem Schema von Konformitit und Ab-
weichung von der Habermas’schen Vorlage sortieren:

»Type I deliberation is rooted in the Habermasian logic of communi-
cative action, and embodies the idea of rational discourse, focuses on
deliberative intent and the related distinction between communicative
and strategic action, and has a strong procedural component. In this
view, deliberation implies a systematic process wherein actors tell the
truth, justify their positions extensively, and are willing to yield to the
force of the better argument. The ultimate goal of type I deliberation
is to reach understanding or consensus. Type II deliberation general-
ly involves more flexible forms of discourse, more emphasis on out-
comes versus process, and more attention to overcoming >real world«
constraints on realizing normative ideals. (...) [T]ype II deliberation in-
volves a shift away from the idea of purely rational discourse toward a
conception of deliberation that incorporates alternative forms of com-
munication, such as rhetoric or story-telling. Moreover, the sincerity cri-
terion, is often relaxed if not abandoned. « (Bachtiger et al. 2010: 33f.)

Mit der Formulierung von »Typ-II-Deliberation« reagieren Deliberations-
forschung und normative Deliberationstheorie also auf das vermeintli-
che Problem, dass die ideale Sprechsituation — als normativer Kriterien-
katalog fir die Konstruktion deliberativer Prozesse (miss-)verstanden
— den Deliberationsteilnehmern die unrealistische und moglicherweise
kontraproduktive Norm der exklusiven Geltungsorientierung auferlegt
und praktisch unerfiillbare Forderungen stellt (Statusindifferenz, unbe-
schrankter Zeithorizont). Habermas selbst hat sich von einer praskripti-
vistischen Interpretation der idealen Sprechsituation als politisches Ideal
ausdruicklich distanziert:

9  Exemplarisch: »Let us concede from the start that the >ideal speech situa-
tion< would be best. The very best deliberation, let us suppose, would in-
deed be a cooperative game among all players in which all the deliberative
virtues would be simultaneously and continuously on display. My point is
simply that politics is not like that, at least not in the sorts of representative
democracies of the sort that now predominate« (Goodin 2005: 193).
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»Als storender empfinde ich den Umstand, da der Ausdruck der idealen
Sprechsituation, den ich vor Jahrzehnten einmal als Abkiirzung fiir das
Ensemble allgemeiner Argumentationsvoraussetzungen eingeftihrt habe,
einen — im Sinne einer regulativen Idee — anzustrebenden Endzustand
suggeriert. Dieser entropische Zustand eines definitiven Einverstindnis-
ses, das alle weitere Kommunikation tiberfliissig machen wiirde, kann
aber nicht als sinnvolles Ziel vorgestellt werden, weil darin Paradoxien
(einer letzten Sprache, einer endgiiltigen Interpretation, eines nicht-re-
vidierbaren Wissens usw.) auftreten miifSten.« (Habermas 1996a: 354;
siche auch Habermas 1998a: 392)

Wenn man die etwas abenteuerliche Rezeptionsgeschichte der idealen
Sprechsituation vorldufig auf sich beruhen lisst, bleibt festzustellen: Mit
der Spezifikation von Randbedingungen idealer Kommunikation schien
eine Art Blaupause fiir ein verfahrensformiges Design normativ wiinschens-
werter Kommunikation vorzuliegen. Weil die Randbedingungen der idea-
len Sprechsituation sich jedoch nicht in empirischen Verfahren verwirkli-
chen lassen, lasst sich auch in diesem Fall die Entwicklung vermittelnder
Konzepte in der Forschung aufzeigen. Analog zum Fall der Demokratie-
theorie, in der normative Legitimititstheorie und empirische Offentlich-
keitsforschung iiber die Vorstellung der demokratischen Offentlichkeit als
»Schleusensystem« (Peters) vermittelt wurden, findet man mit der Spezifi-
kation tatsdchlich umsetzbarer Prozessnormen in verschiedenen Mini-Pu-
blics durchaus eine Vermittlung ideal-rationaler und empirischer Verfah-
ren. Ideale Bedingungen werden in optimale Bedingungen transformiert.

Die Ubersetzung von Kommunikations- bzw. Argumentationsvor-
aussetzungen in formalisierbare Prozessnormen verstarkte damit eine
Tendenz in der Deliberationsforschung, die kollektive Willensbildung in
Deliberation nicht nur als demokratietheoretischen Hintergrund zu in-
terpretieren, sondern ihre Institutionalisierung in empirischen Verfahren
fiir moglich zu halten. Von diesem Punkt aus schien es auch naheliegend,
nicht nur die Form der Verfahren als Verwirklichung normativer Idea-
le zu begreifen, sondern auch ihren Verlauf und ihre Ergebnisse norma-
tiv aufzuladen. Diese >sozialtechnische«® Interpretation der deliberativen
Theorie sieht im Miniaturformat deliberativer Verfahren einen Indika-
tor fur mogliche Ergebnisse eines ideal-rationalen Diskurses. Allerdings
ist die Beziehung von normativer Theorie und empirischer Forschung
trotz der scheinbar passgenau zugeschnittenen Empirie nicht ohne Pro-
bleme. Im Folgenden wird gezeigt, inwieweit diese Forschung Probleme
aufwirft, die bis in konzeptuelle Fragen der soziologischen Handlungs-
theorie hineinragen.

10 Ich gebrauche die Ausdriicke Sozialtechnik/Sozialtechnologie im Sinne
Poppers urspriinglicher Verwendungsweise — also wertfrei (Popper 1980a,
1980b).
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1.5.1 Deliberative Polls als empirischer und normativer
»Goldstandard« der Deliberationsforschung

Es gibt eine Vielzahl von deliberativen Verfahren und Partizipations-
formaten, die Gegenstand sozialwissenschaftlicher Forschung geworden
sind, auf die hier aber nicht im Detail eingegangen werden soll. Wir ori-
entieren unsere Diskussion der Deliberationsforschung an ihrem para-
digmatischen Fall, den sogenannten >Deliberative Polls«. In Bezug auf
Design und Messung der Effekte von Deliberation haben sich Delibera-
tive Polls wegen der Transparenz der Resultate, der Replizierbarkeit, der
Moglichkeit experimentaler Manipulation und der Entsprechung von
normativen Vorgaben und empirischer Umsetzung als » Goldstandard«
der Deliberationsforschung etabliert (Mansbridge 2010; Coleman et al.
2015). Deliberative Polls sind eine spezielle Form der Meinungsumfra-
ge, die das Prinzip der Zufallsstichprobe mit deliberativen Gruppendis-
kussionen verbindet. Bei Deliberative Polls werden Teilnehmer zufillig
ausgewihlt und zunichst wie in einer klassischen Umfrage nach ihrer
Meinung zu einem bestimmten politischen Thema befragt. Im entschei-
denden zweiten Schritt werden die Teilnehmer zunachst mit Informati-
onsmaterialien sachkundig gemacht und in der Prasenzphase des Verfah-
rens physisch an einem Tagungsort versammelt, um in kleinen Gruppen
und im Plenum iiber das Thema zu deliberieren (Fishkin 2009). Die Mei-
nung der Teilnehmer zum Thema wird zu mindestens zwei Zeitpunkten
mit demselben Fragenkatalog erhoben: einmal vor der Deliberation und
einmal danach, so dass sich im Zuge der Verfahrensteilnahme auftreten-
de Meinungsdifferenzen zeigen lassen.

Auch hier lisst sich ein Ubersetzungsprozess legitimititstheoretischer
Grundannahmen in umsetzbare Anforderungen an das Verfahrensde-
sign beobachten, wie wir ihn an Faktizitdt und Geltung exemplarisch
gezeigt hatten. Dem Verfahren liegt eine eigene Version einer normativ
ausgezeichneten Sprechsituation zugrunde; also eine Liste normativer
Kriterien der Randbedingungen legitimen Sprechens, die die Parameter
politische Gleichheit, inklusive Partizipation, Deliberation (im Sinne re-
flektierten Abwigens) und Minderheitenschutz als ideale Diskussions-
parameter spezifiziert (Fishkin 1987; 2009: 32-94). Diese Anforderun-
gen werden von Fishkin und Luskin, den Erfindern des Verfahrens, in
das institutionelle Design des Deliberative Polls ubersetzt. Die forma-
len Strukturen des Deliberative Polls sollen diese Zielvorstellungen zu-
mindest approximieren. Dabei finden sie konzeptuelle Ubersetzungen,
die erlauben, bestimmte Aspekte des Verfahrensdesigns als (partielle)
Verwirklichung dieser Werte zu verstehen. Die Allgemeinheit der Par-
tizipation und damit die Inklusivitit des Verfahrens soll etwa (wie in
konventionellen Meinungsumfragen) durch statistische Reprisentation
mittels einer Zufallsstichprobe simuliert werden, so dass die Diversitit
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der Sichtweisen in der Stichprobe jener in der Gesamtgesellschaft ent-
spricht (Fishkin 2009: 55). Die Deliberativitit und Gleichheit des Ver-
fahrens soll durch vorher zur Verfiigung gestellte Informationsmateriali-
en, die Struktur der Kleingruppendiskussion und professionell trainierte
Moderatoren sichergestellt werden, die auch dafiir sorgen sollen, dass
alle Meinungen im Forum eine ausreichende Chance auf Artikulation
erhalten (Minderheitenschutz). Eine Tyrannei der Mehrheit soll aufser-
dem durch den Verzicht auf 6ffentliche Abstimmungen oder andere Ent-
scheidungsimperative, die sich an die Gruppe richten, vermieden werden
(Fishkin 2009: 95-105). Diese konkretisierenden Ubersetzungen norma-
tiver Vorgaben in institutionelle Designs verhalten sich gemafs der ubli-
chen Darstellung des Verfahrens wie passive Mittel zu bestehenden nor-
mativen Zwecken.

Deliberative Polls dienen zunichst nicht der Entscheidungsfindung,
sondern der Entwicklung und Abbildung reflektierter Priferenzen. Al-
lerdings ist der Deliberative Poll nicht einfach eine individuelle Bil-
dungsveranstaltung, sondern soll — trotz des Verzichts auf manifeste
Konsensbildungsprozesse im Verfahren selbst — Aussagekraft im Sinne
eines kollektiven Willens haben. Dabei werden individuelle Meinungs-
anderungen aggregiert und als »net attitude change« zu einem kollek-
tiven Trend der Meinungsidnderung aufgerechnet (Fishkin et al. 2007).
Uber die Kombination von statistischer Reprisentativitit der Teilneh-
merschaft und der Realisierung optimaler Kommunikationsbedingungen
soll so eine kontrafaktische Moglichkeit faktisch realisiert werden. Wenn
sich zeigen ldsst, dass die normativen Verfahrensbedingungen annihernd
umgesetzt wurden, werden die kollektiven Meinungstrends als auf die
Gesamtpopulation generalisierbarer Effekt vernunftiger Argumentation
und Information auf politische Einstellungen verstanden.

Eine geradezu omniprasente Leitmetapher, die die Verkniipfung zwi-
schen empirischer Meinungsmessung und dem Anspruch auf demokrati-
sche Legitimitit leisten soll, ist die des deliberativen Verfahrens als » Mi-
krokosmos«:

»(...) the idea is to engage a microcosm, in a good social science ex-
periment, and then use that to represent what informed public opinion
would be like-to fellow citizens, to policymakers and politicians. The
considered judgments of the microcosm offer a basis for an informed
and representative public voice.« (Fishkin 2003: 1315 vgl. auch ders.
2009: 543 1996: 134; Fishkin et al. 2000: 662)

Die Verfahrensoffentlichkeit soll qua reprasentativer Stichprobe als Teil
fiir das Ganze der gesamtdemokratischen Offentlichkeit stehen und da-
durch kontrafaktische Ruckschlisse auf die Gesamtheit der Biirger er-
moglichen. Die Verfahrensergebnisse sollen verdeutlichen, was Biir-
ger tiber politische Themen denken wiirden, wenn sie besser informiert

41

hitps://dol.org/10.5771/9783748805257-16 - am 19.01.2026, 08:04:03. hitps://www.Inllbra.com/de/agh - Open Access - T TTRN


https://doi.org/10.5771/9783748905257-16
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

DELIBERATIVE DEMOKRATIE UND KOMMUNIKATIVES HANDELN

wiaren und ihre Meinung starker reflektieren wiirden. Damit werden Le-
gitimitdtsvermutungen, die fur Kommunikation unter idealen bzw. op-
timalen Bedingungen gelten, auf Deliberative Polls tibertragen. In einem
weiteren Schritt werden schliefSlich Anspriiche auf Anerkennung dieser
Legitimitit gegeniiber der Makro-Offentlichkeit erhoben:

»Like Rawls’s »original positions, Deliberative Polling, in gauging what
people would think if they thought, knew, and talked more about the
issues, has some recommending force — to policy-makers and, at least
conditionally, to the public itself.« (Fishkin/Luskin 2005: 294)

Auch die breitere Offentlichkeit soll in der deliberativen Verfahrensof-
fentlichkeit eine bessere Version ihrer selbst erkennen, so dass die Ergeb-
nisse eine »recommending force« erhalten. Diese sEmpfehlungsmacht«
gegeniiber Massenoffentlichkeit kann nicht wiederum auf sachlichen
Griinden basieren (denn diese kennen ja nur die Teilnehmer der Ver-
fahren), sondern muss in dem Legitimitdtsglauben wurzeln, der den Be-
dingungen der Meinungsbildung in deliberativen Verfahren entgegenge-
bracht wird. Der Appell an politische Entscheidungstrager und politische
Offentlichkeit stiitzt sich auf die prasumtiv iiberlegene epistemische
Qualitat von Deliberative Polls gegentiber der Massenoffentlichkeit. Im
»Mikrokosmos« des deliberativen Verfahrens kann sich der Makrokos-
mos der weiteren Offentlichkeit gewissermaflen von seiner besten Sei-
te zeigen.

Dass ein derartiger Schluss gerechtfertigt sein konnte, wird nicht nur
normativ begriindet, sondern prima facie durch die wissenschaftliche
Auswertung der Verfahren gestitzt. Deliberative Polls referieren in ih-
ren Konstruktionsprinzipien nicht nur auf normative, sondern gleich-
zeitig auch auf methodologische Standards empirischer Forschung: Thr
Aufbau folgt auch dem Design einer Experimentalstudie. Deliberations-
effekte lassen sich als Differenz zwischen der Experimentalgruppe der
Verfahrensteilnehmer und der Kontrollgruppe der Umfrageteilnehmer
erheben und so relativ klar belegen. Zudem werden innerhalb des De-
liberative Polls Experimente durch die Variation der Diskussionsbedin-
gungen in den Kleingruppen moglich. So ist eine szientifisch orientierte
Deliberationsforschung ermoglicht worden, die das Verhaltnis von In-
puts und Outputs der Verfahren standardisiert misst und dadurch Effek-
te der Verfahrensteilnahme auf politische Meinungen zeigt. Die Transpa-
renz der Methode stiitzt die Evidenz der Befunde.

So lasst sich beispielsweise zeigen, dass durch die Teilnahme an Deli-
berative Polls gegentiber Kontrollgruppen eine héhere Sachkenntnis zum
Thema erworben wird, dass das politische Interesse und die Partizipati-
onsbereitschaft steigen und liberale und tolerante Einstellungen bei den
Teilnehmern gefordert werden (Carpini et al. 2004: 334; Luskin et al.
2002; Fishkin/Laslett 2003; Fishkin 2010, 2009). Auch die inhaltlichen
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Verinderungen politischer Priferenzen, die sich im postdeliberativen
»Net-Attitude-Change« (Fishkin et al. 2007) zeigen, haben moglicher-
weise zur normativen Akzeptanz der Verfahren beigetragen. Exempla-
risch seien hier einige inhaltliche Meinungstendenzen aufgefiihrt:

- Deliberation fiithrte bei einem dinischen Sample zu einer starkeren
Unterstiitzung des Eurobeitritts Danemarks (Hansen/Andersen 2004).

- Finnische Biirger wurden durch Deliberation skeptischer gegeniiber
Kohle und Atomkraft als Energiequellen (Setila et al. 2010).

- Katholische und protestantische Eltern von Schiilern in Nordirland
befiirworten nach einer Teilnahme an einem Deliberative Poll eine
grofSere Kooperation zwischen den Konfessionen im Bereich der
Schulpolitik (siehe Luskin et al. 2014).

Diese Befunde sind soziologisch zweifellos interessant und irritierend.
Mit dem Nachdruck methodisch ausgefeilter experimenteller Sozialfor-
schung driangt sich der Eindruck auf, dass kommunikative Rationali-
tat nicht nur ein philosophisches Reflexionsthema ist, sondern eine rea-
le, in der sozialen Welt wirksame Kraft, die Wissen und Meinungen von
Menschen transformiert. Die Forschungsresultate zur deliberativen De-
mokratie haben daher bei ihren Verfechtern einem (erneuten) Partizi-
pationsoptimismus Vorschub geleistet (Schmidt 2010) — und es ist eine
ernstzunehmende Frage, ob sich die Soziologie auf Basis derartiger em-
pirischer Evidenz in ihrem Verstindnis von politischer Kommunikation
(und vielleicht: Kommunikation generell) nicht irritieren lassen miisste.
Es konnte ja durchaus der Fall sein, dass die Fahigkeit zum politischen
und sozialen Lernen durch rationale Kommunikation in gingigen sozio-
logischen Theorieangeboten unterschitzt wird (man denke etwa an die
Rede von >cheap talk«in einigen Varianten der Rational-Choice-Theorie
oder die Bestimmung der politischen Rede bei Bourdieu 2005). Kénnte
es nicht sein, dass eine Disziplin, die ihre Fachidentitit gerade durch Dis-
tanzierung von der vernunftzentrierten Philosophie konsolidiert (Kieser-
ling 1999a, 2004a), eine zwar durch innerfachliche Distinktionsgewinne
pramierte, nicht aber empirisch gedeckte Faszination fur das Irrationa-
le entwickelt hat? Aber bevor derlei Spekulationen allzu viel Raum ge-
geben wird, gilt es die vorliegenden Befunde der Deliberationsforschung
genauer zu priifen.

1.5.2 Ambivalenzen in der Deliberationsforschung

Eine normativ-rekonstruktive Theorie bedarf der Vermittlung durch
»Briickenkonzepte«, wenn sie dazu dienen soll, einen Gegenstand nicht
nur zu bewerten, sondern auch interpretativ zu erschliefSen (siehe
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Kapitel 1.4). Im Falle deliberativer Systeme lassen sich unterschiedli-
che Legitimititstheorien schrittweise derart mit empirischen Offent-
lichkeitstheorien vermitteln, dass es zwar schwerfillt, unter der Viel-
zahl normativer Gesichtspunkte auszuwihlen (vgl. Weif$ et al. 2016),
aber ein Verhiltnis wechselseitiger Befruchtung von normativer Theo-
rie und empirischer Forschung hergestellt werden kann. Dies ist mit Be-
zug auf deliberative Verfahren und insbesondere die in ihnen stattfin-
dende Kommunikation bisher jedoch nicht in dhnlicher Weise gelungen.
Ein verbreitetes Standardschema empirischer Forschung, das das The-
orie-Empirie-Verhiltnis als empirische Uberpriifung theoretischer Hy-
pothesen organisiert, scheint hier nicht weiter zu fithren. Auch wenn es
einige Versuche gibt, Deliberationsforschung in diesem Rahmen durch-
zuftihren (Sulkin/Simon 2001; Carpini et al. 2004; Rosenberg 20053
Neblo 2005; Mendelberg 2002; Mutz 2008), konnten gerade gegen
vermeintliche Widerlegungen naheliegende Einwande geltend gemacht
werden (z. B. Thompson 2008). Normative Annahmen werden nicht
in einem engen Sinne empirisch >falsifiziert¢; sie haben sprechakttheo-
retisch gesprochen eine andere »direction of fit« als deskriptive Sitze
(Austin/Anscombe, fiir eine Ubersicht siche Humberstone 1992). Die
Annahmen zu einem normativ winschenswerten Verfahrensdesign, wie
etwa dem des Deliberative Polls, diirfen demnach nicht umstandslos
als empirische Hypothesen tiber wahrscheinliches Redeverhalten ver-
standen werden. Gleichzeitig sind die >Effekte« deliberativer Verfahren
nie nur einfache Experimentalergebnisse, sondern stehen immer auch
im Licht der normativen Ideale, zu deren Verwirklichung die Verfah-
ren entworfen werden.

Dies fiihrt zu konkreten Problemen bei der Interpretation der Ver-
fahren. Die Erfinder und Befiirworter von Deliberative Polls sehen de-
ren empirische Ergebnisse nicht als bloffe Meinungsidnderungen, son-
dern als rationale Lerneffekte. In dieser Behauptung liegt das eigentliche
Irritationspotenzial der Deliberationsforschung fur die soziologische
Handlungs- und Kommunikationstheorie. Allerdings lassen sich auf
theoretischer und empirischer Ebene Zweifel daran anmelden, dass die
Ergebnisse der Deliberationsforschung tatsiachlich klare Belege fiir sozia-
le Lernprozesse durch deliberative Kommunikation liefern.

Aus theoretischer Sicht irritiert zunachst die unklare Beziehung von
Mikro- und Makrooffentlichkeiten, d. h. der Ebene des Verfahrens und
der des politischen Systems, die durch die metaphorische Rede vom
Verfahren als >Mikrokosmos« eher verdeckt als geklart wird. Eine Ver-
fahrensoffentlichkeit ist offenkundig keine Kopie der breiteren demo-
kratischen Offentlichkeit in kleinerem Maf3stab. Es dndern sich nicht
nur die Motivlage und der Informationsstand der Teilnehmer, son-
dern die komplette Infrastruktur der Kommunikation. Das gesamte
>Schleusensystem« der Massenoffentlichkeit, das die kommunikativen
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Anliegen, Proteste und Einwinde von Gruppen und Akteuren mit den
formaldemokratischen Institutionen vermitteln soll, ist im deliberati-
ven Verfahren inexistent. Es gibt keine Vermittlung der Offentlichkeit
tiber Massenmedien, keine Anbindung an Institutionen politischer Ent-
scheidungsfindung, keine reprisentativen Mandate, aber — im Unter-
schied zur gern fiir Analogien herangezogenen direktdemokratischen
antiken Polis — auch keinen Zwang, kollektiv bindende politische Ent-
scheidungen zu treffen. Die Konsensbildung und Quasi-Entscheidung
wird in die kommunikationsexterne Berechnung des » Nettomeinungs-
wandels« verlegt. Inwiefern man in diesem Fall iberhaupt von sozia-
len und nicht blof§ aufsummierten individuellen Lerneffekten reden
kann, ist unklar.

Breiter diskutiert werden auf empirischer Ebene die nur auf den ersten
Blick technischen Schwierigkeiten bei der Etablierung von Kausalitat.
Obwohl der Deliberative Poll in der empirischen Messung an ein Expe-
rimentaldesign angelehnt ist, ist der Nachweis von >rationaler Kausali-
tat< (gute Grunde als Ursachen) durch Deliberative Polls umstritten. Das
experimentelle >Treatment« — die Verfahrensteilnahme - ist kein primi-
tiver Kausalfaktor, sondern ein komplexes Ereignis, das unterschiedlich
dekomponiert werden kann. Auch wenn die empirische Forschung zeigt,
dass die Teilnahme an deliberativen Verfahren tatsachlich zu Meinungs-
dnderungen bei den Teilnehmern fiihrt, bleibt die Ursachenattribution
daher heikel. Insbesondere sozialpsychologische Theorien werden von
Kritikern der deliberativen Demokratie, aber auch in der Deliberations-
forschung selbst immer wieder als alternative Erklarung fiir die beob-
achteten Meinungsanderungen ins Spiel gebracht (Gerber 201 5; Gerber/
Green 1999; Schkade et al. 2007; Sunstein 2002; Mendelberg 2002).
Nicht alle durch sozialen Kontakt veranlassten Meinungsanderun-
gen lassen sich als >Lernen« interpretieren. Meinungsanderungen durch
Konformitatsdruck, Persuasion und >Bias< (Asch 1956; Dion 1973; Kim
1997) widersprechen offensichtlich dem normativen Ideal der Delibe-
ration, denn statt rationaler Griinde wiirde ein unreflektierter Anpas-
sungsprozess die Meinungsanderungen bewirken. Diese Debatte um die
Ursachen der Meinungsanderungen ist persistent — und zwar trotz der
Vielzahl der empirischen Studien, die zu diesem Thema bereits durch-
gefiihrt wurden.

Studien, die sich mit der Wirkung von deliberativen Verfahren auf
die Meinungsbildung beschiftigen, beschranken sich zumeist auf den
Vergleich institutioneller Rahmenbedingungen, standardisiert erfassba-
rer Prozesseigenschaften und Meinungs- und Wissensdifferenzen. Die-
se Daten werden in erster Linie erhoben, um abzugleichen, inwieweit
empirische Deliberationsverfahren mit normativen Idealvorstellungen
von Deliberation iibereinstimmen (Fishkin 2010: 73; Habermas 1997a;
Bichtiger et al. 2010). Die Deliberativitit von Kommunikation ergibt
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sich aus dieser Perspektive nicht durch verstehenden Nachvollzug des
Prozesses des Gebens und Nehmens von Griinden, sondern kennzeich-
net als Aggregatvariable die »Deliberationsqualitit< eines Verfahrens un-
ter einem bestimmten formalen Gesichtspunkt. Das heifdt, vor dem Hin-
tergrund der in den meisten Studien erhobenen Daten kann dieselbe
Meinungsinderung sowohl als rationaler Lerneffekt im Sinne der de-
liberativen Theorie als auch als nicht-kognitive Anpassung an Grup-
penmehrheiten interpretiert werden. Dies scheint prinzipielle Griinde zu
haben, die letztlich in der theoretischen Konstruktion des Gegenstan-
des liegen.

Die Leerstelle ergibt sich, so meine These, aus einem situationistisch
verkiirzten Deliberationsbegriff. Deliberation wird, nach dem Vorbild
der idealen Sprechsituation, von den Randbedingungen der Situation
her konzipiert. Zweifel daran, dass ein empirisches Gesprach tatsich-
lich deliberativ war, konnen daher nur mit Verweis auf diese Randbe-
dingungen, nicht aber am Gesprich selbst geklart werden. Die Delibe-
ration selbst, so das Credo des Gros der Verfahrensforschung, ldsst sich
wissenschaftlich nicht i actu beobachten. Es hat sich daher eine Art in-
direkter Beweisfiihrung eingebuirgert, die das Vorliegen von Deliberation
am Nicht-Vorliegen nicht-deliberativer Einflusse zeigen will (siche etwa
Fishkin 2009: 159ff.). Empirisch getestet werden in der Regel Kausali-
tatsannahmen sozialpsychologischer Modelle. Auf einen moglichen Mei-
nungswandel durch »gute Grinde« wird indirekt tiber die nicht-erklar-
te Varianz geschlossen.™ Auch Studien, die sich fir die >Diskursqualitit«
interessieren und dafiir auf Sprechaktebene ansetzen, erforschen norma-
lerweise nicht, was gesagt wird und wie der Prozess verlduft, sondern, zu
welchem Grad formale Eigenschaften der Sprechakte im Aggregat nor-
mativen Vorgaben entsprechen (vgl. Bachtiger/Wyss 2013). Die Eigen-
schaften deliberativer Prozesse werden dadurch auf Eigenschaften der
Situation »umgerechnet.

Es ist in der empirischen Deliberationsforschung daher systematisch
unklar, wann ein Fall von Deliberation vorliegt, insofern Kommunika-
tions- und Prozessideale nicht von sich aus Regeln fiir die Klassifikation
empirischer Kommunikation bereitstellen (Knobloch et al. 2013). Die De-
liberationsforschung ist sich daher, selbst nach der Durchfithrung empi-
rischer Studien, vielfach nicht sicher, ob >Deliberation« stattgefunden hat.
Dadurch bleiben die tatsachlichen empirischen Deliberationsprozesse

11 Diese Konstellation erinnert von Ferne an die von Bloor karikierte Situati-
on der Wissenschaftssoziologie vor dem >strong programmes, insofern sich
empirische Forschung zwar fiir »Verzerrungen< und >Fehler« interessiert, Ra-
tionalitit oder Wahrheit aber als empirisch unerklarbare Entitaten herbeizi-
tiert, wenn andere Erkliarungen versagen (Bloor 1998). Rationale Griinde«
bleiben dann unerklirliche, »unbewegte Beweger<, die nur bemiiht werden,
wenn alle anderen Erkldrungen versagen.
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eigentiimlich unbestimmt: Wie die Teilnehmer miteinander reden, also
der ganze Prozess der Deliberation, bleibt eine »black box« (diesen Aus-
druck verwenden ubereinstimmend: Ryfe 2007; Mutz 2008; Gerber et
al. 2014).

Dadurch ist aber auch unklar, ob die normativen Hoffnungen, die die
Durchfihrung der Verfahren motivieren, sich durch die Resultate der
Verfahrensforschung rechtfertigen lassen. Ob der empirische Verlauf ei-
nes deliberativen Verfahrens im Sinne der normativen Deliberationstheo-
rie angemessen gedeutet ist, hangt von einer grofSen Anzahl letztlich
soziologischer Hintergrundannahmen tber faktisches Kommunikati-
onsverhalten ab, die jedoch durch eine Beforschung der formalen Be-
dingungen der Kommunikation nur unzureichend in den Blick kommen:

»(...) we rely on various auxiliary hypotheses pertaining to procedures
applied in mini-publics, for example, that participants really represent
different viewpoints on the issue discussed, the information given to
participants is unbiased, moderators help to facilitate the exchange of
arguments, and there is sufficient time for participants to exchange and
reflect on arguments. (...) It looks like our understanding of certain aux-
iliary hypotheses involved in mini-public experiments is still limited.«
(Setdla/Herne 2014: 67)

Mit Bezug auf die genannten Probleme dringt sich der Eindruck eines
Forschungsfeldes auf, dem in der Konzentration auf Inputs, Outputs
und Rahmenbedingungen der Deliberation unter der Hand der eigene
Gegenstand — die Deliberation selbst — abhandenzukommen droht. An
dieser Stelle wird gelegentlich an die Adresse der Deliberationsforschung
der Vorwurf eines szientistischen Methodendogmatismus gerichtet, der
durch das Beharren auf quantitative Methodik den Zugang zum Gegen-
stand verstelle (Yang 2012: 37; Herborth 2007: 147). Dies ist sicherlich
nicht vollig falsch, allerdings ist zu vermuten, dass es sich bei den Pro-
blemen der Gegenstandserfassung nicht in erster Linie um ein Metho-
den-, sondern um ein Theorieproblem handelt. Auch mit >qualitativenc
Methoden wire ja nicht klar, iz Bezug worauf deliberative Gesprache zu
beforschen wiren. Solange unklar ist, wie man empirische Kommunika-
tion anders fassen kann,als tiber das Schema des >-mehr-oder-weniger< an
deliberativer Qualitit oder andere aggregierte Situationsvariablen, muss
die Deliberationsforschung ihren Gegenstand nicht in der Kommunikati-
on selbst, sondern in ihren formalen Bedingungen suchen. Es fehlen the-
oretische Konzepte, die es erlauben wiirden, die deliberative Kommuni-
kationspraxis auf den Begriff zu bringen.

Aufgrund einer dhnlichen Problemeinschitzung ist der Prozess der De-
liberation zuletzt starker in den Fokus der empirischen Forschung ge-
ruckt. Neuere empirische Studien versuchen, Mechanismen der Mei-
nungsbildung in Deliberative Polls zu spezifizieren und bestimmte
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Prozesseigenschaften der Deliberation zur Erklarung der resultierenden
Meinungsianderung zu nutzen. Die Ergebnisse liefern allerdings Anlass
zu einer Vertiefung der Skepsis dariiber, ob es tatsidchlich hauptsiachlich
Argumente und neue Perspektiven sind, die Menschen zu Meinungsan-
derungen veranlassen. Sanders zeigt in seinem Feldexperiment, dass die
wahrgenommene Qualitit der Argumente und die Bewertung der Qualitat
des Prozesses durch die Teilnehmer keinen statistisch nachweisbaren Zu-
sammenhang mit erfolgten Meinungsanderungen aufweisen. Die wahrge-
nommene Argumentationsqualitit ist also unabhingig von Meinungsan-
derungen. Als insignifikant erweisen sich allerdings ebenfalls Proxys fiir
Gruppenkonformitit und sozialstrukturelle Variablen, so dass keine der
gangigen Hypothesen zu Meinungsidnderungen in Gruppendiskussionen
die Varianz der Meinungen erklidren kann (Sanders, 2012: 639). Eine wei-
tere Studie von Gerber et al. (2014), die sich mit dem empirischen Prozess
der deliberativen Meinungsbildung beschiftigt, bestatigt den Befund einer
schwachen Erklarungsleistung bekannter Variablen und deutet zudem auf
normativ unerwiinschte Einflussfaktoren hin (wie etwa eine Beeinflussung
durch die simple Wiederholung einer Position durch mehrere Teilnehmer).
Die Autoren schliefSen, dass der Prozess der Deliberation in der bisherigen
Forschung stark unterbelichtet sei (2014: 425). Das Problem wird also
zwar gesehen, es fehlen jedoch sowohl konzeptionelle als auch methodi-
sche Zuginge zu seiner Losung. Es gilt daher, das handlungstheoretische
Defizit der Deliberationsforschung klar herauszuarbeiten und dadurch
zu Problemstellungen der explanativen Handlungstheorie vorzudringen.

1.6 Ausgangsvermutung: Das handlungstheoretische
Desiderat der Deliberationsforschung

In dem vorangegangenen Uberblick zur deliberativen Demokratie wurde
zwischen einem legitimitats- bzw. demokratietheoretischen Strang und
der empirischen Deliberationsforschung unterschieden und ihr Zusam-
menwirken mit Bezug auf Demokratie- und Verfahrensforschung auf-
gezeigt. Das Forschungsfeld wurde entlang des Werks von Jurgen Ha-
bermas aufgeschlisselt, das in der Deliberationsforschung als zentrale
Referenz sowohl fir die Demokratietheorie als auch fiir das Design de-
liberativer Verfahren fungiert. Charakteristisch fiir die Deliberations-
theorie im Allgemeinen und die Habermas’sche Theorie im Besonderen
ist die Spannung zwischen normativem Ideal und empirischer Realitit,
die produktiv entwickelt werden muss. Demokratietheoretisch wurden
etwa die normative Leitidee der Volkssouveranitit als legitimititstheo-
retisches Prinzip der Demokratie und die Verfassungswirklichkeit em-
pirischer Demokratien iiber eine normativ aufgeladene, aber empirisch
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geerdete Theorie des Zusammenspiels formaler Institutionen mit infor-
mellen Offentlichkeiten (»Schleusensystem«) miteinander vermittelt. Bei
hinreichender Qualitit des offentlichen Diskurses steht die offentliche
Meinung dabei fiir mehr als ein Aggregat der Einzelinteressen, so dass
Habermas dem Gesamtzusammenhang der funktionierenden demokrati-
schen Offentlichkeit und hinreichend responsiven formalen Institutionen
gesellschaftliche Rationalitat zuspricht (vgl. Habermas 1998a: 364). Erst
diese mehrstufige Ubersetzung bzw. Vermittlung ermoglicht, das norma-
tive Ideal der verniinftigen Volksherrschaft in empirischen Demokratien
>wiederzuerkennen< und die normative Theorie fiir empirische Befunde
sensibel zu machen.

Auch in Bezug auf deliberative Verfahren hat Habermas uiber die Dis-
kursethik und die vonseiten der Deliberationsforschung kreativ ange-
eignete >ideale Sprechsituation« wichtige Grundlagen geschaffen. In Ge-
stalt deliberativer Verfahren sieht sich die Deliberationstheorie allerdings
nicht einem von ihr unabhingigem >Objekt, sondern dem Resultat ihrer
eigenen Verwirklichung gegeniiber. Dadurch spitzt sich die in der Delibe-
rationsforschung inhirente Spannung zwischen Sein und Sollen, Dissens
und Konsens, Faktizitat und Geltung nochmals zu, weil nicht das demo-
kratische System im Ganzen, sondern ein konkreter und scheinbar empi-
risch klar fassbarer Gegenstand in den Fokus tritt. Gerade dadurch wird
aber eine grundsatzliche konzeptuelle Unklarheit auffallig. Es gibt Fragen
zur Funktionsweise deliberativer Prozesse, die sich im Rahmen der beste-
henden Ansitze nicht beantworten lassen. In der empirischen Deliberati-
onsforschung zeigt sich insbesondere an ihrem >Goldstandards, den De-
liberative Polls, dass die Ursachen von Meinungsidnderungen sich nicht
aus den verfiigbaren Daten erschliefSen. Die empirische Forschung nimmt
deliberative Verfahren vor allem mit Bezug auf das Passungsverhiltnis
normativ interpretierter, empirischer Randbedingungen des Verfahrens
und empirischer Prozessergebnisse (Meinungsanderungen, Informations-
gewinne usw.) in den Blick und kann deshalb die faktische Interaktions-
dynamik empirischer Gespriche nicht addquat abbilden. Auch nach der
Durchfithrung empirischer Studien ist man sich oftmals nicht sicher, ob
und in welchem Sinne Deliberation stattgefunden hat und wie man dies
hitte erkennen koénnen. Die bisher unternommenen, eher tastenden Ver-
suche, die Prozesswirklichkeit der Verfahren aufzuhellen, werfen mehr
Fragen auf als sie losen, weil sich giangige Ursache-Wirkungs-Vermutun-
gen nicht bestitigen. Diese unbefriedigende Lage der empirischen For-
schung hat ihre Ursache in einem sozialtheoretischen Defizit.*

12 >Sozialtheorie« wird hier als konzeptionelle Festlegung verstanden, die spe-
zifiziert, »was als ein soziales Phinomen zu verstehen ist und folglich als ein
empirisches Datum fiir soziologische Forschung in Frage kommt.« (Linde-
mann 2009: 21). Handlungstheorie ist ein Teilbereich der Sozialtheorie.
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Deliberative Verfahren sind offenkundig keine Eins-zu-eins-Entspre-
chungen idealer Prozesse, sondern miissen auch als speziell strukturier-
te soziale Situationen verstanden werden (Mutz 2008: §34). Es liegt
daher nahe, zu fordern, dass deliberative Verfahren gleichzeitig unter
dem Aspekt der Implementation von deliberativen Kommunikations-
normen und als empirische, in die formale Struktur von Verfahren ein-
gebundene Interaktionen zu analysieren sind. Aber auch hier fithrt kein
gerader Weg von einer Bestimmung idealer Deliberation zu einer em-
pirischen Kommunikations- und Interaktionstheorie. Weder eine rei-
ne Deskription der Selbstorganisation von Sprechbeitriagen, die keinen
Bezug zu Legitimitidt und Rationalitdt des Verfahrens herstellen kann
(etwa Townsend 2009), noch eine in die formalen Randbedingungen
der Kommunikation zuriickgezogene »ideale Theorie« (Valentini 2012)
wird hier weiterhelfen.

Auf Basis vorangegangener Uberlegungen zum Theorie-Empirie-Ver-
hiltnis wire zu vermuten, dass die Vermittlung normativer Theorie mit
empirischen Fragestellungen nur gelingt, wenn sie um bestimmte »Bru-
ckenkonzepte« erganzt wird (Kapitel 1.4). Im Fall der Demokratiethe-
orie in Faktizitit und Geltung war dies die Ubertragung der Legitimi-
tatstheorie auf das Zusammenspiel von formellen Institutionen und
informellen Offentlichkeiten im >Schleusensystem¢, im Fall der Verfah-
renstheorie die Extrapolation von realisierbaren >Verfahrensdesigns«<aus
idealen Argumentationsvoraussetzungen. Aber fiir die Prozesse in diesen
Verfahren, die deliberativen Gespriche selbst, scheint es derartige Kon-
zepte nicht zu geben. Hier gibt es schon mit Bezug auf das Ideal delibe-
rativer Kommunikation Unklarheiten, weil legitimes Sprechen — genau
wie die Legitimitat des Verfahrens — tiber die Legitimitit der Sprechsitua-
tion gedacht wird. Aber unter welchen Umstdnden man davon ausgehen
kann, dass das Ideal hinreichend verwirklicht werden kann, um uber-
haupt von »deliberativer« Kommunikation sprechen zu diirfen, ist in der
Deliberationsforschung vollig offen. Es fehlt eine Vermittlung von Pro-
zessideal und Prozesswirklichkeit; von normativ erwiinschter und em-
pirisch realisierter Kommunikation (in Figur 2 durch ein Fragezeichen
markiert). In der Forschung prallen daher normative Vorstellungen von
Deliberation und empirische Kommunikation unvermittelt aufeinander
—was fur die Forschung selbst zu Problemen fiihrt. Bisher kann die The-
orie der Deliberation nicht aus den >nach eigenem Bilde« konstruierten
deliberativen Verfahren lernen und wird durch diese auch nicht weiter
spezifiziert.
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Figur 2: Vermittlungsverhiltnisse zwischen rekonstruktiver Theorie und

AUSGANGSVERMUTUNG

empirischen Phanomenen

Normatives Ideal
(Sollen)

Briickenkonzept
(Konnen)

Empirische Phianomene

(Sein)

Deliberatives
System

Volkssouverinitit
durch verniinftige
Selbstgesetzge-
bung

>Schleusensystems«
des politischen
Systems

Reale Demokratien
mit zentralisierter
Legitimationsbeschaf-
fung und Phasen
verstiarkter Demokra-
tisierung

Empirisch messbare

Deliberatives Ideale Ff)rmell@ Normen Normbefolgung
Verfahren Sprechsituation fir und in Normabweichung
Verfahren (*Deliberations-
qualitite)
Deliberative Ideale 5 Empirisches
Kommunikation  Sprechsituation : Sprechhandeln

Legt man den Grundsatz der Moglichkeitsimplikation normativer For-
derungen zugrunde, bleibt nur die Suche nach einer Theorie, die die re-
alen Moglichkeiten von Akteuren, sich »deliberativ< zu verstandigen, an-
gibt. Die empirische Deliberationsforschung ist auf einen Zugang zu
Kommunikation angewiesen, der es ihr erlaubt, Deliberation nicht nur
mit Bezug auf die situativen Randbedingungen eines Verfahrens, sondern
auch auf der Ebene des Gesprichs und der Sprechhandlungen selbst zu
verstehen. Fiir diesen Problemkomplex gibt es ein soziologisch geldufiges
Label: Es geht um Handlungs- beziehungsweise Kommunikationstheo-
rie, wobei wir uns fiir einen handlungstheoretischen Zugang entschei-
den. Handlungstheorien spezifizieren den Moglichkeitsraum, in dem sich
empirisches (Sprech-)Handeln bewegen kann. Vor dem Hintergrund der
Vermutung, dass empirische Kommunikation nicht einfach als das Befol-
gen von Situations- und Verfahrensnormen gedacht werden kann, muss
also nach einer empirisch adaquaten Handlungstheorie gefragt werden,
die zumindest die Moglichkeit von Deliberation nicht prima facie negiert
und einen Zugang zum Phidnomen einer von sachlichen Griinden gelei-
teten Konversation eroffnet.

An dieser Stelle iberhaupt ein Problem zu sehen, mag tiberraschen.
Hat nicht Jurgen Habermas nicht nur legitimitdtstheoretische, son-
dern auch handlungstheoretische Grundlagen deliberativer Kommuni-
kation geliefert und in Form einer Theorie des kommunikativen Han-
delns ausgewiesen? Damit scheinen doch eben die sozialtheoretischen
Grundlagen vorzuliegen, die einer normativ verkiirzten Deliberations-
forschung soziologische Bodenhaftung zuriickgeben konnten. In diesem
Fall wire unser Problem im Schnellverfahren gelost: Man konnte der

ST

hitps://dol.org/10.5771/9783748805257-16 - am 19.01.2026, 08:04:03. hitps://www.Inllbra.com/de/agh - Open Access - T TTRN


https://doi.org/10.5771/9783748905257-16
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

DELIBERATIVE DEMOKRATIE UND KOMMUNIKATIVES HANDELN

Deliberationsforschung Vergesslichkeit gegentiber ihren handlungstheo-
retischen Grundlagen nachweisen und gegebenenfalls den konzeptuellen
Apparat der TkH auf die spezielle Situation deliberativer Verfahren zu-
schneiden. SchliefSlich handelt es sich bei der TkH keineswegs um »Ha-
bermas’s moral theory«, wie eine nicht uniibliche, wenn auch selten so
explizite Fehldeutung der Deliberationsforschung lautet (Bachtiger et
al. 2010: 35).23 Die TkH ist eine Handlungs- und Gesellschaftstheorie
mit Allgemeinheitsanspruch, die sich unter anderem auch fiir die Ana-
lyse empirischer Sprechsituationen zustindig erklirt (insbesondere Ha-
bermas 1987a: 367—452).

Der Fall liegt jedoch nicht so einfach. Ein erstes Indiz dafiir ist be-
reits der Umstand, dass die in ihren legitimititstheoretischen Grundla-
gen stark von Habermas beeinflusste Deliberationsforschung nicht oder
nur selten auf die handlungstheoretischen Grundlagen der TkH zuriick-
greift, um Probleme der Gegenstandskonstruktion zu losen. Wie zu zei-
gen sein wird, ist das handlungstheoretische Desiderat der Deliberations-
forschung nicht (nur) eine Folge unzureichender Nutzung vorhandener
theoretischer Ressourcen, sondern auch ein Symptom fiir konzeptuelle
Probleme, die in der Anwendung der TkH in deskriptiver Absicht un-
weigerlich auftreten. Unsere an dieser Stelle bereits vorweggenommene
These lautet: Die Deliberationsforschung hat deshalb Schwierigkeiten
aus empirischen Verfahren Riickschliisse tiber das Potenzial von Deli-
beration zu ziehen, weil die TkH als naheliegende Grundlagentheorie,
trotz aller Beteuerungen des Gegenteils, in ihrer aktuellen Form keinen
explanativen Zugang zu empirischen Gesprichen bietet. Dies ist im fol-
genden Abschnitt der Untersuchung zu zeigen.

1.7 Kommunikatives Handeln und Deliberation

Alle Deliberationstheorie und -forschung setzt voraus, dass Kommu-
nikation ein demokratisch relevantes Vernunftpotential birgt. Fiir eine
Begriindung dieser normativen Intuition miisste handlungstheoretisch
gezeigt werden, dass die Konvergenz von Meinungen in ausreichend
demokratischen und partizipativen Verfahren erstens mdglich ist und
zweitens nicht etwa nach dem Modell einer »motivfreien Akzeptanz«
(Luhmann 1983: 32) oder der Unterordnung unter herrschende soziale
Machtverhiltnisse, sondern als freie, moglicherweise rationale, in jedem
Fall aber legitime Modifikation von Standpunkten zu deuten ist. Kurz-
um, die deliberative Demokratietheorie ist auf eine Klarung der realen
Moglichkeit von Deliberation als normativ wiinschenswerte Form der

13 Eine kurze Diskussion der am weitesten verbreiteten Missverstindnisse fin-
det sich bei Yang (2012: 75-80).
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rationalen Handlungskoordination angewiesen. Sie verweist auf einen
letztlich handlungstheoretisch auszuweisenden Begriff der Deliberation.

Die handlungstheoretischen Voraussetzungen der deliberativen Demo-
kratie werden innerhalb der angewandten Forschung und ihrer theore-
tischen Reflexion allerdings nur selten in der notigen Tiefe beleuchtet.
Eine einfache und hiufig beanspruchte Moglichkeit der Bestimmung von
Deliberation als Modus der Handlungskoordination besteht in der Ab-
grenzung von anderen Modi wie Abstimmung und Verhandlung (Elster
1997; Holzinger 2001; Chambers 2003). Mit dieser Gegentiberstellung
wird typischerweise eine sozialtheoretische Grenze zu Theorien der rati-
onalen Wahl und >6konomischen< Theorien der Demokratie betont, mit
denen sich Abstimmung und Verhandlung als Modi strategischen Han-
delns erkldren lassen, nicht aber das kommunikative Handeln im poli-
tischen >Forumc« (Elster 1997; fur den interessanten Versuch eines Ge-
genbeweises siehe Heath 2001). Die von Elster differenzierten Modi der
Handlungskoordination unterscheiden sich entlang der in Figur 3 spe-
zifizierten Merkmale:

Figur 3: Modi der Handlungskoordination

Abstimmung Verhandlung Deliberation
Ziel Entscheidung Kompromiss Ubereinkunft
Ausschlaggebend . Verhandlungs- Qualitit der
fiir Erfolg Stimmenzahl macht Argumente
Inglwduelle Fest Fest Offen
Priferenzen

Verhandelnde Individuen wihlen ihre Sprechakte mit Hinblick auf die
erwartete Auswirkung auf den Adressaten. Das gegenseitige Sankti-
onspotenzial und die Glaubwiirdigkeit von Versprechen und Drohun-
gen sind fiir den Verlauf von Verhandlungen ausschlaggebend (Sutton
1986). Abstimmungen hingegen entscheiden eine Frage qua Aufrech-
nung von PriferenzdufSerungen, die im Verfahren zwar aggregiert, nicht
aber qualitativ transformiert werden. Im Gegensatz dazu hat Delibe-
ration Handlungskoordination tiber die wechselseitige Akzeptanz ver-
niinftiger Griinde zum Ziel. Mit Bezug auf die beiden Formen sprachli-
cher Handlungskoordination (Verhandlung und Deliberation) verweist
die Unterscheidung offensichtlich auf tieferliegende handlungstheoreti-
sche Pramissen, die sich nicht einfach mit Bezug auf Verfahrensregeln
klaren lassen. Insbesondere muss der differente Einfluss von Macht und
Vernunft konzeptionell unterschieden werden konnen. Wie unterschei-
det sich eine rationale Ubereinkunft von einem Kompromiss bei einer
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Verhandlung und woran erkennen sowohl die Beteiligten als auch so-
zialwissenschaftliche Beobachter, was vorliegt? Wer sich nicht auf die
Konnotationen der Begriffe in der Alltagssprache verlassen will oder De-
liberation lediglich negativ, als >das, was nicht mehr von der Spieltheorie
dargestellt werden kann, fassen mochte, muss an dieser Stelle auf sozi-
al- und handlungstheoretische Grundlagen zuriickgreifen (so auch War-
ren/Stacey 20115 Warren 1995). Es liegt sehr nahe, hier an die Theorie
des kommunikativen Handelns zu denken — und zwar vor allem aus ei-
nem Mangel an Alternativen.

Schon vor der Minimalbedingung einer jeden deliberationstheoreti-
schen Handlungstheorie — der Beruicksichtigung der Moglichkeit kom-
munikativer Lernprozesse — kapituliert bereits ein grofSer Teil der beste-
henden soziologischen Handlungstheorien. Viele soziologische Ansitze
konnen die Frage, welche Art von Kommunikation mit welcher sozia-
len Funktion realisiert wird, entweder gar nicht stellen (>diinnes, d.h.
deskriptive oder stark abstrahierende Kommunikationstheorien) oder
missen die Antwort schon in ihren Begriffen prijudizieren und kon-
nen sie nicht empirisch offenlassen (Theorien, die Kommunikation als
Epiphianomen von seigentlicheren« sozialen Prozessen und Strukturen
fassen). Instruktiv fir letztere sind hier die Versuche von Lee (2011)
und Ryfe (2007), Deliberation stirker soziologisch zu fassen. Die Au-
toren greifen auf feldtheoretische Ansitze von Bourdieu sowie Flig-
stein/McAdam zuriick (Bourdieu 1976, 2005, 2010; Fligstein/McAdam
2011) und fordern mit Bezug auf den Kontext von Deliberation durch-
aus interessante Ergebnisse zutage (etwa den latenten Konflikt zwi-
schen der Freiheit der Meinungsbildung und dem Interesse der Ver-
anstalter und Sponsoren eines Verfahrens an bestimmten inhaltlichen
Ergebnissen). Da Feldtheorien Gespriche allerdings primar unter dem
Aspekt der Reproduktion und Reorganisation von Machtverhaltnis-
sen in den Blick nehmen, steht ein Begriff von geltungsorientiertem
kommunikativem Handeln in diesem Theorierahmen jedoch nicht zur
Verfligung. Wiirde eine feldtheoretische Beschreibung nicht nur die
Beziehung der ein deliberatives Verfahren durchfithrenden Organisa-
tion zu anderen Akteuren des politischen Feldes umfassen, sondern
das Verfahren selbst zum Gegenstand nehmen, bliebe nur die Reduk-
tion der Kommunikation auf ihre Leistung fiir die Reproduktion von
Machtbeziehungen zwischen Sprechern im Kampf um kommunikati-
ven Einfluss. Eine solche Beschreibung wire jedoch nicht nur vorein-
genommen, sondern hochstwahrscheinlich auch empirisch falsch. Die
situativen Offentlichkeiten der deliberativen Verfahren kénnen nicht
nach dem Muster eines konkurrenzbasierten Feldes gedacht werden,
weil ihnen konstitutive Merkmale sozialer Felder fehlen. Bei einem De-
liberative Poll etwa sind die Beziehungen zwischen den interagieren-
den Burgern auf die Zeitspanne der Verfahrensdauer eingeschriankt;
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die Herausbildung von stabilen Konkurrenzstrukturen mit autonomem
und heteronomem Pol oder Positionendifferenzierung nach »Challen-
ger« und »Incumbent« (Fligstein/McAdam 2011) ist in diesem Rahmen
unwahrscheinlich. Es ist ja gerade ein Charakteristikum der meisten de-
liberativen Verfahren, dass sie Anreize fur die Austragung von Kamp-
fen um Status, Kapitalien und Ressourcen gezielt minimieren. Diese
Theorien konnen daher zwar genutzt werden, um die gesellschaftliche
Einbettung von Deliberation zu beschreiben, an den Tiiren der delibe-
rativen Versammlungen endet jedoch die Plausibilitat feldtheoretischer
Zuginge: Thre Begriffe greifen nicht.

Auch wenn dies an dieser Stelle nicht in einem umfassenden Theorie-
vergleich gezeigt werden kann, drangt sich die Vermutung auf, dass der
Doppelcharakter von Deliberation zwischen Faktizitit und Normativi-
tat (der es der Deliberationsforschung so schwer macht zu bestimmen,
ob tiberhaupt ein Fall von >echter< Deliberation vorliegt) mit tiblichen
soziologischen Theorieangeboten nur schwer zu fassen ist. Die Delibe-
rationsforschung ist daher, gleich ob in normativ-demokratietheoreti-
scher oder empirisch-verfahrenszentrierter Gestalt, grundbegrifflich von
einem Konzept kommunikativen Handelns abhingig. Sie muss von der
rationalen Transformierbarkeit von politischen Priferenzen und Mei-
nungen durch Deliberation als empirischer Moglichkeit ausgehen. Nur
so wire das andernfalls freischwebende normative Ideal deliberativer
Politik in den Voraussetzungen empirischer Kommunikation zu ver-
ankern. Ohne dass an dieser Stelle das umfassende Angebot soziolo-
gischer Handlungs- und Kommunikationstheorien (siehe etwa Schiit-
zeichel 2004) vollstindig gesichtet werden kann, spricht daher einiges
dafiir, dass die Aufgabe eines addquaten Verstindnisses deliberativer
Prozesse nicht nur eine konzeptionelle Herausforderung fiir die Deli-
berationsforschung darstellt, sondern auch von grundlegender hand-
lungstheoretischer Relevanz ist. Die scheinbaren Spezialprobleme der
Deliberationsforschung wiren demnach ein Symptom fiir ein tieferlie-
gendes handlungstheoretisches Defizit in der Konzeption von Verstan-
digungsprozessen.

Die Habermas’sche Theorie nimmt dabei potenziell eine Schliisselrolle
ein, da sie den Anspruch erhebt, das Phanomen der Handlungskoordi-
nation durch griindegeleitete Kommunikation theoretisch zu klaren, das
in der Deliberationsforschung tblicherweise einfach vorausgesetzt und
in der soziologischen Handlungstheorie marginalisiert wird. Im Folgen-
den werden relevante Grundunterscheidungen der TkH zunichst reka-
pituliert und erst in einem zweiten Schritt kritisch auf ihre Eignung fiir
diese Aufgabe gepriift.
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1.7.1 Strategisches und kommunikatives Handeln

Habermas trifft eine handlungstheoretische Grundunterscheidung zwi-
schen Einfluss- und Verstandigungsorientierung, auf deren Basis zwei
Formen des sozialen Handelns, kommunikatives und strategisches Han-
deln, unterschieden werden (vgl. 1987a: 384ff.; 1984a). Im Hintergrund
dieser Unterscheidung steht der Versuch, im Zuge einer Auseinanderset-
zung mit Max Webers materialen Analysen zur gesellschaftlichen Ra-
tionalisierung, Formen der sozialen Handlungskoordination einerseits
nach dem Rationalitiatsgrad und andererseits danach zu unterscheiden,
ob sie auf Interessenkomplementaritit oder auf (normativem) Konsens
beruhen. Wenn mindestens zwei Akteure ihre Handlungen koordinieren
wollen, konnen sie versuchen, kommunikativ eine dhnliche Situations-
definition zu erarbeiten und auf Basis eines Einverstandnisses zu handeln
(kommunikatives Handeln). Oder aber, sie versuchen bei feststehenden
Zielen ihren Interaktionspartner strategisch so zu beeinflussen, dass die-
ser eine subjektiv erwiinschte Handlung ausfithrt — etwa durch Drohun-
gen (offen strategisches Handeln) oder Manipulationen (verdeckt strate-
gisches Handeln). Die Differenz der Typen liegt also in dem wechselseitig
intendierten Modus der Handlungskoordination. Nicht alles Sprechen
ist »kommunikatives Handeln«, das ja vorbehaltlose Einverstandnisori-
entierung voraussetzt. Jemanden des eigenen Vorteils willen zu beliigen,
ist also zwar sprachliches, nicht aber kommunikatives Handeln. Sowohl
strategisches als auch kommunikatives Handeln sind Typen von zweck-
gerichtet-intentionalem Handeln, unterscheiden sich aber darin, ob die
Zwecke und Situationsdefinitionen sozial ausgehandelt (kommunikati-
ves bzw. einverstindnisorientiertes Handeln) oder als Randbedingung
der individuellen Zielverfolgung als gegeben vorausgesetzt werden (stra-
tegisches Handeln, siehe Habermas 1984a: 576; 1987a: 385ff.).

Habermas behauptet, dass kommunikatives Handeln gegeniiber den
anderen Modi der Sprachverwendung eine tibergeordnete Position ein-
nimmt. Der dafir angefuhrte Grund lautet, dass Manipulation nur
moglich ist, wenn man die »normale« Funktionsweise der Sprache fiir
Verstindigung bereits kennt und zwecks Manipulation auf diese zuriick-
greifen kann:

»Wenn der Horer nicht verstehen wiirde, was der Sprecher sagt, konnte
auch ein teleologisch [bzw. strategisch, F. A.] handelnder Sprecher den
Horer nicht mit Hilfe kommunikativer Akte veranlassen, sich in ge-
wiinschter Weise zu verhalten. Insofern ist, was wir zunichst als >kon-
sequenzorientierten Sprachgebrauch« bezeichnet hatten [strategische
Kommunikation, F. A.], gar kein originirer Sprachgebrauch, sondern die
Subsumption von Sprechhandlungen, die illokutiondren Zielen dienen,
unter Bedingungen erfolgsorientierten Handelns.« (Habermas 1987a:

394)
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Mit diesem Argumentationsschritt zeichnet Habermas den einverstand-
nisorientierten Sprachgebrauch gegeniiber seinem strategischen Wider-
part als vorrangig aus, da Einverstindnisorientierung von den Sprechern
als Grundmodus der Kommunikation unterstellt werden muss, wodurch
das kommunikative Handeln als urspriinglicher und theoretisch relevan-
ter ausgezeichnet wird als andere Arten der Sprachverwendung.'+ Die-
ses Argument stiitzt den weitergehenden Anspruch, eine Theorie der (ge-
sellschaftlichen und individuellen) Rationalitit nicht, wie der >offizielle«
Max Weber der » Grundbegriffe«, ausgehend vom Begriff der Zweckra-
tionalitdt (strategisches Handeln) zu entwerfen. Der Anspruch liegt viel-
mehr darin, den Rationalitdtsbegriff aus dem Paradigma der Kommuni-
kation zu entwickeln und Handlungstypen nicht mehr tiber die Intention
der Handelnden, sondern uiber die Art des Zugriffs auf sprachliche Rati-
onalitdtspotenziale zu bestimmen. Der interne Bezug von Gesprach und
Vernunft, der fiir die Deliberationstheorie so wichtig ist, wird iiber die
Theorie der Geltungsanspriiche begrundet.

1.7.2 Geltungsanspriiche

Habermas vertritt die These, dass in der Struktur des einverstindnisori-
entierten Gesprichs eine bestimmte Art von Vernunft enthalten sei, aus
der sich alle anderen Formen der Rationalitdt ableiten lassen. Rationa-
litat wird also, in kritischer Abgrenzung von der »Subjektphilosophie«
(dazu Habermas 1988a: 344ff.), nicht mehr als individuelle Kompetenz,
sondern als soziales, in der Struktur der Sprache verankertes Potenzial
gedacht. Diese sprachliche und deshalb genuin soziale Vernunft bildet
die Grundlage von Gesellschafts- und Demokratietheorie. Sie wird auf
dem Weg der formal- bzw. universalpragmatischen Explikation von im-
pliziten Unterstellungen einverstindnisorientierter Sprachverwendung
ndher bestimmt.

Die formalpragmatische Rekonstruktion setzt an der Kommunikati-
onssituation eines normalen Gesprichs aus Sicht der Teilnehmer an. Die
Explikation soll praktisch-implizites Wissen der Sprecher (»know how«)
in theoretisch expliziertes Wissen des Kommunikationstheoretikers

14 Manche Interpreten unterstellen Habermas auf Basis seiner Kommunika-
tionstheorie, er wiirde nicht-lexikalische Sprache ethisch abwerten (Young
1985: 394). Eine normative Abwertung von AufSerungen, die vom sprech-
akttheoretischen >Standardfall< (von dem Habermas tatsachlich ausgeht) ab-
weichen, ist in der Theorie jedoch nicht angelegt. Habermas halt lediglich
die sprachtheoretische These, dass das Sprachverstehen auf typische, wortli-
che Sprachverwendung angewiesen ist und eine Sprache nicht etwa nur aus
Witzen und >uneigentlicher« Sprachverwendung bestehen konnte (vgl. Ha-
bermas 1987b: 441-442).
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(»know that«) umwandeln (Habermas 1979). Die Ausgangsfrage die-
ser rekonstruktiven Methode lautet: Was miissen die Beteiligten in der
Kommunikation implizit voraussetzen, damit ihre Kommunikation sinn-
voll ist? Habermas leitet aus der (fiir ihn mit dem Sprachgebrauch per
se verbundenen) Einverstindnisorientierung kommunikativ Handelnder
eine ganze Reihe von Voraussetzungen ab. So beanspruchen die Sprecher
Geltung fiir ihre Aussagen und Horer miissen diesen Anspruch voraus-
setzen. Es gibt also Geltungsanspriiche, die sich nach verschiedenen >Di-
mensionen< (bzw. ab der TkH: ihrer Referenz auf sprachliche >Weltenv)
gliedern lassen (vgl. Habermas, 1979):

1. Verstiandlichkeit's

2. Wahrheit (in Bezug auf die objektive Welt)

3. Richtigkeit (in Bezug auf soziale Normen)

4. Wahrhaftigkeit (in Bezug auf innere Einstellungen)

Waren diese Anspriiche nicht zumindest tendenziell unterstellt, wire
Kommunikation nicht mehr zum Erzielen eines Einverstindnisses zu ge-
brauchen. In Abwesenheit dieser Unterstellungen fehlt es an motivationa-
len Ressourcen, iberhaupt in Gespriche einzutreten (der andere kommt
weder als Informationsquelle noch als Kooperationspartner in Betracht).
In diesem Sinne handelt es sich bei den oben genannten Prasuppositionen
um konstitutive Voraussetzungen fiir kommunikatives Handeln; als kon-
trafaktische Voraussetzungen sind es fiir Habermas die Bedingungen von
Kommunikation tiberhaupt. Die TkH interpretiert die Referenzebene der
Geltungsanspriiche als im Sprachgebrauch notwendig unterstellte >Wel-
ten, d.h. als sprachliche Horizonte, in denen sich alle Kommunikation
bewegen muss (vgl. Habermas 1987a: 3 tff., 115ff.). Weil Habermas be-
hauptet, dass Sprache primar der Verstandigung dient, sind die Geltungs-
anspruche in allem Sprachgebrauch impliziert. Gleichzeitig entsprechen
die impliziten pragmatischen Prasuppositionen in aller Regel nicht den
expliziten Intentionen der Gespriachsteilnehmer: » The typical states are
in the gray areas in between« (Habermas 1979: 3). Sprachliche Kommu-
nikation bedarf also nicht der faktisch exklusiven Geltungsorientierung
— nur darf die Unterstellung, dass diese Bedingungen niherungsweise

15 >Verstandlichkeit« wird in spateren Versionen der Universalpragmatik ge-
strichen (vgl. Habermas 1987a: 149). Verstindlichkeit lasst sich nicht mit
Griinden einlosen — sie ist eine Bedingung des Sprechens, kein in der Kom-
munikation erhobener Anspruch, der als solcher eingefordert und mit Griin-
den eingelost werden konnte.
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gegeben sind, von den Beteiligten nicht explizit und 6ffentlich ausge-
setzt werden, wenn die Kommunikation nicht zusammenbrechen soll.
Der im kommunikativen Handeln enthaltene Anspruch auf Geltung hat
den sozialen, d.h. potenziell handlungskoordinierenden Sinn eines An-
spruchs auf Akzeptabilitiat. Urspriinglich siecht Habermas eine unmit-
telbare Verbindung zwischen Sprechhandeln, Geltungsanspriichen und
sozialer Handlungskoordination: Man macht eine Aussage und bean-
sprucht, dass sie wabr ist und deshalb von anderen geglaubt wird, man
gibt ein Versprechen, beansprucht, dass es wabrbaftig ist und deshalb ak-
zeptiert wird, man erhebt eine Forderung, beansprucht, dass sie richtig
(normativ legitim) ist und deshalb erfiillt wird. Uber Geltungsanspriiche
wird eine Beziehung zu moglichen Griinden hergestellt, deren Akzeptanz
handlungskoordinierende Wirkung zukommt. Dabei eroffnen Geltungs-
anspriche fiir die Horer aber immer die Moglichkeit der Zurtickweisung
oder Problematisierung eines Anspruchs, wenn die implizierten Griinde
unklar sind oder zwischen Sprecher und Adressaten nicht geteilt sind.

1.7.3 Kommunikatives Handeln, Argumentation und Diskurs

Uber die Negationsmoglichkeit, die sich durch die in die Praxis der
Sprachverwendung eingebauten Geltungsanspriiche ergibt, besteht ein
interner Bezug von kommunikativem Handeln zu Griinden. Die Sprach-
praxis eroffnet zwar Koordinationschancen, schafft aber auch Proble-
me, an denen sich Lernprozesse entziinden. Alle Sprachverwendung in
kommunikativer Absicht weist fiir Habermas einen Rationalititsbezug
auf, weil sie immer schon mit der Moglichkeit der Rechtfertigung rech-
nen muss (vgl. Habermas 1987a: 188). Sprecher miissen die Moglich-
keit der Ablehnung ihrer Kommunikationsofferte antizipieren und tiber
eine »Deckungsreserve« (Habermas 1987a: 29) guter Grinde verfugen.
Das>Nein« eines Gesprichspartners kann zur Explikation dieser Griinde
zwingen. Griinde konnen dadurch selbst Thema werden und sich selbst
als begriindungspflichtig erweisen. Es ist das Wechselspiel von Problema-
tisierung und Begriindung, an dem Habermas das Rationalitdtspotenzial
der Sprache letztendlich festmacht. Um den wichtigen Unterschied zwi-
schen stillschweigender Inanspruchnahme von Griinden im alltiglichen
kommunikativen Handeln und explizit begriindungsorientierter Konver-
sation zu markieren, unterscheidet Habermas kommunikatives Handeln
von den reflexiven Formen Diskurs und Argumentation. In einer frithen
Unterscheidung zwischen kommunikativem Handeln und Diskurs wird
ihr Unterschied wie folgt bestimmt:

»Wir konnen mithin zwei Formen der Kommunikation (oder der
>Rede«) unterscheiden: kommunikatives Handeln (Interaktion) auf der
einen Seite, Diskurs auf der anderen Seite. Dort wird die Geltung von
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Sinnzusammenhingen naiv vorausgesetzt, um Informationen (hand-
lungsbezogene Erfahrungen) auszutauschen; hier werden problema-
tisierte Geltungsanspriiche zum Thema gemacht, aber keine Informa-
tionen ausgetauscht. In Diskursen suchen wir ein problematisiertes
Einverstandnis, das im kommunikativen Handeln bestanden hat, durch
Begriindung wiederherzustellen.« (Habermas 1971: 115)

Der Diskurs kann also als Spezialfall kommunikativen Handelns gesehen
werden, der indirekt auf Probleme der Handlungskoordination bezogen
bleibt (vgl. Schniddelbach 1977: 148). Die beiden Kommunikationsfor-
men verweisen aufeinander und bleiben tiber das geteilte Ziel der Hand-
lungskoordination miteinander verklammert. Kommunikatives Handeln
und Diskurs unterscheiden sich in ihrer Reflexivitdt mit Bezug auf Gel-
tungsanspriche. Der Diskurs ist, handlungstheoretisch gesehen, als Kri-
senmodus des kommunikativen Handelns gedacht, gleichzeitig aber die
Form der Kommunikation, in der das latente Rationalititspotenzial der
Sprache voll zur Entfaltung kommt. Kommunikatives Handeln unter-
stellt zwar Geltung, erfordert aber nicht, Geltungsanspriiche argumen-
tativ einzulosen, da man bis zum Beweis des Gegenteils unterstellt, dass
man uber einen geteilten Wissensvorrat verfiigt und dhnliche Normen
und Werte fiir richtig halt. Diese frihe Unterscheidung wird spater noch
verfeinert, indem der Diskursbegriff zweigeteilt wird. In der TkH be-
zeichnet »Diskurs« nur noch Formen der reflexiven Rede, die sich an
universellen Geltungsanspriichen orientieren — also solche Konversatio-
nen, in denen Sprecher davon ausgehen, dass sich eine allgemeingiiltige
Antwort finden ldsst. Der allgemeine Begriff fiir die sprachlich-reflexive
Problematisierung von Geltungsanspriichen und somit das Aquivalent
zum frithen Diskursbegriff ist in der Theorie des kommunikativen Han-
delns die Argumentation: » Argumentation nennen wir den Typus von
Rede, in dem die Teilnehmer strittige Geltungsanspriiche thematisieren
und versuchen, diese mit Argumenten einzulésen oder zu kritisieren«
(Habermas 1987a: 38). Argumentation umfasst alle Formen der Pro-
blematisierung von Geltungsanspriichen, wobei offenbleibt, ob die Ar-
gumentationsteilnehmer universelle Geltung unterstellen. Argumentati-
on ist also die umfassendere Kategorie. Terminologisch verwirrend ist,
dass Habermas in der Handhabung seiner Unterscheidungen nicht im-
mer streng verfahrt und keinen eigenen Handlungstypus fur Diskurse
und Argumentationen bestimmt.

Auf Basis unserer noch sehr groben Zusammenfassung der Verbin-
dung von Sprache und insbesondere argumentativer Sprachverwendung
mit Rationalitit wird bereits klar, dass mit der Theorie des kommu-
nikativen Handelns eine handlungstheoretische Antwort auf die Frage
vorliegt, warum man von Diskussionen im Rahmen deliberativer Ver-
fahren siberhaupt Lerneffekte erwarten darf. Sowohl deliberative Sys-
teme, in denen Griinde zwischen verschiedenen Offentlichkeiten und
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ZWISCHENBETRACHTUNG

Institutionen zirkulieren, als auch deliberative Verfahren greifen dem-
nach auf ein sprachliches Rationalitatspotenzial zu, dass in der Moglich-
keit begriindet ist, die in allem Sprechen implizit erhobenen Geltungs-
anspriiche zu problematisieren, Griinde einzufordern und argumentativ
zu mobilisieren. Mit Bezug auf die Voraussetzungen der deliberativen
Demokratie liefert die TkH also Grunde fir die Vermutung, dass sozi-
ale Deliberation zu einer Rationalisierung politischer Meinungen und
Einstellungen fiihren konnte — namlich qua Entbindung eines sprachli-
chen Rationalitdtspotentials in (antizipierten) Argumentationen. Diese
legitimierende Funktion, fiir die die TkH herangezogen werden kann,
erfullt jedoch noch nicht den explanativen Anspruch, empirische Kom-
munikation handlungstheoretisch als deliberativ oder nicht-deliberativ
auszuweisen, Lerneffekte oder ihr Ausbleiben zu erkliren und rationa-
le von nichtrationaler Handlungskoordination empirisch unterscheiden
zu konnen. Kann eine Soziologie, die am Begriff des kommunikativen
Handelns ansetzt, empirische Deliberation handlungstheoretisch erkla-
ren und fur sozialwissenschaftliche Forschung zuginglich machen? Legi-
timitédtstheoretischen Affinitaten zwischen empirischem Gegenstand und
Theorie tauschen allzu leicht dariiber hinweg, dass die Antwort nicht tri-
vial ist. Und in der Tat wird in der folgenden Zwischenbetrachtung argu-
mentiert, dass der Habermas’sche Versuch, tiber Formalpragmatik und
Sprechaktanalyse einen Zugang zur Beforschung empirischer Gespriche
zu bieten, gescheitert ist.

1.8 Zwischenbetrachtung: Die hartnackige
Kontrafaktizitit der Habermas’schen Handlungstheorie

Bei unserer Rekapitulation der Deliberationstheorie und -forschung fiel
vor allem eine selektive Ankntipfung an die normativen Schriften von
Habermas bei gleichzeitigem Fehlen von Konzepten zur Beschreibung
empirischer Kommunikationsdynamiken auf. Die TkH wird in der Deli-
berationsforschung vor allem als eine normative Theorie iiber Kommuni-
kation, nicht aber als empirische Theorie der Kommunikation rezipiert.
Dies mag zunichst verwundern, da Habermas nie eine rein praskriptive
Theorie vorlegen wollte und er der Handlungstheorie eine dezidiert de-
skriptiv-explanative Zielsetzung zuordnet (Habermas 1988d: 75). Ha-
bermas entwickelt den Begriff des kommunikativen Handelns nicht aus-
schlieSlich als normativen Maf3stab der Gesellschaftskritik, sondern will
die Fruchtbarkeit des Begriffs des kommunikativen Handelns gerade
an seinem Beitrag zur Interpretation empirischer Gesprache verdeutli-
chen (Habermas 1987a: 440—451). Doch auch wenn man sicherlich Tei-
len der empirischen Deliberationsforschung eine normativ vereinseitigte
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Rezeption nachweisen kann, sind ihre konzeptionellen Probleme mit
empirischer Kommunikation doch eher ein Symptom fur systematische
Schwierigkeiten der Habermas’schen Handlungstheorie. Um zu klaren,
warum sich die Probleme der empirischen Deliberationsforschung nicht
einfach durch einen Riickgriff auf die TkH losen lassen, muss der bis-
her lediglich angedeutete Zusammenhang von Formalpragmatik und
Sprechakttheorie genauer analysiert werden.

1.8.1 Untersuchung des formalpragmatischen und
sprechakttheoretischen Zugangs zur Handlungstheorie

Die Formal- oder Universalpragmatik beschreibt, wie bereits gesehen,
Gespriche als eine soziale Praxis, die auf bestimmte Kompetenzen und
Priasuppositionen der korrekten Sprachverwendung zuriickgreift. Sie
zielt auf universale Bedingungen, d.h. solche Priasuppositionen, die in
jeder einverstindnisorientierten Kommunikation impliziert sind. Ihr
wichtigstes Ergebnis ist das System der Geltungsanspriiche (Habermas
1984d). Wenn man sprachliches Handeln nur unter universellen Ge-
sichtspunkten beschreibt, erfihrt man allerdings per definitionem nichts
uber den spezifischen Sinn von Einzelhandlungen, sondern nur etwas
uber Sprechhandlungen >an sich«. Die Universalpragmatik benotigt da-
her ein komplementires Programm, das einen Zugang zu den vielfilti-
gen Verwendungsmoglichkeiten tatsdachlicher Sprechhandlungen bietet.
Dafur greift Habermas vor allem auf die philosophische Sprechakttheo-
rie zuriick. Die Sprechakttheorie teilt mit Habermas den Ansatz bei der
Sprachpraxis. Sprache wird (in Abgrenzung von einer referenztheoreti-
schen Auffassung, die Sprache als Medium der Darstellung von Sachver-
halten begreift) aus der Rolle von AufSerungen in Gesprichen gedacht
(Searle 1969: 30). Sprechen ist nach dieser Auffassung der Vollzug ei-
ner Handlung, die die (Lebens-)Welt dndert. Die Sprechakttheorie klart,
wie man durch das Auflern von Lauten eine Vielzahl unterschiedlicher
Handlungen vollziehen kann — jemanden heiraten, ein Versprechen ab-
geben, jemandem drohen usw. Die Sprechakttheorie ist daher der sys-
tematische Ort, an dem die explanative Leistungsfahigkeit der TkH als
soziologische Handlungstheorie auszuweisen ist.

Am leichtesten lasst sich der Handlungscharakter von Auflerungen
an Sitzen zeigen, die ein performatives Verb (z. B. behaupten, befeh-
len, versprechen, warnen) enthalten (fiir eine offene Liste sieche Austin
1972: 168—201). Explizit performative Sitze enthalten in der Standard-
form ein Satzsubjekt, das die Autorschaft fiir die Sprechhandlung zu-
schreibt oder beansprucht (typischerweise ein Personalpronomen in der
ersten Person), ein performatives Verb und eine Proposition (ausfiithr-
lich: Searle 1989; Habermas 1984d: 398ff.). Solche Satze sagen im Falle
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wortlicher Redeverwendung, was sie tun; etwa im Fall von: »Ich ver-
spreche (hiermit), dir morgen bei den Hausaufgaben zu helfen«. Der
Sprecher legt sich durch das AufSern des Satzes auf ein Versprechen fest
(ndmlich: morgen bei den Hausaufgaben zu helfen) und tibernimmt eine
sozial wirksame Verpflichtung. Handlungs- und Satzsinn fallen zusam-
men. Mit ein und derselben Auflerung kann man nach Austin drei Akte
vollziehen: Man sagt etwas (lokutionarer Akt), man vollzieht eine Hand-
lung, indem man etwas sagt (illokutiondrer Akt) und man erzielt eine
Wirkung dadurch, dass man etwas sagt (perlokutionarer Akt, vgl. Austin
1972: 137ff.; Habermas 1987a: 389). Wie andere Handlungen konnen
auch Sprechhandlungen fehlschlagen, z. B. wenn ein Horer die Auflerung
nicht versteht, wenn man in der Situation nicht berechtigt war, die Hand-
lung zu vollziehen, oder wenn man die Handlung nicht korrekt ausge-
fuhrt hat. Die Gelingens- bzw. Erfullungsbedingungen unterscheiden sich
je nach Sprechakt. Beispielsweise kann der Sprechakt »Hiermit leihe ich
dir mein Mofa« daran scheitern, dass der Sprecher gar kein Mofa be-
sitzt. Hingegen spielen Verfugungsrechte iiber physische Objekte keine
Rolle beim im Standesamt gedufSerten Satz »Ja, ich will«.

Die Grundgedanken der Sprechakttheorie sind zwar durchaus nah am
soziologischen Interesse einer handlungstheoretischen Sicht auf Sprach-
verwendung angesiedelt, allerdings folgt das Schema der Analyse weitge-
hend der formalen Semantik (mafigeblich ist hier vor allem die Uberar-
beitung der Sprechakttheorie durch Searle 1969; 1976, die jedoch nicht
unumstritten ist; vgl. Bachur 2017: 50ff.). Gegentiber der formalen Se-
mantik und frithen Versuchen, diese auf den Bereich der Pragmatik aus-
zudehnen, wird zwar ein reichhaltigeres Repertoire an Satzfunktionen
angenommen und das Interesse zielt statt auf Wahrheitsbedingungen von
Aussagen allgemeiner auf die kontextuellen Erfilllungsbedingungen von
Sprechakten (die formalpragmatisch wiederum als Akzeptabilitatsbedin-
gungen interpretiert werden) — der methodische Ansatz bei der Relation
von Satz und sprachlichem Regelsystem wird jedoch beibehalten. Es geht
um »langue«, nicht »parole« (Searle 1969: 32). Habermas folgt diesem
Ansatz weitgehend.'¢ Seine Kritik an der Sprechakttheorie bemangelt
daher auch nicht die ibermiafSige Abstraktion von kontextuellen Kon-
tingenzen, sondern im Gegenteil eine zu zogerliche Verallgemeinerung
(Habermas 1984d: 362ff.)."7 Sein Ziel ist, die Sprechakttheorie auf den

16 Der Versuch, die Bedeutung eines Ausdrucks zu kldren, stellt uns nach Ha-
bermas etwa vor eine »innersprachliche oder linguistische Beziehung, nim-
lich die zwischen einer gegebenen Auflerung und der Menge aller méglichen
Auferungen, die in derselben Sprache gemacht werden konnten« (Haber-
mas 1983¢: 33).

17 Die Frage, die Habermas stellt, um das universalpragmatisch explizierte
System der Geltungsanspriiche als Antwort zu erhalten, lautet: »Konnten
nicht die allgemeinen Strukturen der Rede, das also, was allen Auflerungen
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Boden der formalen Pragmatik zu stellen und »den illokutionaren Be-
standteil des Sprechaktes als sprachlichen Ausdruck fur das Geltendma-
chen diskursiv einlosbarer Anspriiche zu erkennen« (Habermas 1986:
358). Die Vielzahl performativer Sprachfunktionen soll auf die Trias der
Geltungssphiren zuriickgefithrt werden. Wenn die universalpragmati-
sche Argumentation richtig ist, gibt es also nicht blof§ kontingente Ge-
und Misslingensbedingungen fiir bestimmte Illokutionen. Vielmehr tei-
len alle Sprechakte bestimmte Bedingungen des Scheiterns (und damit
auch notwendige Bedingungen ihres Gelingens): die pragmatische Un-
terstellung von Wahrheit, Richtigkeit und Wahrhaftigkeit. Damit biirdet
sich Habermas unter anderem die Argumentationspflicht auf, zu zeigen,
dass alle Sprechakte »verungliicken« (Austin), wenn die drei Geltungs-
anspriiche nicht unterstellt werden konnen.

Der Versuch, im selben Zuge mit der formalpragmatischen Systemati-
sierung und Uberbietung der Abstraktionsleistung der Sprechakttheorie
auch einen Beitrag zu den deskriptiven Aufgaben soziologischer Hand-
lungstheorie zu leisten, ist also durchaus gewagt — und nach der Mei-
nung vieler Kritiker gescheitert. Dies hat einerseits Grunde, die in dem
spezifischen Gebrauch liegen, den Habermas von der Sprechakttheorie
macht, andererseits ist die explanative und methodische Eignung der for-
malpragmatisch interpretierten Sprechakttheorie fiir die Analyse empiri-
scher Kommunikation prinzipiell infrage gestellt worden. Beide Kritiken
stiitzen sich gegenseitig und sind fir jeden Versuch einer konstruktiven
Ankniipfung an die handlungstheoretische Programmatik der TkH in-
struktiv.

1.8.1.1 Kritik der Habermas’schen Aneignung der Sprechakttheorie

Habermas adaptiert die Sprechakttheorie fiir seine Zwecke, indem er
den illokutiven Erfolg an die Annahme eines Sprechakts (und nicht etwa
nur: das blofSe Verstehen einer Sprecherintention) durch den Horer bin-
det und indem er perlokutive und illokutive Effekte nicht als analytisch
differenzierbare Bestandteile ein und derselben Sprechhandlung konzi-
piert, sondern entlang der Differenz von strategischem und kommuni-
kativem Handeln auf separate Handlungstypen verteilt. Dadurch fallt
die sozial relevante Wirkung eines Sprechakts in zwei Klassen. Einerseits
eine gewissermafSen autochthone kommunikative Wirkung, die sich aus

unabhingig von ihren jeweils besonderen Kontexten gemeinsam ist, hinrei-
chend durch universale Satzstrukturen bestimmt sein? « (Habermas, 1984d:
387, Hervorh. F. A.). Wihrend die Sprechakttheorie den Kontext von Aufle-
rungen standardisiert, eliminiert die Universalpragmatik alle kulturell va-
riablen Elemente aus dem Kontext von Gesprachen, um zu den generativen
Regeln der Sprachverwendung ziberhaupt vorzustoflen.
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der wortlichen Bedeutung des illokutionaren Sprechakts erschliefst, an-
dererseits die blofs kontingente perlokutive Wirkung eines Sprechakts,
die vonseiten der Sprecher zwar strategisch antizipiert werden kann, de-
ren Wirkung sich aber nicht direkt aus dem Sinn des Gesagten ergibt
(vgl. Habermas 1987a: 389ff.). Ein Beispiel fur perlokutive Sprachver-
wendung wire, wenn die Frage: »Wie geht es eigentlich deiner Mutter?«,
nicht auf den Informationsgehalt einer moglichen Antwort zielt, sondern
dazu dient, jemanden an seine niedrige soziale Herkunft zu erinnern und
dadurch zu demiitigen. Im Gegensatz dazu beschreibt Habermas kom-
munikativ gebrauchte Sprechakte als »selbstinterpretierend«. Sie wur-
den klar zu verstehen geben, welche Handlung mit ihnen ausgefiihrt wer-
den soll (Habermas 1988d: 65). Strategischer Sprachgebrauch hangt fiir
den Habermas der TkH immer mit Tduschung zusammen (denn man hat
andere Intentionen, als der Satz ausdriickt, den man dufSert). Die Mog-
lichkeit der Tauschung verweist fur Habermas auf den Grundmodus des
einverstandnisorientierten Sprachgebrauchs (Habermas 1987a: 389) —in
etwa so wie die soziale Praxis des Liigens die soziale Praxis wahrhaftiger
Kommunikation voraussetzt. Der Vollzug perlokutionirer Akte ist aus
seiner Sicht ein blof$ abgeleiteter, » parasitarer « Sprachgebrauch, der den
eigentlichen Sinn von Sprache verfehlt. Diese Argumentation setzt vor-
aus, dass man den einverstindnisorientierten Sprachgebrauch als » Origi-
nalmodus« von Kommunikation kennzeichnen kann (Habermas 1987a:
388) und die Sprache also klar als Sitz der kommunikativen, nicht aber
der strategischen Rationalitat bestimmt werden kann.

Der Versuch, dies mit den Mitteln der Sprechakttheorie zu zeigen, ist
gescheitert (eine gute Ubersicht bietet Greve 1999). Der Habermas’schen
Argumentation liegt eine Reihe von problematischen Gleichsetzungen
zugrunde, die sich nicht durchhalten liefSen, wie etwa die Identifikati-
on des strategischen Handelns mit perlokutiven Akten oder die Identifi-
kation von kommunikativem (einverstindnisorientiertem) Handeln mit
wortlicher Rede. Mit einfachen Imperativen musste Habermas die Exis-
tenz von Sprechakten anerkennen, die sowohl rational (mit Bezug auf
Griuinde) als auch empirisch (mit Bezug auf ein Sanktionspotenzial) mo-
tiviert sind (Skjei 1985; Koveker 1992; Greve 1999: 252; Fuchs-Gold-
schmidt 2008: 68—79). Viele sozial legitimierte Normen werden durch
Sanktionen abgesichert, so dass >aufSersprachliche« Machtanspriiche und
sinnersprachliche« Richtigkeitsanspriiche unter empirischen Bedingun-
gen oft nicht klar zu trennen sind und ineinander tibergehen (auch dies
zeigt sich am klarsten an Imperativen). Auch sind, anders als Habermas
zunichst meinte (1987a: 395), nicht alle Perlokutionen mit Tduschung
verbunden und als >verdeckt strategisches Handeln« klassifizierbar. Es
gibt Akte, in denen perlokutive Wirkungen offen verfolgt werden kon-
nen. Wer die Absicht der Demiitigung hinter der Frage nach dem Be-
finden der Mutter erkennt (s. 0.), ist dadurch nicht vor der Beleidigung

65

hitps://dol.org/10.5771/9783748805257-16 - am 19.01.2026, 08:04:03. hitps://www.Inllbra.com/de/agh - Open Access - T TTRN


https://doi.org/10.5771/9783748905257-16
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

DELIBERATIVE DEMOKRATIE UND KOMMUNIKATIVES HANDELN

geschiitzt, sondern vielleicht sogar umso mehr getroffen. Die Unterschei-
dung zwischen strategischem und kommunikativem Handeln lage dem-
nach quer zu der Unterscheidung illokutionirer und perlokutionirer
Akte. Die Abhangigkeit des strategischen von einem genuin kommu-
nikativen Sprachgebrauch kann daher, zumindest sprechakttheoretisch,
nicht gezeigt werden.

Habermas hat auf diese Kritik mit Revisionen der Sprechakttheorie
reagiert (Habermas 1985, 2002, 1997b, 2004b), und zwar iiber den
Versuch, Widerspriiche und Uneindeutigkeiten in der Theorie tuiber zu-
satzliche Unterscheidungen aufzufangen. Daher ist die aktuelle Versi-
on der Habermas’schen Sprechakttheorie sehr komplex. In Wahrbeit
und Rechtfertigung unterscheidet Habermas drei Klassen perlokutiona-
rer Effekte und differenziert eine >starke< von einer >schwachen« Versi-
on des kommunikativen Handelns. Unterscheidungskriterium ist dabei,
ob Sprechakte auch moralische Richtigkeitsanspriiche erheben oder ob
nur Wahrhaftigkeits- und Wahrheitsanspriiche im Spiel sind. Diese Re-
vision befindet sich in weitgehender Ubereinstimmung mit einem Vor-
schlag von Koveker (1992). Koveker macht allerdings auch deutlich,
was dadurch implizit eingeraumt wird — namlich, dass »die Moglich-
keit ethischer Indifferenz — wenn man so will: das Bose — zur Gramma-
tik praktischer Sitze gehort« (1992: 301). Die Differenz zwischen s>star-
kem<und >schwachem«kommunikativen Handeln ist also eigentlich eine
Unterscheidung zwischen moralischem und unmoralischem (bzw. amo-
ralischem) kommunikativem Sprachgebrauch — die es deshalb auch un-
moglich macht, den Sprachgebrauch selbst als moralisch auszuzeichnen.
Damit fallt, wie Habermas auch zugibt, die oben skizzierte >Original-
modus«These: »Nicht der Sprache per se, sondern der kommunikativen
Verwendung sprachlicher Ausdriicke wohnt eine eigentimliche Ratio-
nalitat inne (...)« (Habermas 2004b: 110). Die Differenzierung unter-
schiedlicher Klassen von Perlokutionen dient der Einschrankung der
These, dass sich strategischer Sprachgebrauch in systematischer Wei-
se mit perlokutiven Wirkungen von Sprechakten in Verbindung bringen
liefSe. Aufserdem wird die Moglichkeit eingeraumt, dass bestimmte em-
pirische Kontexte die Sprache ihrer illokutiven Wirkung vollig berau-
ben konnen (etwa diplomatische Verhandlungen zwischen verfeindeten
Muchten; siehe Habermas 2004b: 128).

Ich mochte nicht den Fehler machen, tiber eine Detailkritik an sprech-
akttheoretischen Klassifikationsfragen die Problemstellung und den
handlungstheoretischen Bezugsrahmen aus den Augen zu verlieren.'® Es

18 Selbst die uniibersichtliche Rekonfiguration des Theorieapparats zwingt Ha-
bermas noch zu kontraintuitiven Klassifikationen von Sprechakten. Statt den
unter passenden Umstinden gedufSerten Satz »Du benimmst dich wie ein
Schweinx, als einen Sprechakt zu deuten, der im normalen Sprachgebrauch
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sollte klar geworden sein, dass aus der sprechakttheoretischen Anlage
der Pragmatik des kommunikativen Handelns eine Reihe von Proble-
men resultiert. Allein aus den von Habermas selbst vorgenommenen Re-
visionen folgt, erstens, dass kommunikative Rationalitit nur noch eine
Form der Rationalitit neben anderen (und nicht mehr fundierend) ist,
zweitens, dass die Sprache nicht mehr ausschliefSlich Sitz kommunikati-
ver Rationalitat, sondern Tragerin unterschiedlicher Rationalititsformen
istund, drittens, dass Sprechhandlungen unter empirischen Bedingun-
gen nicht als selbstinterpretierend beschrieben werden konnen. Dies ver-
scharft eine Reihe von handlungstheoretischen und methodischen Pro-
blemen der TkH, die im Folgenden genauer untersucht werden sollen.

1.8.1.2 Handlungstheoretische und methodische Probleme einer
sprechakttheoretisch begriindeten empirischen Pragmatik

Die bisher referierten Einwiande gegen das sprechakttheoretische Be-
griundungsprogramm in der TkH sind eher sprachphilosophischer Natur.
Sie vollziehen die analytische Idealisierung mit, Kommunikation vom
einzelnen Sprechakt her zu denken, dessen kommunikativer Sinn sich
aus seiner wortlichen Bedeutung ergibt. Fiir die Soziologie generell und
die hier interessierende empirische Forschung gibt es aber zunichst kei-
nen naheliegenden Grund, sich iiberhaupt auf diese Idealisierung einzu-
lassen. Es wire ja durchaus moglich, das von Habermas selbst ins Spiel
gebrachte Bedenken zu teilen, dass sich ein formalpragmatisches Pro-
gramm, das sich auf die Bedingungen moglicher Verstindigung rich-
tet, vom faktischen Sprachgebrauch »hoffnungslos entfernt« (Habermas
1987a: 440) und deshalb auch nicht als Ausgangspunkt fiir eine sozio-
logische Analyse von Interaktionen taugt.

Diese Einschdtzungen haben sich in der Tat eine ganze Reihe von Kom-
mentatoren zu Eigen gemacht. Schon friih ist Habermas vorgeworfen wor-
den, ausgerechnet gegentiber der Praxis empirischen Sprechens die Spra-
che zu verlieren (vgl. Nagele et al. 1981: 42f.). Der Vorwurf findet seine
Berechtigung in den Problemen der forschungspraktischen Anwendung

als eine Beleidigung zahlt — also ein Fall wire, wo illokutiver Effekt (Aus-
druck einer Beleidigung) und strategisches Handeln zusammenfallen — in-
terpretiert Habermas die Beleidigung als Fall in dem »die wortlich ausge-
driickte illokutionire Bedeutung von dem gesetzten perlokutioniren Ziel,
den Angesprochenen blofSzustellen, oder von dem eingetretenen Effekt der
BlofSstellung tiberlagert und uminterpretiert wird « (Habermas 2004b: 126).
Aber offensichtlich beleidigt man nicht erst als Folge des Satzes, sondern be-
reits, qua Konvention, indem (Austin) man den Satz ausspricht. Es ist nicht
wichtig, ob der so Beleidigte sich blofSgestellt fihlt oder ungeriihrt iiber die
Auflerung hinweggeht — eine Beleidigung war es trotzdem.
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sprechakttheoretischer Konzepte. Unter empirischen Bedingungen sieht
man der wortlichen Bedeutung einer singuliren AufSerung nicht an, wel-
che Handlung mit ihr vollzogen werden soll. Bereits in der TkH wird ein-
gerdumt, dass ein und derselbe Satz entweder in einverstindnisorientier-
ter oder in strategischer Absicht gebraucht werden kann, so dass ein Urteil
iiber den praktischen Sinn der Auferungshandlung sich nicht an der wort-
lichen Satzbedeutung festmachen kann. Diese Entkoppelung von Satzbe-
deutung und Handlungsmodus scheint also darauf hinauszulaufen, die
Habermas’sche Kommunikationstheorie zuriick auf den Pfad einer intenti-
onalistischen Handlungstheorie zu fithren (Skjei 198 55 Cooren 2000). Der
Witz der sprachpragmatischen Sprechakttheorie lag aber gerade darin, das
Gelingen von Handlungen nicht an der Intention, sondern an dem korrek-
ten Vollzug unter passenden Bedingungen festzumachen. Auch das unehrli-
che Versprechen ist ein Versprechen und der Wortbriichige kann sich nicht
damit entschuldigen, dass er es damals nicht so gemeint habe (vgl. Austin
1972: 305 Searle 1969: 95ff.).* Der in die Sprechakttheorie wiedereinge-
fithrte Intentionalismus belastet empirische Forschung mit der Hypothek,
die Bestimmung von Formen der Handlungskoordination von Urteilen
tiber die Absichten der Beteiligten abhangig machen zu miissen, ohne dass
klar wire, wie dies methodisch kontrolliert geleistet werden konnte (vgl.
dazu Deitelhoff/Muller 2005: 171ff.; Hanrieder 2008). Wenn strategisch
Handelnde ihre Gesprachspartner tiber die Absichten hinter dem Sinn ih-
rer Sitze tauschen konnen, dann gilt das auch fiir sozialwissenschaftliche
Interpreten. Kommunikatives Handeln ist dann nie direkt zu erfassen, son-
dern hochstens bis auf Weiteres unterstellbar. Holzinger behauptet des-
halb, dass Habermas »kein Instrumentarium zur Analyse realer Verhand-
lungen oder Diskurse zur Verfugung« stelle (2001: 2871).

Dariiber hinausgehend hat eine ganze Reihe von Kritikern nicht nur die
methodische, sondern auch die allgemeine theoretische Leistungsfihigkeit
einer auf der Universalpragmatik fuffenden Handlungstheorie in Zweifel
gezogen. Insbesondere die Klarung des Zusammenhangs von kommuni-
kativem Handeln und sozialer Ordnung wird als ungeniigend empfunden
(etwa Berger 1982). Johannes Weif$ (2002) hat diesen Aspekt vielleicht
am klarsten auf den Punkt gebracht. Er geht von der einleuchtenden An-
nahme aus, dass, um den Zusammenhang von kommunikativem Handeln
und sozialer Ordnung zu kliren, gezeigt werden miisste, wie und unter

19 >Wahrhaftigkeit« muss also nicht als Intention vorliegen, sondern nur inter-
aktionswirksam wunterstellt werden. Austin spricht zwar dhnlich wie Ha-
bermas mit Bezug auf strategische Tduschungen vom »Missbrauch« von
Sprechhandlungen (Austin 1972: 38), aber das ist zunichst einfach nur eine
moralische Wertung, die sich an der Nichtverallgemeinerbarkeit der Hand-
lungsintention stofst. Es gibt keine soziologisch tiberzeugenden Griinde da-
fiir, zu behaupten, dass ein Heiratsschwindler mit seinem Jawort eigentlich<
keine Ehe eingegangen sei.
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welchen Umstinden kommunikative Akte Sprecher und Horer binden. Er
stellt also sprechakttheoretisch gesprochen die Frage nach dem »uptake«
(Petrus 2006) von Sprechhandlungen und kommt zu dem Ergebnis, dass
eine Klarung der faktischen Bindungskrifte des kommunikativen Han-
delns schlicht nicht stattfinde; mindestens aber ein gravierendes Missver-
haltnis zwischen dem Stellenwert des kommunikativen Handelns fir die
Gesellschaftstheorie und der Klarung seiner empirischen Wirkung beste-
he (Weifs 2002: 439). Hans Joas wirft Habermas auf dhnlicher Linie vor,
eine blofle Typologie von Handlungsmodi mit einer Theorie der unter-
schiedlichen Arten der Koordination von Handlungen zu verwechseln (vgl.
Joas 1988: 38) und eine gegentiber der Fiille empirischer Handlungsmodi
viel zu enge Typologie vorgelegt zu haben (Joas 1986). Christoph Mollers
zweifelt sogar daran, dass die TkH tiberhaupt einen »selbststindigen Wert
fiir die Erklarung einer Praxis« habe, die »iiber die Kenntnis der Umstin-
de, die solches Handeln ermoglichen, hinausgeht« (Mollers 2015: 75). Die
TkH wire demnach eine als Soziologie verkleidete Transzendentalphiloso-
phie. In dhnlicher Radikalitit bestreitet Hubert Knoblauch, dass mit der
TkH tberhaupt ein kommunikationstheoretischer Entwurf vorliege. Fur
Habermas sei das kommunikative Handeln eine blofSe »Handlungsinten-
tion plus Sprache« (Knoblauch 1995: 3 5). Er kombiniere eine Saussuriani-
sche Konzeption von Sprache als »idealisiertes System« mit einer rein auf
die Sprecherintention fokussierten (und insofern subjektivistischen) The-
orie des Sprechaktes (in diesem Sinne — mit dem zusatzlichen Vorwurf ei-
ner bloflen Fortsetzung der Subjektphilosophie — siche auch Bachur 2017:
107-119).*° Dadurch werde bei Habermas »die Moglichkeit ausgeschlos-
sen (...), dafd sprachliche [sic!] Auflerungen ihre Bedeutung aus dem Kon-
text ihres Gebrauchs zuwichst« (Knoblauch 1995: 36).

Diese Kritiken scheinen zwar einen wahren Kern zu enthalten, irri-
tieren aber teilweise in ihrer selektiven Bezugnahme und Einseitigkeit.
Man hitte beispielsweise leicht in Erfahrung bringen konnen, dass Ha-
bermas zwar zundchst von der kontrafaktischen Annahme kontextunab-
héangiger Sprechakte ausgeht, fir empirisches kommunikatives Handeln
aber ganz im Gegenteil annimmt, dass »das kollektive Hintergrund- und
Kontextwissen von Sprechern und Horern die Deutung ihrer expliziten
Auferungen in auferordentlich hohem MafSe determiniert« (Habermas
1987a: 449). Auch verwirft er explizit Bedeutungstheorien, die an der

20 Die sonst in vielen Punkten gelungene Erorterung von Bachur missversteht
die implizite Unterstellung einer idealen Sprechsituation im kommunikati-
ven Handeln als explizit-bewusste Sprecherorientierung (2017: 111) und
diagnostiziert, in maximaler Entfernung zu den Grundannahmen der TkH,
ein strategisches Dilemma des kommunikativen Handelns:

»Sobald beide Handlungsmodalititen [strategisches und kommunikatives
Handeln, F. A.] zugleich offen sind, also sobald der Interaktant stets aus-
wihlen kann, sich entweder strategisch oder verstindigungsorientiert zu
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Sprecherintention ansetzen (Habermas 1987a: 372; 1984¢). Diese Dis-
krepanzen zwischen einer — in Teilen gewiss tiberzogenen, aber auch
nicht vollig haltlosen — Kritik und der gegenlaufigen Selbstcharakteri-
sierung der TkH bedurfen weiterer Klarung.

1.8.2 Wie empiriefern ist die Theorie des kommunikativen Handelns?

An der Kontroverse uber die empirisch-explanative Leistungsfahigkeit
des Begriffs des kommunikativen Handelns fillt eine doppelte Einseitig-
keit auf. Einerseits, weil die Auseinandersetzung mit der Habermas’schen
Handlungstheorie zunehmend undifferenziert wird, andererseits, weil
Habermas auf die Kritiken kaum eingegangen ist. Habermas hat sich,
trotz des eklatanten Auseinanderfallens von Selbst- und Fremdeinschit-
zung, nie ernstlich bemiiht, die empirische Leistungsfahigkeit seiner The-
orie unter Beweis zu stellen oder das Programm einer empirischen Prag-
matik klar auszuarbeiten. Stattdessen behauptet er im Zuge einer brisk
gehaltenen Replik, dass die kritischen Anfragen an die Handlungstheorie
im Wesentlichen schon beantwortet und vor allem auf die Missverstand-
nisse der Kommentatoren zuriickzufiihren seien; ferner, dass die Min-
gel einer kontextunsensiblen Sprechakttheorie durch das komplemen-
tare Lebensweltkonzept in der zweiten Zwischenbetrachtung der TkH
beseitigt wiirden (Habermas 1988b: 368ff.). Nun findet man aber in der
zweiten Zwischenbetrachtung keine explizite Vertiefung der Handlungs-
theorie oder gar kontextsensibel spezifizierte Typologien von Formen der
sozialen Handlungskoordination, sondern die Entfaltung des Lebens-
weltparadigmas und eine Rekonstruktion phylogenetischer Rationalisie-
rungsprozesse. Das in der >ersten Zwischenbetrachtung« formulierte Ziel,

verhalten, ist es unmoglich, zu wissen, ob ein Sprecher aufrichtig eingestellt
ist, es sei denn (...) er hebt auf Treu und Glauben den intuitiven Impuls, sich
strategisch zu verhalten, auf und nimmt somit eine performative Einstellung
an. Dies erfolgt aber nicht diskursiv, sondern nur monologisch, das heifdt
im Subjekt selbst, da der Sprecher einen Sprechakt stets in kommunikativer
Absicht dufSert« (Bachur 2017: 116). Hier wird auf einmal das strategische
Handeln zum >Grundmodus< und die Wahl des Handlungsmodus zu einer
strategischen Entscheidung auf Basis unvollstindiger Information, wihrend
der irrefihrende Eindruck erweckt wird, Habermas halte allen Sprachge-
brauch fir kommunikatives Handeln. Bachur kann sich den Diskurs nur als
Projektion des Einzelbewusstseins oder als zufillige Koinzidenz dieser Pro-
jektionen in realen Diskursen vorstellen — aber er kommt nicht auf die Idee,
dass jene Idealisierungen in die Praxis des Sprechens selbst eingebaut sind,
den Sprechenden nicht bewusst sein miissen (»know how«, nicht »know
that«) und nur bei sichtbarer Verletzung ausgesetzt werden. Das ist aber,
wie mir scheint, gerade die Habermas’sche Position (vgl. Habermas 1984d).
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die TkH auch fiir eine empirische Erforschung von Gesprichen frucht-
bar zu machen, kommt im zweiten Teil der TkH offensichtlich nicht
mehr in den Blick. Man kann Habermas’ soziologischen Kritikern also
schwerlich einen Vorwurf machen, wenn sozialtheoretisch basale Kon-
zepte unklar bleiben. Weder gibt es eine auf der Hand liegende Antwort
auf die Frage, wie Habermas die Bildung sozialer Ordnung durch kom-
munikative Handlungskoordination erklirt, noch einen ausgearbeite-
ten sprechakttheoretischen Zugang zu Kommunikation unter nicht-ide-
alen Bedingungen.

Welche Bilanz muss man aus diesem Stand der Diskussion ziehen? Mir
scheint: Die Spannung von Formalpragmatik und Sprechakttheorie mit
der Zielvorstellung einer kontextsensiblen empirischen Pragmatik ist in
der Soziologie zwar zu Recht kritisiert worden, allerdings kaum zum Ge-
genstand konstruktiver Auseinandersetzung geworden (eine Ausnahme
ist Guzman 2013). Man kann sich des Eindrucks kaum erwehren, dass
das Einvernehmen, mit der die Theorie mit den Etiketten von Normati-
vismus, Intentionalismus, Kognitivismus und Idealismus behangt wird,
einer stereotypisierenden Habermasrezeption Vorschub geleistet hat, die
den Blick auf die eigentlich interessanten Fragen verstellt. Wer Sprech-
akttheorie und Formalpragmatik isoliert aus der TkH herausgreift und
direkt an ihrer soziologischen Anschlussfihigkeit misst, wird dem An-
spruch der Theorie offenkundig nicht gerecht.

Der erste Schritt zu einer produktiveren Sichtweise besteht darin, die
Problemstellung genauer herauszuarbeiten und das stellenweise etwas
unterkomplexe Bild der Giblichen Habermaskritik zu korrigieren. Zu-
ndchst mag es hilfreich sein, an die soziologische und durchaus expla-
native Zielsetzung der TkH zu erinnern. Habermas schneidet die TkH
explizit auf das handlungstheoretische Problem der Erklarung sozialer
Ordnung zu: » Der Begriff des kommunikativen Handelns soll sich in der
soziologischen Handlungstheorie bewihren. Und diese will erklaren, wie
soziale Ordnung moglich ist« (Habermas 1988d: 75). Der Formalprag-
matik wird dabei folgende Aufgabe zugedacht:

»Eine (...) formalpragmatisch ausgearbeitete Kommunikationstheorie
kann fiir eine soziologische Handlungstheorie fruchtbar gemacht wer-
den, wenn es gelingt zu zeigen, wie kommunikative Akte, d.h. Sprech-
handlungen oder 4dquivalente nicht-verbale Auflerungen, die Funktion
der Handlungskoordinierung tibernehmen und ihren Beitrag zum Auf-
bau von Interaktionen leisten.« (Habermas 1987a: 376, Hervorheb.

1.0.)

Die formalpragmatische Grundlegung der Handlungstheorie soll also
Handlungskoordination in Interaktionen erklaren und die interpretati-
ve Analyse empirischer Interaktionen anleiten konnen. Mir scheint, dass
Habermas dieses Ziel in der Tat nicht erreicht, allerdings aus anderen
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Gruinden, als oft behauptet wird. Der Sprechakttheorie wird eine deut-
lich indirektere Funktion zugedacht, als viele Interpreten realisieren. In
der Theoriearchitektur der TkH liegt die »Erste Zwischenbetrachtungs,
in der die Auseinandersetzung mit der Sprechakttheorie erfolgt, gerade
an jener Stelle, an der der Perspektivwechsel von der Handlungs- zur
Gesellschaftstheorie (und damit zu der materialen Rekonstruktion der
Entwicklungslogik historischer Rationalisierungsprozesse) eingeleitet
wird — und nur aus dieser >Scharnierfunktion< heraus versteht man sie
richtig. Habermas verwendet die Sprechakttheorie in diesem Kapitel
lediglich als »Leitfaden fiir die Typologisierung sprachlich vermittel-
ter Interaktionen« (Habermas 1987a: 437). Er bestimmt verschiedene
Typen von Interaktion tiber »kennzeichnende Sprechakte«, auf deren
intersubjektiv motivierende Kraft die Interaktion jeweils zuriickgreift.
Strategische Interaktion wird beispielsweise an der Prasenz von Impe-
rativen festgemacht und verstindigungsorientierte Interaktion an der
Verwendung von konstativen, regulativen und expressiven Sprechak-
ten (Habermas 1987b: 439). Diese Uberlegung ist insofern plausibel,
als dass bestimmte Typen der kommunikativen Handlungskoordinati-
on auf bestimmte Sprechhandlungen angewiesen sind. Eine argumen-
tative Auseinandersetzung tuber einen Wahrheitsanspruch wird wohl
kaum ohne konstative Sprechhandlungen auskommen. Allerdings ist
die Prasenz von Konstativa keineswegs ein hinreichender Grund, um
auf das Vorliegen einer Argumentation zu schliefSen. Nicht jedes Ge-
sprach, in dem viel behauptet wird, ist eine Argumentation. Der Schluss
von der wortlichen Bedeutung einzelner Sprechakte auf die Absicht
der Sprecher und den Modus der Handlungskoordination in der In-
teraktion ist (wie auch schon der Schluss von der Satzbedeutung auf
die Handlungsabsicht) nicht giiltig und daher offensichtlich auch kein
addquater Ausgangspunkt fiir die Analyse empirischer Gesprache. Eine
Ubernahme der methodischen Setzungen der Sprechakttheorie wiirde
die Verwendung von Sprache in nicht-wortlicher Bedeutung (Ironie,
Witz, Tauschung) und die Abhingigkeit sprachlicher Bedeutung von
nichtsprachlichem Kontext aus dem Blick verlieren. Ein rein sprech-
akttheoretischer Zugang zu Interaktionen bleibt also methodisch un-
zureichend; ein Punkt, der auch von der konventionellen Kritik immer
wieder betont worden ist.

Aber gerade weil Habermas diese Probleme selbst siebt, ist er genotigt,
die Charakterisierung von Interaktion iiber >kennzeichnende Sprechak-
te< fast komplett zuriickzunehmen beziehungsweise »kontrolliert riick-
gangig zu machen« (Habermas 1987a: 4471). Er fihrt eine ganze Liste
mit Modifikationen an, die er fur eine empirische Analyse von Gespri-
chen fiir notwendig erachtet:

- »aufler den Grundmodi wird die Mannigfaltigkeit der konkret aus-
gepragten illokutiondren Krifte zugelassen, die das kulturspezifische
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und einzelsprachlich standardisierte Netz moglicher interpersonaler
Beziehungen bildet;

- aufler der Standardform der Sprechhandlungen werden andere For-
men der sprachlichen Realisierung von Sprechakten zugelassen;

- aufler expliziten Sprechhandlungen werden elliptisch verkiirzte, extra-
verbal erginzte, implizite Auflerungen zugelassen, bei denen das Ver-
stindnis des Horers auf die Kenntnis nicht-standardisierter, zufalliger
Kontextbedingungen angewiesen ist;

- aufler direkten Sprechhandlungen werden indirekte, ibertragene und
ambige AufSerungen zugelassen, deren Bedeutung aus dem Kontext
erschlossen werden mufs;

- die Betrachtung wird von isolierten Sprechakten (und Ja/Nein-Stel-
lungnahmen) auf Sequenzen von Sprechhandlungen, auf Texte oder
Gesprache ausgedehnt, so dafs Konversationsimplikaturen in den
Blick kommen;

- neben den objektivierenden, normenkonformen und expressiven
Grundeinstellungen wird eine uibergreifende, performative Einstel-
lung zugelassen, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dafS sich Kom-
munikationsteilnehmer mit jedem Sprechakt gleichzeitig auf etwas in
der objektiven, sozialen und subjektiven Welt beziehen;

- aufler der Ebene der Verstandigungsprozesse, d.h. der Rede wird die
Ebene des kommunikativen Handelns, d.h. der einvernehmlichen Ko-
ordinierung von Handlungsplanen individueller Teilnehmer in die Be-
trachtung einbezogen.

- aufler kommunikativen Handlungen werden schliefSlich die Ressour-
cen des Hintergrundwissens, aus denen die Interaktionsteilnehmer
ihre Interpretationen speisen, in die Analyse aufgenommen, d.h. Le-
benswelten.« (Habermas 1987a: 441-442)

Diese Reihe von >Abweichungen«< von einem sprechakttheoretischen Zu-
gang ist so einschneidend, dass schwer zu erkennen ist, worin dieser
uberhaupt noch bestehen soll. Statt die wortliche Bedeutung einzelner
Sprechakte zum Ausgangspunkt der Analyse zu machen, besteht der Zu-
gang zu empirischer Kommunikation nun in einer holistischen und kon-
textualistischen Interpretation von nicht-standardisierten Sprechakten.
Habermas versichert zwar, dass eine empirische Pragmatik den Riuck-
halt der formalen Pragmatik brauche, um die »rationalen Grundlagen
der sprachlichen Kommunikation in der verwirrenden Komplexitit der
beobachteten Alltagsszenen wiederzuerkennen« (Habermas 1987a: 444)
— aber unter der Hand werden damit die Ebene und das Erkenntni-
sinteresse gewechselt. Statt die faktische sprachliche Handlungskoor-
dination uiber die Bindungswirkung kommunikativen Handelns zu er-
klaren, wird die kommunikative Rationalitit zum normativen MafSstab
eines Beobachters, der Verzerrungen der Kommunikationsverhiltnisse
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als Abweichung ausweist und sich dennoch bemiiht, einen Rest von Ra-
tionalitdt >wiederzuerkennen« (vgl. Habermas 1987a: 146, 444ff.). Es
gerit also die Rolle aus dem Blick, die kommunikatives Handeln fiir
die Handlungskoordination in Interaktionen faktisch spielt und spie-
len kann und somit die Frage nach der Ordnungsbildung in Interaktion.
Dieser Kernbereich der Handlungstheorie bleibt verbliiffenderweise du-
Berst unscharf. Gegentiber einer iblichen Habermaskritik miissen wir
den Vorwurf also korrigieren: Habermas mutet der Soziologie durchaus
nicht zu, empirische Gesprachsforschung auf Basis der Formalpragma-
tik zu betreiben, aber es gelingt ihm auch nicht, zu kliren, welche Rol-
le die sprachpragmatischen Untersuchungen fiir empirische Forschung
uberhaupt spielen sollen und wie Formalpragmatik und Handlungsthe-
orie zusammenhangen. Der Ansatz ist also nicht unbrauchbar fir sozio-
logische Handlungstheorie und empirische Forschung, sondern in ent-
scheidenden Punkten schlicht nicht ausgearbeitet.**

Mit Riickbezug auf das handlungstheoretische Defizit der Deliberati-
onsforschung konnen wir nun eine Zwischenbilanz ziehen. Die TkH halt
in der Tat keine klaren Direktiven fir empirische Gesprachs- und Kommu-
nikationsforschung bereit. Ebenso wenig gibt es eine ausgearbeitete Hand-
lungstheorie, die diesseits der universellen Bedingungen der Moglichkeit
kommunikativen Handelns auch das empirische Potenzial kommunikati-
ver Handlungen fiir den Aufbau situativer und damit kontextspezifischer
sozialer Ordnung hinreichend klaren wiirde. Die handlungstheoretische
Leerstelle, die sich an den Desiderata der Deliberationsforschung bemerk-
bar macht, lisst sich daher nicht ohne Weiteres mit Mitteln der TkH »auf-
fiilllen<. Eher noch liefSe sich der Formalismus der Deliberationsforschung
als indirekter Reflex der sprechakttheoretischen Idealisierungen begreifen,
so dass es nicht wundernimmt, wenn Habermas haufig eher als Ursache
denn als Losung des Problems wahrgenommen wird.

Dieses (vorldufige) Scheitern an explanativen Aufgaben stellt den
wissenschaftlichen Anspruch der TkH insgesamt infrage. Habermas be-
stimmt die wissenschaftliche Giite von Rekonstruktionen (und also auch
der Formalpragmatik) mit Bezug auf ihre Rolle als »Inputs« in empiri-
sche Forschung (Habermas 1983c: 41). Er formuliert:

»Die empirische Theorie setzt die Geltung der normativen Theorie, die sie
verwendet, voraus; gleichwohl wird deren Giiltigkeit zweifelhaft, sobald
sich philosophische Rekonstruktionen im Verwendungszusammenhang
der empirischen Theorie als unbrauchbar erweisen.« (Habermas 1983c:
49)

Was fir deduktiv-nomologische Erklarungen die Falsifikation ist,
ist fur Rekonstruktionen die interpretative Unbrauchbarkeit fiir die

21 Insofern machen wir uns noch am ehesten die oben skizzierte Kritik von Jo-
hannes Weif$ (2002) zu eigen.
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Erschlieflung der Phinomene. Hier stofSen wir aus einer anderen Pers-
pektive auf den Grundsatz: Sollen impliziert Kénnen. Der Gegenstand
empirischer Kommunikation muss unter der Pramisse eines sozial wirk-
samen Sollens (etwa den normativen Prasuppositionen des kommuni-
kativen Handelns) tatsachlich >einsichtig« werden konnen. Hinter den
scheinbar blof$ technischen Schwierigkeiten der empirischen Anwendung
verbirgt sich also ein theoretisches Problem von grundsitzlicher Bedeu-
tung.

1.8.3 Wege zu einer empirischen Pragmatik des
kommunikativen Handelns

Die Durchsicht der handlungstheoretischen Kritik an der TkH erweckt
den Eindruck einer eher verfahrenen Diskussionslage in der Soziologie
mit Bezug auf die TkH. Problematische Theorieentscheidungen werden
zum Anlass genommen, die Theorie komplett zu verabschieden — als kon-
ne man auf ein so komplexes und vielschichtiges Angebot, wie die TkH
es unterbreitet, mit einfacher Negation reagieren (mit dhnlicher Einschat-
zung Schnidelbach 1986; Kieserling 2004b). Demgegentber soll hier ver-
sucht werden, in den Problemen und Leerstellen des kommunikations-
theoretischen Entwurfs nicht nur einen Anlass fiir Ablehnung, sondern
eine Herausforderung fir konstruktive Theoriebildung zu sehen. Das
heifSt auch: Wenn im Folgenden ein Versuch der produktiven Ankniip-
fung an die handlungstheoretische Zielsetzung der TkH ausgearbeitet
wird, geht es nicht um eine Apologie oder gar dogmatische Verteidigung
der TkH. Dabei kdme einem schon ihr Autor in den Weg, dessen Modifi-
kationsfreudigkeit unter dem Eindruck guter Argumente nicht nur Kriti-
ker, sondern gerade auch Anhdnger immer wieder zu verbliffen vermag.
Habermas selbst sieht seine Theorie (vielleicht iiber-bescheiden) nicht als
abgeschlossenes Werk; er spricht sogar davon »bestenfalls einen theore-
tischen Ansatz« vorgelegt zu haben, der »gleichsam radial, in verschiede-
ne Richtungen« vorangetrieben werden konne (Habermas 1986: 327).
Diese konstruktive Einstellung gegeniiber den, von der Kritik zwar zu
Recht markierten, aber nicht zufriedenstellend gelosten Problemen der
TkH macht sich die folgende Untersuchung zu eigen. Thr Ziel besteht da-
rin, die Theorie so weiterzuentwickeln, dass ihr Anspruch auf eine expla-
native Theorie der sprachlichen Handlungskoordination eingelost werden
kann. Ohne Probleme der formalpragmatischen Theorieanlage leugnen zu
wollen, gehen wir davon aus, dass Habermas zu Kommunikation nicht
nur normative Ansichten, sondern auch empirische Einsichten beizutra-
gen hat. Das erfordert, die in der TkH lediglich programmatisch angedeu-
tete empirische Pragmatik des kommunikativen Handelns auszuarbeiten
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und die Handlungstheorie von ihrer kontrafaktisch-rationalitatstheore-
tischen auf eine stiarker empirisch-explanative Zielsetzung umzustellen.

Fir die Frage, ob es gelingt, die theoretischen Ressourcen der TkH fiir
die Analyse empirischer Handlungskoordination in Gesprichen frucht-
bar zu machen, gibt es ein naheliegendes und konkretes Kriterium: Min-
destens muss es gelingen, die oben skizzierten Probleme der empirischen
Deliberationsforschung neu aufzulésen und eine empirisch-explanative
Perspektive auf Deliberation zu entwickeln. Die konstruktive Theoriear-
beit auf ein derart konkretes und vielleicht eher bescheidenes Ziel aus-
zurichten, hat den Charakter einer Selbstverpflichtung: Am empirischen
Material muss sich zeigen lassen, dass eine an die TkH ankniipfende
Theorie nicht auf der Ebene der quasi-transzendentalen Voraussetzun-
gen des Sprechens verharrt, sondern die soziale Wirkung von kommu-
nikativem Handeln unter empirisch kontingenten Umstanden erkliren
kann.>* Dieses Vorhaben lauft unter dem Titel einer Soziologie der Deli-
beration. Thr Gegenstand ist die Handlungskoordination durch geltungs-
orientierte Kommunikation, fiir welche politische Deliberation nur ein,
wenn auch wichtiges, Beispiel bietet.

1.8.4 Kann die Theorie des kommunikativen Handelns dem
Phdanomen kultureller Pluralitit gerecht werden?

Eine empirische Zielvorstellung kann allerdings nicht den Prozess der
Theoriekonstruktion anleiten, der sich auf einer abstrakteren Ebene
bewegt. Am empirischen Gegenstand kann man zwar bemerken, dass
man >nichts sieht¢, also den Gegenstand nicht addquat erfassen kann, er-
fahrt aber nicht warum (vgl. Lindemann 2008). Die Schwierigkeiten der
empirischen Deliberationsforschung markieren zwar einen relevanten

22 Von dieser handlungstheoretischen Problematik zu trennen ist die Frage
nach der Zulissigkeit der im zweiten Teil der TkH vorgenommenen gesell-
schaftstheoretischen Verkoppelung von handlungstheoretischem Lebens-
weltparadigma und funktionalistischer Systemtheorie. Der Zusammenhang
von System und Lebenswelt bleibt vor allem wegen Habermas® Schwanken
zwischen einem analytischem und einem essenzialisierenden Gebrauch der
System-Lebenswelt-Unterscheidung unklar (fir eine Analyse der divergen-
ten theoriefunktionalen Rollen der Begriffe vgl. Weif$ 2001: 33-38). Ich tei-
le weitgehend die in der Literatur gedufSerte Skepsis (Joas 19865 1996: 209—
2205 Berger 1986; McCarthy 1988, 1989, 1991b; Dietz 1993), mochte aber
hervorheben, dass berechtigte Zweifel an der zweistufigen Gesellschafts-
theorie nicht vorschnell auf die Handlungstheorie tibertragen werden diir-
fen. Fir Habermas sind Handlungs- und Systemtheorie zundchst alternati-
ve Perspektiven, »unter denen die Gesellschaft jeweils im Ganzen analysiert
werden kann« (Habermas 1986: 327). Wegen dieser Selbstgentigsamkeit
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Bewihrungskontext fiir eine Soziologie der Deliberation, geben aber fiir
sich genommen der Theorieentwicklung noch keinen »Richtungssinn«
(Gadamer 1975: 346). Eine klare Richtung erhilt die Theorieentwick-
lung erst anhand einer Frage bzw. durch ein theoretisches Bezugspro-
blem.*> Anders als die tibliche Form der Theoriedarstellung nahelegt,
sind die Probleme kreativer Theoriearbeit nicht von Beginn an klar, son-
dern miissen in der Auseinandersetzung mit dem Thema erst gewonnen
werden.

Unsere These lautet: Das theoretische Bezugsproblem, um die em-
pirische Fruchtbarkeit des kommunikativen Handelns zu thematisie-
ren, ist das Verhaltnis von Rationalitdt und Heterogenitdt. Wenn man
nach einem empirisch gehaltvollen Begriff des kommunikativen Han-
delns fragt, interessiert nicht die kontrafaktische Einbeit der Vernunft
durch kontexttranszendente Geltungsanspriiche, sondern gerade die fak-
tischen Grenzen, an die kommunikatives Handeln unter empirischen Be-
dingungen stofSt. Heterogenitat ist mithin der entscheidende Gegenbe-
griff zu kommunikativer Vernunft. Wahrend bei Phanomenen wie Macht
und Zwang die kommunikative Rationalitit gegentuber diesen Phano-
menen als »zwanglos< oder >nicht-vermachtet<« bestimmt werden kann, ist

der Handlungs- und Lebenswelttheorie ist es, gerade auch mit Blick auf das
hier interessierende Phinomen der Deliberation, nicht notwendig, mit der
Habermas’schen Handlungstheorie auch den gesellschaftstheoretischen Sys-
temfunktionalismus zu tibernehmen.

23 Auf die erstaunlich grofe Konvergenz in diesem Punkt hat vor allem Wolf-
gang Ludwig Schneider hingewiesen (Schneider 1991). Die an Einsichten
der Hermeneutik anschliefende Grundiiberlegung ist, dass sich Theorien
als Antworten auf Fragen verstehen lassen. Die Frage leistet nach Gada-
mers Vorstellung eine Teilexplikation der interpretationsleitenden >Vorurtei-
le<, aus denen allein heraus ein Text verstindlich wird. Ein richtiges Textver-
standnis ldsst sich nur erreichen, wenn die Frage in der Auseinandersetzung
mit dem Text korrigiert und entwickelt wird (Gadamer 1975: 268-283,
345). Die Spannung zwischen Frage und Text muss aber nicht zwingend
einseitig, zugunsten der Anpassung der Frage, aufgelost werden. Luhmann
nutzt die orientierende Funktion der Frage, indem er die >Frage nach der
Frage« zu einem Prinzip der funktionalistischen Analyse macht und insbe-
sondere der frithen Systemtheorie die Gestalt einer Auslegung auf Probleme
gibt — »Theorie als Problem« (vgl. Luhmann 2005a). Bei Habermas werden
die theoretischen Probleme aus der interpretativen Auseinandersetzung mit
mafSgeblichen Theorien gewonnen, die selbst als Ausdruck historisch ob-
jektiver Problemkonstellationen verstanden werden (1987a: 21). Habermas
legt im Verfahren der internen Kritik jene Fragen frei, die zwar im Lichte
bestehender Theorien erst zum Vorschein kommen, sich aber in ihrem Rah-
men nicht befriedigend beantworten lassen (paradigmatisch dafiir ist etwa
die Weber-Diskussion im ersten Band der TkH). An dieser eher impliziten
Methode orientiert sich auch die vorliegende Untersuchung.
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das Konzept kommunikativer Vernunft mit dem Problem der Heteroge-
nitat intern, d.h. konzeptuell verwoben. Das Konzept der kommunika-
tiven Vernunft umfasst Differenz und Konsens und prozessualisiert die
Beziehung der beiden Grundbegriffe iiber die Annahme der Moglich-
keit der Entstehung des zweiten aus der ersten. Gegeniiber der Diffe-
renz ist Indifferenz nicht moglich. Genauer betrachtet ist das Verhalt-
nis der Vernunft zu ihrem Anderen die theoretische Kehrseite der bisher
skizzierten empirischen Problematik. Die in der Deliberationsforschung
aufgeworfene Frage nach der empirischen Mdéglichkeit kommunikativer
Handlungskoordination impliziert, dass diese Handlungskoordination
manchmal, aber nicht immer gelingt. Dieser Widerstand gegen die >ra-
tionale« Verflussigung allen Denkens und Meinens ist in die handlungs-
theoretische Untersuchung einzubeziehen — es geht um eine noch genau-
er zu charakterisierende Differenz als Hintergrund der Kommunikation.
An dieser Stelle hiangt die Frage nach der moglichen Wirkung von Deli-
beration mit theoretisch tieferliegenden Kontroversen um den Zusam-
menhang von Heterogenitdt und Rationalitit zusammen. Die Kritik an
der Kontrafaktizitit der TkH lisst sich also in den Vorwurf iibersetzen,
Habermas unterstelle Einbeit, wo sich faktisch Differenz finde, und im-
pliziten Konsens, wo es expliziten Dissens gebe. Wenn wir von unserem
Ausgangsinteresse derart abstrahieren, kommen grundsitzlichere Pro-
bleme in den Blick, die der TkH einerseits inhirent sind (und die von
ihr durchaus gesehen und bearbeitet werden), andererseits aber immer
wieder das Ziel theoretisch gehaltvoller Kritik und von Gegenentwiir-
fen geworden sind.

Die Theorieentwicklung wird daher im Folgenden tiber den nur
scheinbaren Umweg einer Auseinandersetzung mit Theorien der kultu-
rellen oder politischen Differenz gefithrt. Der Versuch, die Theorie kom-
munikativer Rationalitit mit den Augen ihrer Kritiker zu sehen (denn
auf die Habermas’sche Theorie wird in der Heterogenitatsdebatte zu-
meist im Modus der negativen Abgrenzung referiert), dient der Beant-
wortung der Frage, inwiefern man der Habermas’schen Sozialtheorie
zutrauen darf, sich fir eine soziologische Bearbeitung des Themas Rati-
onalitit und Pluralismus éiberhaupt zu eignen und welche konzeptuel-
len Alternativen und Optionen zur Verfiigung stehen. So soll erkundet
werden, welche begrifflichen Konsequenzen aus bestimmten theoreti-
schen Arrangements des Verhaltnisses von Heterogenitat und Rationa-
litat folgen — und welche Folgen sie fiir eine soziologische Perspektive
auf Deliberation zeitigen. Ein wichtiges Kriterium wird daher sein, ob
es mithilfe der verschiedenen Ansitze gelingt, die Frage nach der Ra-
tionalitit von Kommunikationsprozessen (etwa im Rahmen von deli-
berativen Verfahren) in ein starker empirisch zugingliches Problem zu
transformieren. Ausgehend von der Vermutung einer prinzipiell gegen-
standserschliefSenden Kraft der Habermas’schen Handlungstheorie gilt
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es also in Auseinandersetzung mit der Kritik zu priifen, wie und ob der
unleugbare kulturelle Pluralismus im Rahmen der Theorie addquat be-
riicksichtigt werden kann, welche Alternativen fiir den begrifflichen Um-
gang mit Heterogenitat zur Verfiigung stehen und welches Anregungs-
potenzial sich fiir eine konzeptuelle Weiterentwicklung der TkH aus der
Kritik gewinnen lasst. So kann die Soziologie der Deliberation aus dem
Horizont der Diskussion um das Verhiltnis von Rationalitit und Plura-
litat entworfen werden und sich, so die Hoffnung, in Konsequenz jenes
szwanglosen Zwangs des besseren Arguments«< weiterentwickeln, den sie
selbst zum Gegenstand hat.

79

hitps://dol.org/10.5771/9783748805257-16 - am 19.01.2026, 08:04:03. hitps://www.Inllbra.com/de/agh - Open Access - T TTRN


https://doi.org/10.5771/9783748905257-16
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	1.1  Deliberation und Soziologie
	1.2  Deliberationstheorie und -forschung
	1.3  Die Legitimitäts- und Demokratietheorie in Faktizität und Geltung
	1.4  Die Empirie der normativen Theorie: Sollen impliziert Können
	1.5  Deliberative Verfahren, ideale Sprechsituation und empirische Deliberationsforschung
	1.6  Ausgangsvermutung: Das handlungstheoretische Desiderat der Deliberationsforschung
	1.7  Kommunikatives Handeln und Deliberation
	1.8  Zwischenbetrachtung: Die hartnäckige Kontrafaktizität der Habermas’schen Handlungstheorie

